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1. Urheberrecht im 
Musikverein: Grundlagen, die 
in der Praxis wirklich zählen

> SCHUTZDAUER, GEMEINFREIHEIT UND „ALTE KLASSIKER“

Woran erkennen Sie verlässlich, ob ein Musikstück 
urheberrechtlich geschützt oder bereits gemeinfrei ist?

Ob ein Musikstück noch urheberrechtlich geschützt oder bereits gemeinfrei ist, erkennen Sie verlässlich in 
der Regel nur dann, wenn Sie mehrere Ebenen getrennt prüfen. Gerade im Internet und bei Social Media 
liegt der häufigste Fehler darin, dass Komposition, Liedtext, Arrangement, Notenausgabe und Tonaufnahme 
vorschnell als ein einheitliches „Werk“ behandelt werden. Rechtlich ist das oft zu grob.

Für die Praxis gilt zunächst: Nicht das Veröffentlichungsjahr ist entscheidend, sondern meist der 
Todeszeitpunkt des Urhebers. Bei Musik endet der urheberrechtliche Schutz regelmäßig 70 Jahre nach 
dem Tod des Urhebers, und zwar zum Ende des Kalenderjahres. Bei mehreren Beteiligten kommt es häufig 
auf den längstlebenden maßgeblichen Urheber an. Bei einer Musikkomposition mit Text kann für die 
Schutzdauer nicht nur der Komponist, sondern auch der Textdichter maßgeblich sein, wenn Text und Musik 
eigens für dieses konkrete Werk geschaffen wurden.

Verlässlich prüfen Sie daher vor allem diese Punkte:

•	 Wer hat die Komposition geschaffen? 
Nur wenn Sie den Komponisten sicher identifizieren können, lässt sich die Schutzdauer sauber 
berechnen. 

•	 Gibt es einen Liedtext, der mitgeschützt ist? 
Bei Liedern reicht es oft nicht, nur auf den Komponisten zu schauen. Der Text kann die Schutzdauer 
mitbestimmen. 

•	 Wann ist der maßgebliche Urheber verstorben? 
Erst ab dem 1. Januar des 71. Jahres nach dem Todesjahr kann das Werk regelmäßig gemeinfrei sein. 

•	 Nutzen Sie wirklich das Originalwerk oder eine spätere Bearbeitung? 
Ein altes Werk kann gemeinfrei sein, ein modernes Arrangement aber trotzdem geschützt. 
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•	 Arbeiten Sie mit einer alten Melodie oder mit einer konkreten Aufnahme? 
Auch wenn die zugrunde liegende Komposition gemeinfrei ist, kann die verwendete Tonaufnahme 
weiterhin rechtlich geschützt sein. 

•	 Verwenden Sie eine alte Melodie aus einer neu gesetzten Notenausgabe? 
Eine Notenausgabe ist nicht schon deshalb geschützt, weil sie neu gesetzt oder neu gedruckt ist. 
Eigener Schutz kommt vor allem in Betracht, wenn die Fassung eine eigenschöpferische Bearbeitung 
enthält. Daneben können wissenschaftliche Ausgaben gemeinfreier Werke nach § 70 UrhG einen 
eigenen Schutz von 25 Jahren genießen, wenn sie das Ergebnis wissenschaftlich sichtender Tätigkeit 
sind und sich wesentlich von den bisher bekannten Ausgaben unterscheiden. 

•	 Liegt ein Sonderfall vor, etwa ein anonymes oder pseudonymes Werk? 
Ein weiterer Sonderfall sind nachgelassene, zuvor nicht erschienene Werke. Wer ein solches Werk nach 
Erlöschen des Urheberrechts erlaubterweise erstmals erscheinen lässt oder – falls kein Erscheinen 
erfolgt – erstmals öffentlich wiedergibt, erwirbt daran ein ausschließliches Verwertungsrecht (§ 71 
UrhG). Dieses Recht erlischt 25 Jahre nach dem Erscheinen des Werkes oder, wenn die erste öffentliche 
Wiedergabe früher erfolgt ist, nach dieser.

Besonders wichtig ist daher folgende Unterscheidung:

•	 Gemeinfrei kann die Komposition sein
•	 Geschützt kann dennoch der Liedtext sein
•	 Geschützt kann außerdem ein Arrangement sein
•	 Geschützt kann auch die konkrete Aufnahme sein
•	 Geschützt kann unter Umständen sogar die verwendete Notenausgabe sein

Gerade für Blasmusikvereine ist das praktisch relevant. Viele Mitglieder gehen verständlicherweise davon 
aus, dass ein „altes Stück“ automatisch frei verwendet werden darf. Das ist oft nur teilweise richtig. Ein 
Marsch, Choral oder Volkslied kann als Grundwerk gemeinfrei sein. Sobald Sie aber eine neu bearbeitete 
Fassung, einen aktuellen Bläsersatz, einen neu gesetzten Notentext oder eine fremde Aufnahme verwenden, 
kann erneut Schutz bestehen.

Woran Sie Gemeinfreiheit gerade nicht sicher erkennen:

•	 Nicht daran, dass das Stück „sehr alt“ klingt
•	 Nicht daran, dass es auf YouTube, Instagram oder TikTok frei auffindbar ist
•	 Nicht daran, dass es irgendwo als „lizenzfrei“ oder „GEMA-frei“ bezeichnet wird
•	 Nicht daran, dass Noten im Internet kostenlos angeboten werden
•	 Nicht daran, dass andere Vereine das Stück ebenfalls verwenden

Solche Hinweise können ein Indiz sein, sie ersetzen aber keine rechtlich belastbare Prüfung.

Für eine verlässliche Einschätzung empfiehlt sich daher dieses Prüfschema:

•	 Zuerst das Grundwerk bestimmen 
Welche Komposition ist gemeint? Gibt es zusätzlich einen geschützten Text? 

•	 Dann die Urheber identifizieren 
Komponist, Textdichter, gegebenenfalls Bearbeiter.
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•	 Danach die Schutzfrist berechnen 
Regelmäßig 70 Jahre ab Ende des Todesjahres des maßgeblichen Urhebers. 

•	 Anschließend das konkret genutzte Material prüfen 
Originalmelodie, Arrangement, Notenbild, Aufnahme, Video-Sound, Playback. 

•	 Zum Schluss die Nutzungsform betrachten 
Post, Reel, Story, Konzertmitschnitt, Upload, Hintergrundmusik oder geteiltes Video können 
unterschiedliche Rechte berühren. 
 

Die kurze Faustregel lautet daher:
•	 Alt bedeutet nicht automatisch gemeinfrei
•	 Gemeinfreiheit des Werks bedeutet nicht automatisch freie Nutzung jeder Fassung
•	 Bei Social Media ist häufig nicht nur das Werk, sondern auch die Aufnahme rechtlich relevant
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Was bedeutet „gemeinfrei“ konkret für Ihre Vereinsarbeit, 
und welche Nutzungen sind dann typischerweise möglich? 

„Gemeinfrei“ bedeutet für Ihre Vereinsarbeit zunächst, dass am Werk selbst kein Urheberrecht mehr besteht. 
Die zugrunde liegende Komposition oder der Liedtext dürfen dann grundsätzlich ohne Zustimmung der 
ursprünglichen Urheber genutzt werden. In Deutschland endet der Schutz eines Werkes regelmäßig 70 Jahre 
nach dem Tod des Urhebers; danach darf das Werk frei verwendet werden. 

Für Ihren Verein eröffnet das oft spürbar mehr Spielraum. Typischerweise kommen dann vor allem 
folgende Nutzungen in Betracht:

•	 Sie können das gemeinfreie Originalwerk aufführen, also etwa im Konzert, bei vereinsinternen 
Veranstaltungen oder im Rahmen der Probenarbeit

•	 Sie können das Werk vervielfältigen, etwa in Probenmaterialien, Vereinsunterlagen oder auf internen 
Arbeitsständen

•	 Sie können das Werk grundsätzlich auch online öffentlich zugänglich machen, zum Beispiel auf 
Ihrer Website, in einem Vereinsportal oder in Social Media. Maßgeblich sind dabei vor allem das 
Vervielfältigungsrecht und das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung; das Verbreitungsrecht betrifft 
dagegen in erster Linie körperliche Werkexemplare

•	 Sie können eigene Bearbeitungen eines gemeinfreien Ausgangswerks erstellen; diese Bearbeitung kann 
dann ihrerseits wieder einen eigenen Schutz begründen, wenn sie die nötige schöpferische Eigenart 
erreicht 

Für die Praxis ist aber ein Punkt besonders wichtig: Gemeinfreiheit bezieht sich oft nur auf das Werk 
selbst, nicht automatisch auf alles, was Sie konkret verwenden. Deshalb sind insbesondere diese 
Fälle zu trennen:

•	 Ein altes Werk kann gemeinfrei sein, ein modernes Arrangement aber weiterhin geschützt
•	 Die Melodie kann frei sein, die verwendete Notenausgabe aber nicht ohne Weiteres
•	 Das Werk kann frei sein, die benutzte Tonaufnahme aber weiterhin geschützt
•	 Bei einer eigenen Aufnahme Ihres Orchesters können zusätzlich Rechte der mitwirkenden Musiker eine 

Rolle spielen 

Typischerweise unproblematischer wird es daher vor allem dann, wenn Ihr Verein mit dem 
gemeinfreien Werk selbst arbeitet und dabei eigene Materialien verwendet oder erstellt. Das kann 
etwa so aussehen:

•	 Sie spielen ein gemeinfreies Werk nach einem selbst erstellten Satz
•	 Sie veröffentlichen eine eigene Aufnahme Ihres Orchesters mit einem gemeinfreien Stück, sofern die 

Rechte der mitwirkenden ausübenden Künstler und gegebenenfalls die Rechte an der Aufnahme selbst 
geklärt sind

•	 Sie stellen selbst gesetzte Noten eines gemeinfreien Werks vereinsintern oder öffentlich bereit
•	 Sie nutzen die gemeinfreie Melodie in einem eigenen Vereinsvideo oder Konzertmitschnitt 
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Vorsicht ist dagegen weiterhin geboten, wenn Sie nicht nur das Werk, sondern fremdes Material 
übernehmen. Dann kann trotz Gemeinfreiheit des Grundwerks weiterhin eine Zustimmung 
erforderlich sein. Das betrifft besonders:

•	 fremde Arrangements
•	 bearbeitete oder wissenschaftlich edierte Notenausgaben aus Verlagen
•	 kommerzielle Playbacks
•	 bestehende Studio- oder Live-Aufnahmen
•	 fremde Social-Media-Videos mit Musik  

Kurz gesagt:
Gemeinfreiheit bedeutet für Ihre Vereinsarbeit oft, dass Sie das Werk selbst deutlich freier nutzen können, 
auch im Internet und in Social Media. Nicht automatisch frei werden dadurch aber fremde Bearbeitungen, 
wissenschaftliche Ausgaben, sonstige geschützte Notenfassungen oder Aufnahmen. Für die Praxis ist 
deshalb meist entscheidend, ob Sie wirklich das gemeinfreie Originalwerk nutzen oder in Wahrheit eine noch 
geschützte Fassung davon.
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Worauf sollten Sie achten, wenn zwar das Originalwerk 
gemeinfrei ist, aber die verwendete Bearbeitung, Ausgabe 
oder das Arrangement möglicherweise geschützt ist? 

Auch wenn das Originalwerk gemeinfrei ist, sollten Sie sehr genau prüfen, welche konkrete Fassung Sie 
tatsächlich verwenden. Für die Praxis ist das oft der entscheidende Punkt. Denn die Gemeinfreiheit des 
ursprünglichen Werks bedeutet nicht automatisch, dass auch jede Bearbeitung, jede Notenausgabe oder 
jedes Arrangement frei genutzt werden darf.

Gerade im Bereich der Blasmusik ist das besonders wichtig. Viele Werke, die als musikalische Grundlage 
alt und gemeinfrei sind, werden im Vereinsalltag nicht in ihrer ursprünglichen Form, sondern in einer neu 
gesetzten, bearbeiteten oder für bestimmte Besetzungen angepassten Fassung verwendet. Genau diese 
Fassung kann dann weiterhin geschützt sein.

Darauf sollten Sie besonders achten:

•	 Verwechseln Sie das Originalwerk nicht mit der konkreten Ausgabe 
Eine gemeinfreie Melodie oder Komposition ist nur der Ausgangspunkt. Wenn Sie mit einer modernen 
Notenausgabe arbeiten, nutzen Sie unter Umständen nicht nur das gemeinfreie Grundwerk, sondern 
zusätzlich eine geschützte Bearbeitung oder eine wissenschaftliche Ausgabe. Eine bloße neue 
Drucklegung oder ein rein handwerklicher Notensatz genügt dafür allerdings nicht automatisch. 

•	 Prüfen Sie, ob ein Arrangement eine eigene schöpferische Leistung enthält 
Ein Bläsersatz, eine Umarbeitung für Orchester, eine neue Instrumentierung, eine veränderte Harmonik 
oder ein neu gestalteter Ablauf können rechtlich relevant sein. Das gilt vor allem dann, wenn die 
Bearbeitung nicht nur technisch, sondern musikalisch eigenständig geprägt ist. 

•	 Achten Sie auf Bearbeitervermerke und Verlagsangaben 
Wenn auf dem Notenmaterial ein Bearbeiter oder Arrangeur genannt ist, kann das auf eine gesondert 
geschützte Bearbeitung hindeuten. Ein bloßer Verlagsname genügt für sich genommen dagegen 
nicht; entscheidend ist, ob die konkrete Fassung überhaupt eine eigenständige schöpferische oder 
wissenschaftliche Leistung enthält. 

•	 Gehen Sie bei modernen Blasmusik-Arrangements eher nicht vorschnell von Freiheit aus 
Gerade Arrangements für bestimmte Besetzungen sind oft das Ergebnis eigener musikalischer Arbeit. 
Dass die zugrunde liegende Melodie alt ist, ändert daran nicht unbedingt etwas. 

•	 Unterscheiden Sie zwischen bloßer handwerklicher Übertragung und kreativer Bearbeitung 
Nicht jede technische Anpassung führt automatisch zu einem eigenen Schutz. Eine bloß schematische 
Übertragung ist rechtlich anders zu bewerten als eine musikalisch individuell gestaltete Bearbeitung. Die 
Abgrenzung ist in der Praxis aber nicht immer einfach. 

•	 Beachten Sie, dass auch eine Ausgabe geschützt sein kann, obwohl das Werk frei ist 
Das betrifft vor allem wissenschaftliche Ausgaben im Sinne des Urheberrechts sowie eigenständig 
schöpferische Bearbeitungen. Eine lediglich besonders aufwendige oder sorgfältig gesetzte Ausgabe ist 
dagegen nicht schon deshalb geschützt. 
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•	 Verlassen Sie sich nicht darauf, dass frei auffindbare Noten auch frei nutzbar sind 
Dass Noten im Internet abrufbar, kopierbar oder kostenlos erhältlich sind, sagt noch nichts Verlässliches 
über die Rechtslage aus.

Für Ihre Vereinsarbeit bedeutet das praktisch:

•	 Sie können sich auf die Gemeinfreiheit des Originals nur dann sicher stützen, wenn Sie wirklich das 
Originalwerk selbst nutzen

•	 Sobald Sie eine fremde Bearbeitung oder einen fremden Satz verwenden, ist eine zusätzliche 
Rechteprüfung sinnvoll

•	 Je moderner und individueller die Fassung wirkt, desto eher kann ein eigener Schutz in Betracht 
kommen

•	 Bei Verlagssätzen sollten Sie regelmäßig besonders vorsichtig sein

Ein typischer Irrtum besteht darin, dass ein Verein sagt: „Das Stück ist alt, also dürfen wir diese Noten frei 
verwenden.“ So einfach ist es häufig gerade nicht. Rechtlich kann die Antwort vielmehr lauten: „Das Stück ist 
alt, aber genau diese Fassung möglicherweise nicht.“

Besonders sensibel sind oft diese Fälle:

•	 Blasmusik-Arrangements historischer Werke
•	 neu gesetzte Choralbearbeitungen
•	 moderne Instrumentierungen älterer Kompositionen
•	 verlagseigene Ausgaben mit Bearbeiterangabe
•	 gekürzte, vereinfachte oder umgestaltete Fassungen für Jugend- oder Amateurorchester

Hier sollten Sie sich fragen, ob die verwendete Fassung mehr ist als nur eine neutrale Abschrift. Wenn sie 
musikalisch spürbar gestaltet wurde, spricht vieles dafür, dass jedenfalls eine nähere Prüfung nötig ist.

Für die Praxis empfiehlt sich deshalb dieses vorsichtige Vorgehen:

•	 Schauen Sie zuerst, ob Sie wirklich mit dem gemeinfreien Original oder mit einer späteren Fassung 
arbeiten

•	 Prüfen Sie, ob ein Arrangeur, Bearbeiter oder Herausgeber genannt ist
•	 Seien Sie bei Noten aus Verlagen oder aus aktuellen Sammlungen besonders zurückhaltend
•	 Nutzen Sie nach Möglichkeit eigenes Material oder eindeutig unproblematische Fassungen
•	 Vor einer Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken sollten Sie noch genauer prüfen, weil 

dort die Nutzung regelmäßig weiter reicht als im bloßen Probenbetrieb

Kurz gesagt:
Gemeinfreiheit des Originalwerks ist nur der erste Schritt. Für Ihre Vereinsarbeit kommt es oft entscheidend 
darauf an, ob die konkret verwendete Bearbeitung, Ausgabe oder das Arrangement einen eigenen 
rechtlichen Schutz genießt. Gerade bei Blasmusik sollte dieser Punkt nicht unterschätzt werden.
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Wie gehen Sie mit „traditionellen“ Stücken um, bei denen 
die Urheberschaft unklar ist? 

Mit „traditionellen“ Stücken sollten Sie besonders vorsichtig umgehen. Denn „traditionell“ ist keine rechtliche 
Kategorie, sondern zunächst nur eine beschreibende Bezeichnung. Für Ihre Vereinsarbeit bedeutet das: Sie 
sollten nicht allein deshalb von Gemeinfreiheit ausgehen, weil ein Stück alt klingt, häufig gespielt wird oder 
als Volksweise überliefert ist. Maßgeblich ist vielmehr, ob sich die Urheberschaft tatsächlich nicht feststellen 
lässt und ob zusätzlich eine geschützte Bearbeitung, Ausgabe oder Aufnahme verwendet wird. 

In der Praxis empfiehlt sich deshalb ein vorsichtiges Vorgehen:

•	 Prüfen Sie zuerst, ob wirklich das Grundwerk „traditionell“ ist 
Oft ist nur die Melodie alt oder anonym überliefert, während der Text, ein Bläsersatz oder ein späteres 
Arrangement von einer bekannten Person stammt. 

•	 Verwechseln Sie unklare Urheberschaft nicht mit sicherer Gemeinfreiheit 
Wenn der Urheber unbekannt ist, heißt das noch nicht automatisch, dass kein Schutz mehr besteht. Es 
kann auch sein, dass die Urheberschaft nur nicht sauber dokumentiert ist. 

•	 Fragen Sie zunächst, ob es sich wirklich um ein anonymes oder pseudonymes Werk im Rechtssinn 
handelt oder nur um ein Werk mit ungeklärter Urheberschaft. 
Das ist nicht dasselbe. Bei anonymen oder pseudonymen Werken endet der urheberrechtliche Schutz 
grundsätzlich 70 Jahre nach der Veröffentlichung (§ 66 Abs. 1 UrhG). Ist das Werk innerhalb von 70 
Jahren nach seiner Schaffung nicht erschienen oder – falls kein Erscheinen erfolgt ist – nicht öffentlich 
wiedergegeben worden, endet der Schutz 70 Jahre nach der Schaffung (§ 66 Abs. 2 UrhG). Offenbart 
der Urheber innerhalb dieser Frist seine Identität oder lässt das verwendete Pseudonym keinen Zweifel 
an seiner Identität, gilt wieder die normale Schutzdauer, also grundsätzlich 70 Jahre nach dem Tod des 
Urhebers. Davon zu unterscheiden ist der bloße praktische Fall, dass heute nicht mehr sicher feststellbar 
ist, von wem ein Stück stammt. 

•	 Achten Sie besonders auf die konkret benutzte Fassung 
Selbst wenn die zugrunde liegende Volksweise oder traditionelle Melodie frei sein sollte, kann ein neuer 
Bläsersatz, eine moderne Harmonisierung oder eine verlagseigene Ausgabe weiterhin geschützt sein. 

Für Ihre Vereinsarbeit ist deshalb folgende Faustregel sinnvoll: Je unklarer die Herkunft, desto vorsichtiger 
sollten Sie mit einer öffentlichen oder digitalen Nutzung sein.

Das gilt besonders bei

•	 Uploads auf Social Media
•	 Konzertmitschnitten auf YouTube oder Instagram
•	 Notenweitergaben im Internet
•	 Veröffentlichungen auf der Vereinswebseite
•	 fremden Arrangements aus Sammlungen oder Verlagen

Gerade online ist die Nutzung rechtlich weiterreichend als im bloßen internen Probenbetrieb. Sobald Sie 
Musik mit Video kombinieren oder öffentlich hochladen, sollten Sie deshalb besonders sorgfältig prüfen, ob 
wirklich nur ein freies Werk genutzt wird oder ob in Wahrheit noch Rechte an Bearbeitung, Aufnahme oder 
Ausgabe betroffen sind. 



Urheberrecht im Musikverein – BVBW – 14

Praktisch vernünftig ist meist dieses Vorgehen:

•	 Versuchen Sie, die Herkunft so weit wie möglich aufzuklären 
Gibt es einen bekannten Komponisten, Textdichter, Bearbeiter oder Verlag? 

•	 Prüfen Sie Titelvarianten und regionale Fassungen 
Gerade traditionelle Stücke laufen oft unter mehreren Namen. Dadurch wird die Rechteprüfung schnell 
ungenau. 

•	 Schauen Sie, ob nur das Grundmotiv alt ist, die konkrete Fassung aber modern wirkt 
Das ist bei Blasmusik-Arrangements häufig der kritische Punkt. 

•	 Nutzen Sie nach Möglichkeit eigenes Material 
Wenn Sie mit einer tatsächlich freien traditionellen Melodie arbeiten und einen eigenen Satz erstellen, 
ist das meist klarer als die Nutzung einer fremden modernen Ausgabe. 

•	 Wenn die Rechtslage offen bleibt, behandeln Sie das Stück lieber nicht vorschnell als frei 
Für öffentliche Posts, Videoveröffentlichungen oder Downloads ist Zurückhaltung in solchen Fällen 
regelmäßig der sicherere Weg. 

Kurz gesagt:
Mit „traditionellen“ Stücken sollten Sie nicht großzügig, sondern prüfend umgehen. Unklare Urheberschaft ist 
kein sicherer Freibrief. Für Ihre Vereinsarbeit ist meist entscheidend,
•	 ob das Grundwerk wirklich frei ist
•	 ob Text oder Melodie vielleicht doch auf einen identifizierbaren Urheber zurückgehen
•	 ob Sie eine geschützte Bearbeitung oder Ausgabe benutzen
•	 und ob die geplante Nutzung nur intern erfolgt oder öffentlich im Internet stattfindet

Am sichersten ist in Zweifelsfällen meist folgende Linie:
Nicht das Etikett „traditionell“ entscheidet, sondern die konkret verwendete Fassung und die tatsächlich 
aufklärbare Rechtekette.
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Was wird überhaupt geschützt? 

Was ist urheberrechtlich eher als Werk geschützt (Komposition, Text, Arrangement), und was eher nicht 
(bloße Idee, Stil, „Klang“)?

Urheberrechtlich geschützt ist in der Musik vor allem die konkrete kreative Gestaltung, nicht die bloße 
Grundidee. Für Ihre Vereinsarbeit ist diese Unterscheidung sehr wichtig. Denn im Alltag wird oft gesagt: 
„Das klingt doch nur ähnlich“ oder „Das ist doch nur derselbe Stil“. Rechtlich reicht das meist noch nicht aus. 
Entscheidend ist regelmäßig, ob eine individuelle schöpferische Form übernommen wurde.

Eher als Werk geschützt sind vor allem:

•	 Die Komposition 
Dazu können insbesondere Melodie, Harmonik, Rhythmik, Form und das konkrete musikalische 
Zusammenspiel der Elemente gehören. Geschützt ist also nicht „Musik an sich“, sondern die konkret 
gestaltete musikalische Schöpfung. 

•	 Der Liedtext 
Ein Text kann urheberrechtlich geschützt sein, wenn er eine ausreichende eigene sprachliche Gestaltung 
aufweist. Das ist bei Songtexten häufig der Fall. 

•	 Das Arrangement oder die Bearbeitung 
Ein Arrangement kann geschützt sein, wenn es über eine bloß technische Übertragung hinausgeht und 
eigene musikalische Gestaltung erkennen lässt. Das ist bei Instrumentierung, Umharmonisierung, neuer 
formaler Anlage oder eigenständiger Satztechnik oft denkbar. 

•	 Eine besondere musikalische Ausarbeitung 
Auch einzelne Teile eines Werkes können rechtlich relevant sein, wenn sie genügend Eigenart besitzen. 
Gerade prägnante melodische oder textliche Elemente können deshalb problematisch sein.

Eher nicht als Werk geschützt sind dagegen typischerweise:

•	 Die bloße Idee 
Die Vorstellung, ein Stück „feierlich“, „dramatisch“, „volkstümlich“ oder „filmisch“ anzulegen, ist für sich 
genommen meist nicht geschützt. 

•	 Der Stil 
Ein bestimmter Kompositionsstil, ein typischer Blasmusikcharakter, eine Epochenanmutung oder 
die Orientierung an einer bekannten musikalischen Handschrift sind grundsätzlich nicht als solche 
monopolisiert. 

•	 Das Genre 
Dass ein Stück wie ein Marsch, eine Polka, ein Choral oder eine Filmmusik wirkt, begründet für sich 
genommen in der Regel noch keinen Werkschutz. 

•	 Der allgemeine „Klang“ 
Ein bloßes Klanggefühl, eine bestimmte Atmosphäre, ein typisches Soundbild oder der Eindruck „so 
ähnlich wie dieses bekannte Stück“ ist urheberrechtlich meist zu unbestimmt.
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•	 Handwerkliche Standards und übliche Muster 
Geläufige Wendungen, einfache rhythmische Figuren, naheliegende Harmoniefolgen oder 
branchenübliche Satzmodelle sind für sich genommen oft nicht ausreichend.

Gerade beim Begriff „Klang“ ist Vorsicht geboten. Im Alltag wird damit vieles vermischt. 

Rechtlich sollte man sauber unterscheiden:

•	 Ein abstrakter Sound oder eine allgemeine Klangästhetik ist als solcher meist nicht geschützt
•	 Eine konkret gestaltete Aufnahme kann aber rechtlich sehr wohl relevant sein
•	 Ein markantes Arrangement kann ebenfalls Schutz genießen
•	 Ein übernommenes musikalisches Motiv kann problematischer sein als das bloße „ähnliche Gefühl“

Für Ihre Praxis im Verein bedeutet das:

Sie dürfen sich grundsätzlich an einem Stil orientieren. Sie sollten aber aufpassen, nicht die konkret 
erkennbare individuelle Gestaltung eines fremden Werks zu übernehmen.

Ein paar typische Unterschiede machen das deutlicher:

•	 Zulässig kann es eher sein, ein neues Stück im Stil traditioneller Blasmusik zu schreiben
•	 Problematischer kann es werden, wenn eine prägnante Melodie, ein charakteristischer Text oder ein 

individuell geprägter Satz übernommen wird
•	 Unkritischer ist meist, wenn nur die Stimmung oder Machart ähnlich wirkt
•	 Kritischer ist eher, wenn der Wiedererkennungswert gerade aus übernommenen konkreten Elementen 

entsteht

Für Arrangements gilt dabei eine besonders wichtige Regel:

Nicht jede Bearbeitung ist automatisch selbst ein geschütztes Werk. Je stärker die eigene musikalische 
Prägung, desto eher kommt ein eigener Schutz in Betracht. Eine rein schematische Übertragung in eine 
andere Tonart oder Besetzung kann rechtlich anders zu bewerten sein als ein kreativ ausgearbeiteter neuer 
Bläsersatz.

Kurz gesagt:
•	 Geschützt ist eher die konkrete Form
•	 Nicht geschützt ist eher das bloße Konzept
•	 Geschützt sein können Komposition, Text und Arrangement
•	 Nicht geschützt sind meist Idee, Stil, Genre und allgemeiner Klangcharakter
•	 Entscheidend ist fast immer der Grad der individuellen Ausgestaltung

Für Ihre Vereinsarbeit ist daher die sicherste Faustregel:
Orientieren Sie sich lieber an einer Stilrichtung als an einer konkreten fremden Gestaltung. Sobald nicht 
nur die Atmosphäre, sondern erkennbare musikalische Substanz übernommen wird, sollte man genauer 
hinsehen.
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Können kurze Melodieausschnitte oder prägnante Motive 
bereits rechtlich relevant sein, wenn Sie diese in Werbung 
oder Social Media verwenden? 

Ja, das kann durchaus der Fall sein. Auch kurze Melodieausschnitte oder prägnante musikalische 
Motive können rechtlich relevant sein. Entscheidend ist nicht allein die Länge, sondern vor allem, ob der 
übernommene Teil individuell geprägt und wiedererkennbar ist.

Es gibt keine allgemeine urheberrechtliche Faustregel, wonach ein Ausschnitt ab einer bestimmten 
Sekundenanzahl automatisch erlaubt wäre. Allerdings enthält das Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz 
(UrhDaG) für bestimmte Plattformen Regelungen zu geringfügigen Nutzungen: Nach § 10 UrhDaG gelten 
etwa bis zu 15 Sekunden einer Tonspur als geringfügig, sofern die Nutzung nicht kommerziellen Zwecken 
dient. Diese Regelung gilt jedoch nur im Verhältnis zu Diensteanbietern im Sinne des UrhDaG und nicht 
als allgemeine Schranke. Auch ein kurzer Ausschnitt kann problematisch sein, wenn gerade er den 
charakteristischen Kern eines Stücks ausmacht.

Besonders vorsichtig sollten Sie sein bei:

•	 markanten Anfangsmotiven
•	 eingängigen Refrain-Melodien
•	 typischen Hooklines
•	 besonders wiedererkennbaren Tonfolgen
•	 prägnanten musikalischen Wiedererkennungseffekten

Solche Elemente prägen häufig den Eindruck eines Musikstücks. Wird gerade dieser Teil übernommen, kann 
das rechtlich eher relevant sein als eine längere, aber unauffällige Passage.

Für Ihre Vereinsarbeit ist dabei ein wichtiger Grundsatz zu beachten 

 Das Urheberrecht schützt nicht bloße Ideen, Stimmungen oder Stilrichtungen, sondern die konkrete kreative 
Gestaltung. Deshalb ist nicht jede ähnliche Melodie sofort problematisch. Kritischer wird es aber, wenn ein 
Motiv so übernommen wird, dass ein deutlicher Wiedererkennungseffekt entsteht.

In Werbung und Social Media ist besondere Vorsicht geboten. Dort werden Musiksequenzen häufig gerade 
deshalb verwendet, weil sie Aufmerksamkeit erzeugen, emotional wirken oder sofort erkannt werden. Genau 
das kann rechtlich heikel sein. Denn in solchen Fällen wird der musikalische Ausschnitt nicht nur beiläufig 
genutzt, sondern oft gezielt als Wirkverstärker eingesetzt.

Für die Praxis bedeutet das:

•	 Kurz heißt nicht automatisch harmlos
•	 Je prägnanter und wiedererkennbarer ein Motiv ist, desto eher kann es rechtlich relevant sein
•	 Werbliche Nutzung erhöht in der Praxis häufig das Risiko
•	 Auch auf Instagram, TikTok, Facebook, YouTube oder der Vereinswebseite gelten keine Sonderregeln, 

nach denen kurze Ausschnitte automatisch frei wären

Zusätzlich sollten Sie noch einen weiteren Punkt im Blick behalten: Nicht nur die Komposition kann geschützt 
sein, sondern auch die konkrete Aufnahme. Wenn Sie also einen kurzen Ausschnitt aus einer bestehenden 
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Tonaufnahme oder aus einem Video übernehmen, können nicht nur Rechte am Werk selbst, sondern auch 
Rechte an der Aufnahme betroffen sein.

Das ist gerade im Bereich Social Media wichtig. Viele Nutzer denken, ein kurzer Ausschnitt aus einem 
fremden Song oder Video sei unproblematisch, solange er nur wenige Sekunden lang ist. So pauschal lässt 
sich das nicht sagen.

Eher unkritisch ist meist:
•	 wenn nur eine allgemeine Stilrichtung aufgegriffen wird
•	 wenn lediglich eine ähnliche Stimmung erzeugt wird
•	 wenn kein konkretes wiedererkennbares Motiv übernommen wird

Eher kritisch kann es werden:
•	 wenn ein charakteristisches Motiv gezielt übernommen wird
•	 wenn gerade der Wiedererkennungswert des fremden Stücks genutzt werden soll
•	 wenn der Ausschnitt in einem werblichen Zusammenhang verwendet wird
•	 wenn zusätzlich eine fremde Aufnahme verwendet wird 

Kurz gesagt:
Auch kurze Melodieausschnitte können rechtlich relevant sein. Maßgeblich ist nicht die Kürze allein, 
sondern die Frage, ob ein individuell geprägter und erkennbarer Teil eines fremden Musikwerks oder einer 
fremden Aufnahme übernommen wird. Gerade in Werbung und Social Media sollten Sie deshalb mit kurzen, 
prägnanten Musikmotiven nicht zu großzügig umgehen.
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Welche Bedeutung haben Leistungsschutzrechte 
(ausübende Musiker, Tonträgerhersteller), wenn Sie eigene 
Aufnahmen posten? 

Leistungsschutzrechte sind bei eigenen Aufnahmen oft genauso wichtig wie das Urheberrecht am gespielten 
Musikstück. Viele Vereine achten zunächst darauf, ob die Komposition oder der Liedtext genutzt werden 
dürfen. Beim Posten eigener Aufnahmen kommt aber eine weitere rechtliche Ebene hinzu: Auch die 
mitwirkenden Musiker und die konkrete Aufnahme selbst können rechtlich geschützt sein.

Für Ihre Vereinsarbeit ist das besonders wichtig, wenn Sie
•	 Konzertmitschnitte
•	 Probenvideos
•	 Studioaufnahmen
•	 Registerproben
•	 Ausschnitte für Instagram, Facebook, YouTube oder TikTok
veröffentlichen möchten.

Die Rechte der ausübenden Musiker betreffen die konkrete Darbietung.
Damit sind nicht nur Solisten gemeint. Auch Orchestermusiker, Sänger oder sonstige Mitwirkende können 
an ihrer künstlerischen Leistung eigene Rechte haben. Das bedeutet: Nicht nur das Werk, sondern auch das 
Spiel selbst ist rechtlich relevant.

Für den Verein heißt das praktisch:

Auch wenn Sie die Aufnahme selbst erstellt haben, dürfen Sie sie nicht automatisch beliebig veröffentlichen. 
Denn die beteiligten Musiker können als ausübende Künstler eigene Rechte an der Aufnahme und an der 
öffentlichen Wiedergabe ihrer Darbietung haben.

Zusätzlich kann ein Schutz an der Aufnahme selbst bestehen.
Das betrifft die technische und wirtschaftliche Seite der Produktion. Wer die Aufnahme herstellt oder 
organisatorisch verantwortet, kann insoweit ebenfalls eine geschützte Position haben. Deshalb sollte immer 
klar sein, wer über die Nutzung der Aufnahme entscheiden darf.

Gerade im Vereinsalltag wird dieser Punkt häufig unterschätzt. Es wird aufgenommen, geschnitten 
und gepostet, weil alles „aus dem eigenen Verein“ stammt. Rechtlich ist das aber nicht automatisch 
unproblematisch.

Sie sollten deshalb immer zwischen mehreren Ebenen unterscheiden:

•	 dem Recht am gespielten Werk
•	 den Rechten der mitwirkenden Musiker an ihrer Darbietung
•	 den Rechten an der konkreten Aufnahme
•	 gegebenenfalls weiteren Rechten am Bild bei Videoaufnahmen

Für Social Media ist das besonders wichtig. Ein Upload auf Instagram, Facebook, YouTube oder TikTok ist 
keine rein interne Nutzung. Die Aufnahme wird dort regelmäßig öffentlich zugänglich gemacht. Genau 
deshalb sollten die erforderlichen Zustimmungen vorher sauber geklärt sein.



Urheberrecht im Musikverein – BVBW – 20

In der Praxis sollten Sie vor allem auf folgende Punkte achten:

•	 Haben die mitwirkenden Musiker der Aufnahme zugestimmt?
•	 Umfasst diese Zustimmung auch die Veröffentlichung im Internet und auf Social Media?
•	 Ist geklärt, ob die Aufnahme später erneut verwendet werden darf, etwa für Werbung, Rückblicke oder 

Imagefilme?
•	 Steht fest, wer über Schnitt, Bearbeitung, Löschung und erneute Nutzung entscheidet?
•	 Ist klar, ob die Aufnahme vereinsintern oder mit Hilfe eines externen Dienstleisters entstanden ist?

Gerade der letzte Punkt ist wichtig. Wenn ein externes Tonstudio, ein Videograf oder ein technischer 
Dienstleister beteiligt war, sollten Sie nicht vorschnell annehmen, dass sämtliche Nutzungsrechte 
automatisch beim Verein liegen.

Besonders sensibel können außerdem diese Fälle sein:

•	 Ein Konzertmitschnitt wird veröffentlicht, obwohl einzelne Mitwirkende mit einer Online-Nutzung nicht 
gerechnet haben

•	 Eine Aufnahme wird später für einen anderen Zweck verwendet als ursprünglich besprochen
•	 Ein Video wird stark gekürzt, bearbeitet oder in einen neuen Zusammenhang gestellt
•	 Ein externer Produzent beansprucht Rechte an der Aufnahme
•	 Ein Musiker wendet sich gegen eine Veröffentlichung oder gegen die konkrete Bearbeitung des 

Mitschnitts

Für Ihre Vereinsarbeit ist deshalb eine klare interne Regelung sehr sinnvoll. Das muss nicht unnötig 
kompliziert sein. Es sollte aber festgelegt werden,
•	 dass Aufnahmen gemacht werden dürfen
•	 wer sie verwenden darf
•	 wo sie veröffentlicht werden dürfen
•	 ob auch Social Media und Webseite umfasst sind
•	 ob eine spätere Nachnutzung zulässig sein soll

Kurz gesagt:
Wenn Sie eigene Aufnahmen posten, geht es nicht nur um das Musikwerk, sondern auch um die Rechte 
der mitwirkenden Musiker an ihrer Darbietung und um die Rechte an der Aufnahme selbst. Für Ihren Verein 
ist es deshalb ratsam, Aufnahme, Veröffentlichung und spätere Nutzung vorab klar zu regeln, statt davon 
auszugehen, dass eine vereinseigene Aufnahme automatisch frei verwendet werden darf.
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2. Werbung mit 
Programm, Titeln und 
Komponistennamen

> WERKTITEL, NENNUNG UND BEWERBUNG VON KONZERTEN

Darf ein Verein in Werbeflyern, Plakaten oder digitalen 
Anzeigen auf gespielte Musikstücke hinweisen?

z. B. „Wir spielen die 9. Sinfonie von Beethoven“ 
Ja, das ist in der Regel zulässig. Ein Verein darf normalerweise in seiner Konzertwerbung angeben, welche 
Werke gespielt werden und von wem sie stammen. Die Nennung von Werktiteln und Komponistennamen 
dient in diesem Zusammenhang meist schlicht dazu, das Publikum über das Programm zu informieren.
Gerade bei Konzertankündigungen ist das auch naheliegend. Wer ein Konzert besucht, möchte häufig 
gerade wissen, welche Stücke aufgeführt werden, welche Komponisten auf dem Programm stehen und 
welcher musikalische Schwerpunkt gesetzt wird. Die bloße Programminformation ist deshalb rechtlich meist 
etwas anderes als eine unzulässige Übernahme fremder Inhalte.

Unproblematisch ist typischerweise vor allem:

•	 die sachliche Nennung des Werktitels
•	 die Benennung des Komponisten
•	 die Ankündigung eines bestimmten Programmpunkts
•	 die Beschreibung des Konzertabends mit den tatsächlich gespielten Werken

Eine Formulierung wie „Wir spielen die 9. Sinfonie von Beethoven“ ist regelmäßig unkritisch, wenn sie das 
Programm nur sachlich und wahrheitsgemäß beschreibt. Ob das Werk noch urheberrechtlich geschützt ist, 
ist für die bloße Titelnennung meist nicht der entscheidende Punkt. Entscheidend ist vor allem, dass der Titel 
nur beschreibend verwendet wird und keine offizielle Verbindung, Lizenz oder Zusammenarbeit suggeriert. 
Unabhängig davon müssen die Rechte für die Aufführung des Werkes selbst gesondert geklärt sein.

Wichtig ist aber die genaue Art der Verwendung. Rechtlich macht es einen deutlichen Unterschied, ob Sie ein 
Werk nur als Programmpunkt benennen oder ob Sie einen fremden Titel werblich so herausstellen, dass der 
Eindruck einer offiziellen Produktion, Zusammenarbeit oder besonderen Freigabe entsteht.

Darauf sollten Sie besonders achten:

•	 Bleiben Sie bei einer beschreibenden Programminformation 
Wenn der Titel nur erklärt, was gespielt wird, ist das meist deutlich unproblematischer.
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•	 Vermeiden Sie den Eindruck einer offiziellen Verbindung, wenn eine solche nicht besteht 
Problematischer kann es werden, wenn die Werbung so gestaltet ist, dass das Publikum eine 
Zusammenarbeit mit Rechteinhabern, Verlagen, bekannten Produktionen oder Veranstaltungsreihen 
annimmt. 

•	 Nutzen Sie fremde Titel nicht unnötig als eigene Veranstaltungsmarke 
Etwas anderes kann gelten, wenn der Werktitel nicht nur Programminformation ist, sondern als 
eigentlicher Name Ihres Events oder einer dauerhaften Konzertreihe benutzt wird. 

•	 Achten Sie auf die konkrete Gestaltung der Werbung 
Je sachlicher und klarer die Programmnennung erfolgt, desto eher bleibt sie rechtlich unauffällig.

Für die Praxis ist also eine wichtige Unterscheidung entscheidend:

Zulässig ist meist:
•	 „Es erklingen Werke von Beethoven, Dvořák und Holst“
•	 „Auf dem Programm steht die 9. Sinfonie von Beethoven“
•	 „Wir spielen Auszüge aus bekannten Filmmelodien“

Vorsichtiger sollten Sie sein bei Formulierungen wie:
•	 „Das offizielle Beethoven-Konzert“
•	 „Die Original-Show zu …“
•	 „In Zusammenarbeit mit …“, obwohl das tatsächlich nicht stimmt
•	 „Das Konzert der Marke …“, wenn fremde Kennzeichen oder bekannte Produktionstitel übernommen 

werden

Gerade bei noch geschützten Werken und aktuellen Produktionen ist die Titelnennung meist nicht das 
Hauptproblem. Wichtiger ist, ob die öffentliche Aufführung ordnungsgemäß lizenziert ist. Bei öffentlichen 
Konzerten sind regelmäßig GEMA-relevante Nutzungen zu melden; bei Bearbeitungen, Textänderungen, 
besonderen Arrangements, Videoaufzeichnungen oder Uploads können darüber hinaus zusätzliche 
Zustimmungen der Rechteinhaber erforderlich sein.

Nicht ohne Weiteres mit der bloßen Titelnennung gleichzusetzen sind daher:

•	 der Abdruck von Liedtexten
•	 die Übernahme von Notenbeispielen
•	 die Verwendung von Coverbildern, Logos oder Plakatmotiven
•	 die Nutzung fremder Arrangements oder geschützter Ausgaben
•	 die Einbindung fremder Ton- oder Videoaufnahmen in die Werbung

Hier geht es nicht mehr nur um eine Programminformation, sondern um die Übernahme weiterer geschützter 
Inhalte. Das kann rechtlich deutlich heikler sein.

Für Vereine besonders wichtig ist außerdem die Frage nach bekannten Titeln aus Unterhaltung, Musical, 
Film oder Popmusik. Auch dort darf man häufig sachlich darauf hinweisen, was gespielt wird. Kritischer 
kann es aber werden, wenn der fremde Titel werblich dominierend eingesetzt wird und dadurch der 
Eindruck entsteht, Ihr Konzert sei Teil der offiziellen Produktion, der offiziellen Tour oder eines lizenzierten 
Originalformats.
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Für Ihre Konzertwerbung empfiehlt sich deshalb diese praktische Linie:

•	 Nennen Sie Werke und Komponisten klar und sachlich
•	 Verwenden Sie Titel als Programminformation, nicht als fremde Qualitäts- oder Herkunftsbezeichnung
•	 Vermeiden Sie missverständliche Zusätze wie „offiziell“, „original“ oder „autorisiert“, wenn das nicht 

belegt ist
•	 Nutzen Sie keine fremden Logos, Cover oder Gestaltungselemente ohne gesonderte Prüfung
•	 Achten Sie bei aktuellen oder bekannten Produktionen besonders auf die Gesamtwirkung der Werbung 

Kurz gesagt:
Ja, ein Verein darf in der Regel mit den gespielten Werken und den Komponistennamen werben. Die 
bloße Ankündigung des Programms ist meist zulässig. Vorsicht ist aber geboten, wenn aus der reinen 
Programminformation eine werbliche Nutzung wird, die eine offizielle Verbindung nahelegt oder zusätzliche 
geschützte Inhalte übernimmt.
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Gibt es urheberrechtliche Einschränkungen bei der 
Verwendung von Werktiteln in der Werbung?

Bei der bloßen Verwendung von Werktiteln steht das Urheberrecht häufig nicht im Vordergrund. Praktisch 
wichtiger ist meist der Werktitelschutz nach dem Markenrecht. Die sachliche Nennung eines Titels als 
Programminformation ist deshalb regelmäßig unproblematischer als eine titelmäßige oder markenähnliche 
Benutzung als Name einer Veranstaltung, Reihe oder Show. Die reine Nennung eines Titels als 
Programminformation ist daher meist deutlich unproblematischer als die Übernahme anderer Inhalte.

Wenn Sie also in einem Flyer, auf einem Plakat oder in einer Online-Anzeige ankündigen, welche Werke 
gespielt werden, ist das in der Regel zulässig. Das gilt insbesondere dann, wenn der Titel nur beschreibend 
verwendet wird, also schlicht zur Information des Publikums.

Typischerweise eher unproblematisch ist daher:

•	 die sachliche Nennung eines Werktitels im Konzertprogramm
•	 die Ankündigung eines bestimmten Musikstücks in Flyern oder auf der Webseite
•	 die Benennung des Werks zusammen mit dem Komponistennamen
•	 die Bewerbung eines Konzerts mit dem Hinweis auf tatsächlich gespielte Werke

Problematisch wird es vor allem dann, wenn der Titel titelmäßig oder markenähnlich als Name der 
Veranstaltung, Konzertreihe oder Tour benutzt wird. Dann rücken Werktitelschutz und Markenrecht in den 
Vordergrund. Zusätzlich kann eine Irreführung vorliegen, wenn das Publikum eine offizielle Produktion, 
Lizenz oder Kooperation annimmt, die tatsächlich nicht besteht.

Vorsicht ist vor allem in folgenden Fällen geboten:

•	 wenn der Titel als eigentlicher Name Ihrer Veranstaltung verwendet wird
•	 wenn die Werbung so gestaltet ist, dass eine offizielle Verbindung zu einer bekannten Produktion 

vermutet werden könnte
•	 wenn Zusätze wie „offiziell“, „original“ oder „autorisiert“ verwendet werden, obwohl das nicht zutrifft
•	 wenn neben dem Titel noch fremde Logos, Cover, Plakatmotive oder bekannte Gestaltungselemente 

übernommen werden

Für Ihren Verein ist deshalb eine klare Unterscheidung wichtig:

Meist unkritisch ist:
•	 „Auf dem Programm steht die 9. Sinfonie von Beethoven“
•	 „Wir spielen Werke von Mozart, Beethoven und Dvořák“
•	 „Konzert mit bekannten Filmmelodien“ 

Deutlich sensibler kann sein:
•	 „Das offizielle Konzert zu …“
•	 „Die Original-Show von …“
•	 „Das autorisierte Tribute-Konzert zu …“
•	 eine Werbung, die wie ein offizielles Veranstaltungsplakat einer bekannten Produktion aussieht
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Für die Praxis gilt daher:

Die bloße Nennung von Werktiteln zur Ankündigung des Konzertprogramms ist meist zulässig. Rechtlich 
heikler wird es erst dann, wenn der Titel nicht nur als Hinweis auf das gespielte Werk, sondern als fremde 
Herkunfts- oder Qualitätsbezeichnung eingesetzt wird.

Kurz gesagt:
Ja, es kann rechtliche Einschränkungen geben. Die reine Programminformation ist aber meist deutlich 
unproblematischer als eine werbliche Nutzung, die wie eine offizielle Produktion, lizenzierte Show oder 
besondere Zusammenarbeit wirkt.
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Dürfen Sie Komponistennamen und Werkbezeichnungen 
in Social-Media-Posts nutzen, ohne zusätzliche Erlaubnis 
einzuholen?

Im Grundsatz ja. Sie dürfen Komponistennamen und Werkbezeichnungen in Social-Media-Posts regelmäßig 
ohne gesonderte Erlaubnis nennen, wenn die Angaben nur sachlich das Programm beschreiben. Auch Posts 
eines Vereins können aber rechtlich als Werbung bzw. geschäftliche Handlung einzuordnen sein. Deshalb 
sollten Sie jede Formulierung vermeiden, die eine offizielle Lizenz, Kooperation oder Autorisierung nahelegt. 
Das ist etwa der Fall, wenn Sie Ihr Konzert ankündigen, über eine Probe berichten oder Ihr Programm 
vorstellen.

Die bloße Nennung eines Komponisten oder eines Werkes ist rechtlich meist etwas anderes als die Nutzung 
des Musikstücks selbst. Wer nur mitteilt, was gespielt wird, verwendet damit noch nicht automatisch das 
Werk in urheberrechtlich relevanter Weise.

Typischerweise unproblematisch sind deshalb Formulierungen wie:

•	 „Am Samstag spielen wir Werke von Gustav Holst“
•	 „Auf dem Programm steht die 9. Sinfonie von Beethoven“
•	 „Heute in der Probe: ein Werk von Antonín Dvořák“
•	 „Unser Frühjahrskonzert enthält bekannte Filmmusik und klassische Blasmusikwerke“

Solche Angaben beschreiben in erster Linie den Inhalt Ihres Konzerts oder Ihrer Vereinsarbeit. Für reine 
Textposts mit sachlicher Programminformation ist dafür regelmäßig keine gesonderte Erlaubnis erforderlich. 
Anders ist es, wenn der Post zusätzlich Audio, Video, Covergrafiken, Logos, Noten, Liedtexte oder fremde 
Fotos enthält; dann können Urheber-, Leistungsschutz-, Marken- oder Bildnisrechte betroffen sein.

Wichtig ist aber die Art der Verwendung. Problematisch kann es werden, wenn der Name oder der 
Werktitel nicht nur beschreibend, sondern werblich in einer Weise eingesetzt wird, die mehr als eine bloße 
Programminformation darstellt.

Vorsicht ist besonders geboten, wenn:

•	 der Eindruck einer offiziellen Zusammenarbeit entsteht
•	 eine Autorisierung oder besondere Freigabe suggeriert wird
•	 der fremde Titel wie eine eigene Veranstaltungsmarke benutzt wird
•	 Zusätze wie „offiziell“, „original“ oder „autorisiert“ verwendet werden, obwohl das nicht zutrifft

Gerade auf Social Media ist dieser Punkt wichtig, weil auch Vereins-Posts rechtlich Werbecharakter haben 
können. Deshalb sollten Formulierungen klar, sachlich und frei von jedem Anschein offizieller Lizenz, 
Kooperation oder Autorisierung bleiben.

Für Ihre Vereinsarbeit ist folgende Unterscheidung hilfreich:

Meist unkritisch ist:
•	 die Nennung des Komponistennamens
•	 die Angabe des Werktitels
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•	 die Beschreibung des Konzertprogramms
•	 die Ankündigung tatsächlich gespielter Stücke

Deutlich sensibler kann sein:
•	 die Übernahme eines bekannten Titels als eigener Eventname
•	 eine Gestaltung, die wie ein offizieller Auftritt einer bekannten Produktion wirkt
•	 eine Formulierung, die eine besondere Verbindung zu Rechteinhabern nahelegt
•	 die Kombination mit weiteren fremden Inhalten wie Logos, Covern, Liedtexten, Noten oder 

Tonaufnahmen

Denn dann geht es nicht mehr nur um die bloße Nennung eines Werkes, sondern um eine weitergehende 
Nutzung fremder Inhalte oder um den Eindruck einer offiziellen Herkunft.

Für Social Media gilt also dieselbe Grundlinie wie für Flyer oder Plakate:
Die sachliche Benennung von Komponisten und Werken ist meist zulässig. Kritischer wird es, wenn der Post 
so aufgemacht ist, dass er mehr als reine Information ist und eine offizielle Verbindung oder besondere 
Berechtigung suggeriert.

Kurz gesagt:
Ja, Sie dürfen Komponistennamen und Werkbezeichnungen in Social-Media-Posts meist ohne zusätzliche 
Erlaubnis nutzen, solange dies nur der sachlichen Programminformation dient. Zurückhaltung ist aber 
angebracht, sobald der Eindruck einer offiziellen Kooperation entsteht oder weitere geschützte Inhalte 
hinzukommen.
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Welche Besonderheiten können gelten, wenn Sie mit 
einem Motto werben, das an ein bekanntes Werk oder eine 
bekannte Marke anknüpft?

Hier ist besondere Vorsicht geboten. Wenn Sie mit einem Motto werben, das an ein bekanntes Werk, 
eine bekannte Filmreihe, ein Musical, eine bekannte Show oder eine bekannte Marke erinnert, liegt das 
rechtliche Risiko oft nicht in erster Linie im Urheberrecht, sondern eher im Markenrecht, Werktitelschutz und 
im Verbot irreführender Werbung.

Für Ihre Vereinsarbeit bedeutet das: Ein Motto darf an ein Thema anknüpfen. Problematisch kann es aber 
werden, wenn Ihr Publikum den Eindruck bekommt, Ihr Konzert stehe in offizieller Verbindung zu einer 
bekannten Marke, einer bekannten Produktion oder einem Rechteinhaber.

Entscheidend ist deshalb weniger die bloße Anspielung als die Gesamtwirkung der Werbung.

Eher unproblematisch kann ein Motto sein, wenn:

•	 es nur thematisch anknüpft
•	 es genügend sprachlichen Abstand zum bekannten Titel oder zur bekannten Marke hält
•	 klar bleibt, dass es sich um ein eigenes Vereinskonzert handelt
•	 keine offizielle Zusammenarbeit suggeriert wird
•	 keine Original-Logos, charakteristischen Schriftzüge, Figuren oder sonstigen prägenden 

Gestaltungselemente übernommen werden

Ein Motto wie „Ein Abend voller Filmmusik“ oder „Musik aus Kino und Fantasie“ ist meist deutlich unkritischer 
als die nahezu identische Übernahme eines bekannten Werk- oder Markentitels. Entscheidend bleibt aber 
immer die Gesamtgestaltung: Auch ein an sich zulässiges Motto kann problematisch werden, wenn Logo, 
Schriftzug, Bildsprache oder sonstige Gestaltung eine offizielle Nähe zum Original suggerieren.

Deutlich sensibler kann es werden, wenn:

•	 das Motto fast genauso lautet wie ein bekannter Werktitel oder Markenname
•	 das Motto wie der offizielle Titel einer bekannten Produktion wirkt
•	 bekannte Marken oder Reihen gezielt als Publikumsmagnet verwendet werden
•	 Schriftbild, Farbwelt oder Gestaltung an das Original angelehnt sind
•	 Formulierungen wie „offiziell“, „original“, „die Show zu …“ oder „in concert“ den Eindruck einer Lizenz 

oder Autorisierung erzeugen
•	 das bekannte Zeichen nicht nur beiläufig, sondern als eigentlicher Werbekern eingesetzt wird

Gerade bei Social Media, Plakaten und digitalen Anzeigen ist das wichtig. Dort zählt nicht nur der Wortlaut, 
sondern das gesamte Erscheinungsbild. Ein rechtlich an sich noch vertretbarer Text kann problematischer 
wirken, wenn er zusammen mit einer typischen Schrift, bekannten Farben, Figuren oder einer stark 
erinnernden Bildsprache verwendet wird.

Für Vereine ist deshalb folgende Unterscheidung besonders hilfreich:

Eher unkritisch ist oft:
•	 eine allgemeine thematische Umschreibung
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•	 eine kreative Eigenformulierung mit erkennbarem Abstand
•	 eine sachliche Beschreibung des Programms
•	 ein Motto, das keine Herkunft oder Lizenz suggeriert 

Eher kritisch kann sein:
•	 die fast identische Übernahme eines bekannten Titels
•	 die Nutzung einer bekannten Marke als Veranstaltungsaufhänger
•	 eine Werbung, die wie ein offizielles Begleitformat aussieht
•	 eine Aufmachung, die bewusst vom Ruf einer bekannten Marke lebt

Für Ihre Konzertwerbung heißt das praktisch:

Je bekannter das fremde Werk oder die fremde Marke ist, desto sorgfältiger sollten Sie formulieren. Gerade 
große Unterhaltungsmarken, Filmreihen, Musicals, Serienwelten und Entertainment-Formate werden 
regelmäßig besonders empfindlich geschützt und überwacht.

Besondere Vorsicht ist vor allem angebracht bei:

•	 Film- und Serienwelten
•	 Musicaltiteln
•	 bekannten Showformaten
•	 stark kommerzialisierten Marken
•	 regelmäßig genutzten Eventreihen mit hohem Wiedererkennungswert

Auch bei an sich alten oder bekannten Stoffen kann es kompliziert werden. Selbst wenn der zugrunde 
liegende Stoff gemeinfrei sein sollte, kann die Anknüpfung an eine moderne Produktion, eine konkrete 
Verfilmung, ein aktuelles Bühnenformat oder eine bekannte Markeninszenierung weiterhin rechtlich sensibel 
sein.

Für die Praxis empfiehlt sich daher:

•	 Wählen Sie lieber ein eigenes Motto mit ausreichendem Abstand
•	 Beschreiben Sie das Thema Ihres Konzerts, statt einen bekannten Titel fast wörtlich zu übernehmen
•	 Vermeiden Sie jede Formulierung, die nach offizieller Kooperation oder Lizenz klingt
•	 Nutzen Sie keine originalnahen Logos, Schriften oder Bildwelten
•	 Prüfen Sie besonders sorgfältig, wenn das Motto der zentrale Werbeträger des Konzerts sein soll

Eine brauchbare Faustregel lautet daher:
Je stärker Ihr Motto vom Wiedererkennungswert eines fremden Werks oder einer fremden Marke lebt, desto 
größer ist das rechtliche Risiko.

Kurz gesagt:
Mit einem anknüpfenden Motto dürfen Sie werben, aber nicht grenzenlos. Zulässig ist häufig eine eigene, 
thematische und ausreichend distanzierte Formulierung. Problematischer wird es, wenn Ihr Motto wie ein 
offizieller Titel, wie eine lizenzierte Veranstaltung oder wie die Ausnutzung einer bekannten Marke wirkt.
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Dürfen Sie Programmhefte oder Setlists als Foto oder 
Screenshot posten?

Nicht ohne Weiteres. Entscheidend ist, was auf dem Foto oder Screenshot konkret zu sehen ist. Die bloße 
Mitteilung, welche Stücke gespielt werden, ist rechtlich meist deutlich unkritischer als das Posten einer 
vollständigen Programmheftseite. Denn mit einem Upload veröffentlichen Sie nicht nur Informationen, 
sondern oft zugleich Texte, Gestaltung, Bilder oder sonstige geschützte Inhalte.

Eher unproblematisch ist meist:

•	 eine selbst formulierte Setlist in Textform
•	 ein eigener Social-Media-Post mit Werktiteln und Komponistennamen
•	 eine schlichte Übersicht des Konzertprogramms ohne fremde redaktionelle Inhalte
•	 eine rein sachliche Programminformation

Wenn Sie also selbst schreiben:
„Heute spielen wir Werk A, Werk B und Werk C“,
ist das in der Regel deutlich unkritischer als ein Foto aus einem fertig gestalteten Programmheft.

Vorsicht ist dagegen geboten, wenn auf dem Foto oder Screenshot mehr zu sehen ist als nur die reine 
Programmliste. Problematisch kann es vor allem dann werden, wenn das abgebildete Material zusätzliche 
Inhalte enthält, die ihrerseits rechtlich geschützt sein können.

Besonders sensibel sind insbesondere:

•	 Einführungstexte oder Werkbeschreibungen
•	 redaktionelle Beiträge
•	 Fotos
•	 grafische Gestaltungselemente
•	 Notenbeispiele
•	 Liedtexte
•	 Illustrationen
•	 Verlagsmaterial oder fremd gestaltete Layouts

Gerade bei Programmheften ist das häufig der entscheidende Punkt. Ein Heft besteht oft nicht nur aus einer 
Liste von Titeln, sondern aus einer gestalteten Gesamtseite mit Texten, Bildern und Layout. Genau diese 
Elemente sollten Sie nicht vorschnell einfach abfotografieren und online stellen.

Für Ihre Vereinsarbeit ist daher folgende Unterscheidung wichtig:

Meist eher unkritisch:
•	 selbst erstellte Setlists
•	 eigene grafisch einfache Programmübersichten
•	 Posts mit bloßer Nennung von Werk und Komponist

Deutlich heikler:
•	 ein vollständiges Programmheft als Foto
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•	 ein Screenshot aus einem digital gestalteten Konzertheft
•	 Seiten mit Bildern, Textbeiträgen oder künstlerischer Gestaltung
•	 abfotografierte Noten oder Liedtexte

Ein weiterer Punkt ist die Herkunft des Materials.
Wenn das Programmheft vollständig von Ihrem Verein erstellt wurde und Sie alle Rechte an Fotos, Texten, 
Grafiken und Layouts geklärt haben, ist die Lage besser beherrschbar. Ein Automatismus „eigenes Heft = 
unproblematisch“ besteht aber nicht. Aber auch dann sollte geprüft werden, ob darin fremde Fotos, fremde 
Texte, fremde Gestaltungselemente oder sonstige Inhalte Dritter verwendet wurden.
Wenn das Heft von einem Veranstalter, Verlag, Festival oder sonstigen Dritten stammt, sollten Sie noch 
deutlich zurückhaltender sein.

Für Social Media empfiehlt sich deshalb meist der sicherere Weg:

•	 Posten Sie lieber die Programminformation in eigener Textform
•	 Erstellen Sie gegebenenfalls eine eigene, schlichte Grafik
•	 Zeigen Sie nur Ausschnitte, die keine fremden geschützten Inhalte enthalten
•	 Vermeiden Sie Fotos von Seiten mit Texten, Bildern oder Notenmaterial
•	 Wenn Sie nur das Programm mitteilen wollen, formulieren Sie es lieber selbst neu

Gerade bei Setlists gilt:

Die reine Abfolge von Stücken ist oft rechtlich weniger problematisch als die konkrete visuelle Darstellung 
auf einem fremd gestalteten Dokument.

Kurz gesagt:
Ja, Sie können Programminformationen posten.
Ein Foto oder Screenshot eines Programmhefts ist rechtlich deutlich sensibler als ein neu formulierter 
Textpost. Denn schon das Fotografieren und anschließende Posten kann eine Vervielfältigung und öffentliche 
Zugänglichmachung der enthaltenen Texte, Fotos, Grafiken oder Layouts darstellen. Sind auf dem Bild 
außerdem Personen erkennbar, können zusätzlich Bildnisrechte betroffen sein. Für die Praxis ist es daher 
meist sicherer, die Setlist oder das Programm in eigener, schlichter Form neu zu formulieren, statt ein 
bestehendes Heft abzufotografieren.
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Dürfen Sie mit „Wir spielen Musik aus Film/Serie X“ werben, 
und wo liegen hier typische rechtliche Stolpersteine?

Regelmäßig ja, wenn die Angabe sachlich richtig, rein beschreibend und ohne Anschein einer 
offiziellen Verbindung zum Rechteinhaber erfolgt. Je stärker der Titel jedoch wie eine eigene 
Veranstaltungsbezeichnung, Herkunftsangabe oder offizielle Kooperation eingesetzt wird, desto größer 
werden die rechtlichen Risiken.

Entscheidend ist aber, wie Sie werben und was genau Sie damit ausdrücken. Rechtlich heikel wird es meist 
nicht schon durch die bloße Themenangabe, sondern durch die Gesamtaufmachung der Werbung.

Eher unproblematisch ist häufig:

•	 eine schlichte Programminformation, etwa: „Wir spielen Musik aus bekannten Filmen und Serien“
•	 eine wahrheitsgemäße Konkretisierung, etwa: „Im Konzert erklingen Themen aus Film X und Serie Y“
•	 eine nüchterne Beschreibung des Konzertinhalts ohne offiziellen oder markenmäßigen Anschein

Typische Stolpersteine liegen vor allem hier:

•	 Unzutreffende Werbung 
Sie sollten nur dann mit „Musik aus Film/Serie X“ werben, wenn tatsächlich Musik aus dieser Produktion 
gespielt wird. Wer nur thematisch ähnliche Musik oder bloß davon inspirierte Stücke aufführt, sollte das 
nicht so formulieren. 

•	 Eindruck einer offiziellen Zusammenarbeit 
Problematisch kann es werden, wenn Ihre Werbung so wirkt, als sei das Konzert offiziell autorisiert, 
lizenziert oder mit dem Rechteinhaber abgestimmt, obwohl das nicht stimmt. 

•	 Markenmäßige oder titelartige Nutzung 
Je stärker der bekannte Film- oder Serientitel zum eigentlichen Namen Ihrer Veranstaltung gemacht 
wird, desto eher steigen die rechtlichen Risiken. Eine bloße Programminformation ist etwas anderes als 
die Nutzung eines fremden Titels als Werbemarke. 

•	 Übernahme typischer Gestaltungselemente 
Besonders sensibel sind Logos, Originalschriftzüge, Plakatmotive, Figuren, bekannte Farbkombinationen 
oder typische Bildwelten. Hier liegt das Risiko oft deutlich höher als bei der bloßen Textnennung. 

•	 Zusätze wie „offiziell“, „original“ oder „autorisiert“ 
Solche Aussagen sollten Sie nur verwenden, wenn sie tatsächlich belegt sind. Sonst entsteht schnell ein 
irreführender Eindruck. 

•	 Verwechslung von Werbeaussage und Rechteklärung am Werk selbst 
Auch wenn die Werbung als solche zulässig formuliert ist, heißt das noch nicht automatisch, dass 
Aufführung, Arrangement, Aufnahme oder Online-Veröffentlichung der Musik rechtlich bereits sauber 
geklärt sind.
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Für die Praxis ist daher eine wichtige Unterscheidung hilfreich:

Meist eher unkritisch:
•	 „Wir spielen Musik aus Filmklassikern“
•	 „Zu hören sind bekannte Themen aus Film und Fernsehen“
•	 „Unser Konzert enthält Musik aus Film X“

Deutlich sensibler:
•	 „Das offizielle Konzert zu Film X“
•	 „Die Original-Show zu Serie Y“
•	 „Film X live in concert“, wenn dadurch der Eindruck eines offiziellen Formats entsteht
•	 eine Werbung, die optisch wie ein offizielles Werbemittel der Filmreihe aussieht

Gerade bei bekannten Franchises sollten Sie besonders vorsichtig sein. Das rechtliche Risiko entsteht dabei 
nicht schon allein durch die Bekanntheit des Titels, sondern vor allem durch die Kombination aus bekanntem 
Titel, eventartiger Verwendung, suggestiven Zusätzen und originalnaher Gestaltung.

Achten Sie deshalb besonders auf folgende Punkte:

•	 Formulieren Sie sachlich und wahrheitsgemäß
•	 Halten Sie sprachlichen Abstand zu offiziellen Show- oder Eventbezeichnungen
•	 Verwenden Sie keine Original-Logos, Poster, Figuren oder typischen Designelemente
•	 Vermeiden Sie jeden Eindruck einer Lizenz oder Kooperation, wenn es keine gibt
•	 Prüfen Sie getrennt, ob die musikalische Nutzung selbst erlaubt ist

Eine vorsichtige und meist brauchbare Linie lautet daher:

Sie dürfen das Programm regelmäßig sachlich beschreiben. Sie sollten aber nicht so werben, dass der 
Eindruck einer offiziellen Marke, Produktion, Lizenz oder Kooperation entsteht.

Kurz gesagt:
Ja, Werbung mit „Musik aus Film/Serie X“ kann zulässig sein, wenn die Angabe sachlich richtig bleibt und nur 
das Programm beschreibt. Typische Probleme entstehen dort, wo der Titel als Name des Events eingesetzt 
wird, eine offizielle Lizenz oder Kooperation suggeriert wird oder zusätzlich Logos, Poster, Bildwelten, 
Aufnahmen oder andere geschützte Inhalte übernommen werden. Unabhängig davon ist gesondert zu 
prüfen, ob die Aufführung, ein Arrangement, eine Aufnahme oder ein Upload der Musik selbst erlaubt ist.
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3. Zitate, Texte und 
Noten in der Werbung

Dürfen Sie aus Liedtexten oder Werkbeschreibungen kurze 
Passagen als Werbezitat verwenden?

Meist nur mit großer Vorsicht. Gerade in der Werbung ist die Übernahme fremder Textpassagen rechtlich 
oft heikel. Der häufigste Irrtum besteht darin, dass ein kurzer Ausschnitt automatisch als zulässiges Zitat 
angesehen wird. So einfach ist es nicht.

Ein rechtlich zulässiges Zitat setzt voraus, dass die Übernahme einem Zitatzweck dient. Die Passage muss 
also als Beleg, Erörterungsgrundlage oder Gegenstand einer eigenen inhaltlichen Auseinandersetzung in 
einen selbständigen Kontext eingebunden sein. Reine Schmuck-, Aufmerksamkeits- oder Werbewirkung 
reicht dafür nicht aus. Außerdem muss ein zulässiges Zitat grundsätzlich als solches erkennbar sein; 
regelmäßig ist auch die Quelle anzugeben. Genau daran fehlt es in klassischer Konzertwerbung auf Plakaten, 
in Flyern oder in Social-Media-Posts häufig.

Für die Praxis bedeutet das:

•	 Ein kurzer Liedtext ist nicht deshalb frei verwendbar, weil er kurz ist
•	 Ein Werbezweck allein genügt meist nicht für ein zulässiges Zitat
•	 Je prägnanter und wiedererkennbarer die Passage ist, desto eher kann sie problematisch sein
•	 Gerade Liedtexte sind oft besonders sensibel

Bei Liedtexten sollten Sie deshalb besonders zurückhaltend sein. Auch kurze Passagen können geschützt 
sein, wenn gerade in ihnen eine individuelle sprachliche Gestaltung zum Ausdruck kommt. Nicht jede kurze 
Zeile ist automatisch geschützt; bloße Allerweltsformulierungen oder rein banale Wendungen genügen dafür 
regelmäßig nicht. Problematisch wird es aber schnell, wenn eine markante Zeile die eigenschöpferische 
Prägung des Textes erkennen lässt und in der Werbung gerade wegen ihrer Wiedererkennbarkeit eingesetzt 
wird. Für Werbung ist das besonders kritisch, weil die Textstelle dort meist gerade deshalb verwendet wird, 
um Aufmerksamkeit zu erzeugen oder eine bestimmte Stimmung zu transportieren.

Auch bei Werkbeschreibungen gilt keine pauschale Entwarnung.
Zwar sind rein sachliche und sehr schlichte Angaben oft weniger problematisch. Viele Einführungstexte, 
Begleittexte oder redaktionelle Werkbeschreibungen sind aber sprachlich individuell formuliert. Dann kann 
auch eine kurze Passage daraus nicht ohne Weiteres für Flyer, Ankündigungen oder Posts übernommen 
werden.

Typischerweise eher problematisch sind daher:

•	 eine markante Liedzeile als Überschrift eines Konzertplakats
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•	 ein kurzer Songtext als Blickfang in einem Social-Media-Post
•	 eine prägnante Passage aus einem fremden Einführungstext in einem Werbeflyer
•	 ein fremd formulierter Werkkommentar als stimmungsvolle Konzertankündigung

Deutlich sicherer ist meist:

•	 das Konzert in eigenen Worten zu beschreiben
•	 die Stimmung oder das Thema selbst zu formulieren
•	 Werk und Programm sachlich anzukündigen, ohne fremde Textstellen zu übernehmen
•	 eigene kurze Teasertexte für Social Media, Flyer und Plakate zu schreiben

Für Ihren Verein ist deshalb eine vorsichtige Faustregel sinnvoll:
Je mehr eine Textpassage als werblicher Blickfang dienen soll, desto weniger sollten Sie sich darauf 
verlassen, dass sie als Zitat zulässig ist.

Gerade in der Werbung fehlt oft die erforderliche inhaltliche Einbettung. Ein schöner, bekannter oder 
emotional starker Satz wird dann nicht als Beleg verwendet, sondern als Stimmungsträger. Genau das macht 
die Nutzung rechtlich anfällig.

Kurz gesagt:
Kurze Passagen aus Liedtexten oder Werkbeschreibungen sollten Sie in der Werbung eher nicht ohne 
Weiteres übernehmen. Das gilt besonders dann, wenn die Passage nur Aufmerksamkeit erzeugen oder 
das Konzert attraktiver machen soll. Für die Praxis ist es meist deutlich sicherer, eigene Werbetexte zu 
formulieren statt fremde Textstellen zu verwenden.
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Dürfen Sie Notenblätter oder einzelne Takte als grafisches 
Element in einem Poster oder Social-Media-Post zeigen?

Hier ist große Vorsicht geboten. Notenblätter oder einzelne Takte können in der Werbung urheberrechtlich 
relevant sein, aber nicht jede sichtbare Note ist automatisch geschützt. Maßgeblich ist, ob durch die 
Abbildung ein geschütztes Musikwerk, ein geschütztes Arrangement oder eine geschützte Ausgabe 
erkennbar übernommen wird. Gerade Scans oder Fotos aus aktuellen Notenausgaben sind riskant, weil sie 
nicht nur das zugrunde liegende Werk, sondern unter Umständen auch eine geschützte Bearbeitung oder 
Ausgabe betreffen können.

Für die Praxis gilt deshalb meist:

•	 Ein Notenblatt ist nicht schon deshalb frei verwendbar, weil es nur „im Hintergrund“ erscheint
•	 Auch einzelne Takte können relevant sein, wenn in ihnen geschützte Elemente eines Werkes, 

Arrangements oder einer geschützten Ausgabe erkennbar sind
•	 Besonders heikel sind Scans oder Fotos aus aktuellen Verlagsnoten
•	 Als bloßes Deko-Element ist die Nutzung regelmäßig schlechter zu rechtfertigen als eine rein eigene 

Gestaltung

Gerade in der Werbung liegt das Hauptproblem darin, dass die Noten nicht zur inhaltlichen 
Auseinandersetzung, sondern als Blickfang oder Stimmungsträger eingesetzt werden. Genau das ist rechtlich 
meist deutlich schwerer zu rechtfertigen als eine bloße Programminformation.

Besonders sensibel sind vor allem diese Fälle:

•	 ein Foto aus einem Notenheft
•	 ein Scan einzelner Stimmen oder Partiturseiten
•	 ein grafisch hervorgehobener markanter Takt
•	 ein Ausschnitt aus einer bekannten Melodie
•	 Material aus einer modernen Bearbeitung oder einem Arrangement
•	 Noten aus einer Verlagsausgabe

Hier sollten Sie nicht vorschnell annehmen, dass nur ein kleiner Ausschnitt schon ungefährlich sei. Auch ein 
kurzer Notenausschnitt kann problematisch sein, wenn er wiedererkennbar oder individuell geprägt ist.

Für Ihre Vereinsarbeit ist außerdem wichtig, sauber zu unterscheiden zwischen:

•	 dem Musikwerk selbst
•	 einem Arrangement oder Bläsersatz
•	 der konkreten Notenausgabe

Denn selbst wenn das zugrunde liegende Werk gemeinfrei ist, bedeutet das nicht automatisch, dass jede 
moderne Notenausgabe frei benutzt werden darf. Schutzfähig sein können insbesondere eigenschöpferische 
Bearbeitungen oder Arrangements sowie wissenschaftliche Ausgaben urheberrechtsfreier Werke. Eine 
Verlagsausgabe ist aber nicht allein deshalb geschützt, weil sie aus einem Verlag stammt; entscheidend ist 
die konkrete Schutzgrundlage der jeweiligen Ausgabe.
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Eher unproblematisch ist meist:
•	 eine selbst gestaltete Grafik ohne echte Notenübernahme
•	 eine rein typografische Gestaltung mit Werktitel und Komponistenname
•	 eine eigene grafische Anmutung, die nur musikalisch inspiriert ist
•	 die Verwendung von eindeutig unproblematischem eigenem Material

Deutlich riskanter ist meist:
•	 die Verwendung echter Notenzeilen aus fremdem Material
•	 die Übernahme eines prägnanten Motivs als Gestaltungselement
•	 die Nutzung von Verlagssätzen in Posts oder Werbemitteln
•	 die Abbildung moderner Arrangements

Für Poster und Social Media empfiehlt sich deshalb der sicherere Weg:

•	 Verwenden Sie lieber eigene Gestaltungselemente statt echter Notenblätter
•	 Posten Sie lieber Titel, Motto oder Programminformation in eigener Form
•	 Nutzen Sie keine fremden Notenscans als Hintergrundgrafik
•	 Seien Sie besonders vorsichtig bei erkennbaren Melodieausschnitten

Kurz gesagt:
Notenblätter oder einzelne Takte sollten Sie nicht ohne Weiteres als grafisches Element verwenden. Als 
bloße Dekoration ist das rechtlich oft deutlich heikler als eine einfache textliche Programminformation. Für 
die Praxis ist es meist sicherer, eigene grafische Lösungen ohne echte Notenübernahme zu wählen.



Urheberrecht im Musikverein – BVBW – 38

Welche Risiken bestehen, wenn Sie in Reels oder 
Stories Noten im Hintergrund filmen (Probenraum, 
Pultaufnahme)?

Das Risiko hängt vor allem davon ab, wie deutlich und wie bewusst die Noten in die Aufnahme einbezogen 
werden. Unscharf oder nur beiläufig im Hintergrund ist rechtlich etwas anderes als klar lesbar auf dem Pult. 
Werden Noten nur als wirklich unwesentliches Beiwerk mit erfasst, kann das im Einzelfall zulässig sein. Diese 
Ausnahme greift aber eng: Die Noten dürfen für den eigentlichen Gegenstand der Aufnahme weder prägend 
noch inhaltlich relevant sein. Sobald Noten klar lesbar, stimmungsbildend oder gezielt ins Bild gerückt sind, 
kann die Veröffentlichung rechtlich problematisch werden.

Der häufigste Irrtum in der Praxis ist: „Die Noten sind doch nur zufällig im Hintergrund.“
Das stimmt oft gerade dann nicht mehr, wenn die Kamera nah am Pult ist, das Bild ruhig steht oder einzelne 
Takte gut lesbar sind.

Besonders problematisch kann es werden, wenn:

•	 Notenzeilen deutlich lesbar sind
•	 ein Arrangement oder ein moderner Bläsersatz im Bild erscheint
•	 eine Verlagsausgabe gefilmt wird
•	 die Kamera gezielt über das Notenpult schwenkt
•	 ein Standbild oder Thumbnail die Noten gut erkennen lässt
•	 das Video in hoher Auflösung veröffentlicht wird

Für Ihre Vereinsarbeit ist besonders wichtig:

Auch wenn das zugrunde liegende Musikstück alt oder gemeinfrei sein sollte, kann die konkret verwendete 
Ausgabe oder Bearbeitung weiterhin geschützt sein. Gerade im Blasmusikbereich ist das häufig relevant, 
weil viele Vereine mit modernen Arrangements, Bearbeitungen oder Verlagssätzen arbeiten.

Typische Risikofälle sind deshalb:
•	 Pultaufnahmen aus der Musikerperspektive
•	 Nahaufnahmen einzelner Stimmen
•	 Reels mit klar erkennbaren Takten oder Einsätzen
•	 Stories, in denen die erste Seite eines Arrangements zu sehen ist
•	 Probevideos, bei denen die Noten nicht nur Kulisse, sondern sichtbar Teil der Bildwirkung sind

Deutlich geringer ist das Risiko meist, wenn:
•	 die Noten nur beiläufig mit erfasst werden
•	 keine konkreten Takte oder Stimmen lesbar sind
•	 die Kamera auf Personen, Instrumente oder den Raum gerichtet ist und nicht auf das Notenmaterial
•	 die Noten für den Gesamteindruck der Aufnahme keine prägende oder stimmungsbildende Rolle spielen
•	 die Aufnahme so gestaltet ist, dass Noten allenfalls als unwesentliches Beiwerk erscheinen

Aber auch dann gilt:

Je länger, näher und schärfer die Aufnahme ist, desto schwieriger wird die rechtliche Einordnung.



Urheberrecht im Musikverein – BVBW – 39

Gerade bei Reels und Stories kommt hinzu, dass viele denken, die kurze Dauer mache alles harmlos. Das 
ist ein Fehler. Auch ein kurzer Clip kann rechtlich problematisch sein, wenn geschütztes Material erkennbar 
gezeigt wird.

Für die Praxis ist deshalb am sichersten:

•	 Keine lesbaren Noten filmen
•	 Nahaufnahmen von Pulten vermeiden
•	 Kamerawinkel so wählen, dass Noten nicht erkennbar sind
•	 mit Unschärfe, Zuschnitt oder Perspektive arbeiten
•	 lieber Musiker, Instrumente und Probenatmosphäre zeigen als Notenseiten

Kurz gesagt:
Unscharfe Noten im Hintergrund sind deutlich weniger riskant als lesbare Noten im Fokus. Sobald in Reels 
oder Stories konkrete Takte, Stimmen oder Arrangements erkennbar werden, kann das rechtlich heikel sein. 
Für die Praxis sollten Sie deshalb Noten möglichst nie sichtbar lesbar mitfilmen.
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4. Notenmaterial, 
Arrangements und 
Bearbeitungen

> KOPIEREN, SCANNEN, DIGITALE VERTEILUNG IM VEREIN

Dürfen Sie Noten für Register oder Aushilfen kopieren oder 
scannen, wenn Originalnoten vorhanden sind?

In der Regel nein. Der bloße Besitz von Originalnoten bedeutet nicht automatisch, dass Sie zusätzliche 
Kopien oder Scans anfertigen dürfen. Gerade bei Notenmaterial ist das Urheberrecht vergleichsweise streng. 
Für die Praxis heißt das: Kaufen ist nicht dasselbe wie kopieren dürfen.

Das betrifft nicht nur klassische Papierkopien, sondern regelmäßig auch

•	 Scans
•	 Fotos einzelner Stimmen
•	 PDF-Dateien
•	 Weitergabe per E-Mail, Messenger oder Cloud
•	 Tablet-Nutzung auf Grundlage selbst erstellter Scans

Für Ihren Vereinsalltag ist deshalb die wichtigste Grundregel:

•	 Originalnoten berechtigen meist nur zur Nutzung der gekauften Exemplare
•	 Zusätzliche Exemplare für Register, Ersatzspieler oder Aushilfen sind nicht schon deshalb erlaubt, 

weil der Verein die Originalnoten gekauft hat. Regelmäßig braucht der Verein dafür eine Erlaubnis 
oder Lizenz. Gesetzliche Ausnahmen gibt es zwar, sie sind bei Noten aber sehr eng. § 53 Abs. 4 UrhG 
schränkt die Vervielfältigung von Noten erheblich ein: Zulässig ist im Wesentlichen nur das Abschreiben 
(nicht Kopieren) sowie die Vervielfältigung von seit mindestens zwei Jahren vergriffenen Werken, wenn 
diese nicht beim Verlag erhältlich sind. Für die normale Vereinsarbeit mit aktuellen Verlagsnoten helfen 
diese Ausnahmen praktisch nicht weiter.

Gerade bei Aushilfen wird oft zu großzügig gedacht. Dass ein Verein den Satz ordnungsgemäß gekauft 
hat, heißt noch nicht, dass für jeden zusätzlichen Bedarf einfach kopiert werden darf. Auch vereinsinterne 
Nutzung ist rechtlich nicht automatisch frei.

Typischerweise problematisch sind daher:
•	 eine zusätzliche Kopie für den zweiten Klarinettisten
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•	 ein Scan für den kurzfristig eingesprungenen Aushilfsmusiker
•	 PDF-Versand an ein Register zur Vorbereitung der Probe
•	 das Abfotografieren einzelner Stimmen für das Tablet
•	 das Anlegen eines digitalen Notenordners aus gekauften Papierausgaben

Für die Praxis ist wichtig, zwischen Besitz und Nutzungsrecht zu trennen.
Sie dürfen mit den vorhandenen Originalstimmen arbeiten. Sie dürfen aber nicht automatisch weitere 
Vervielfältigungen herstellen, nur weil das organisatorisch praktisch wäre.

Ausnahmen gibt es nur in engen Grenzen. Diese sollten Sie nicht vorschnell annehmen. In der Vereinsarbeit 
tragen sie oft gerade nicht weit. 
Rechtlich eher denkbar sind Ausnahmen vor allem dann, wenn
•	 der Rechteinhaber die Kopie ausdrücklich erlaubt
•	 eine passende Lizenz für Papier- oder Digitalnutzung vorliegt
•	 das verwendete Material tatsächlich gemeinfrei und auch die konkrete Ausgabe unproblematisch ist
•	 ein gesetzlicher Sonderfall wirklich eindeutig eingreift

Gerade auf den letzten Punkt sollten Sie sich im Vereinsalltag nicht leichtfertig verlassen. Die gesetzlichen 
Ausnahmen für Noten sind eng und helfen bei normalen Registerkopien oder Aushilfslösungen oft gerade 
nicht zuverlässig weiter.

Besonders vorsichtig sollten Sie sein bei:
•	 modernen Arrangements
•	 Verlagsausgaben
•	 Bläsersätzen
•	 digitaler Weitergabe innerhalb des Vereins
•	 dauerhaft gespeicherten Scans auf Vereinsgeräten oder in Clouds

Denn hier geht es nicht nur um eine kurzfristige organisatorische Hilfe, sondern meist um eine echte 
zusätzliche Nutzung geschützten Materials.

Für Ihren Verein sind daher meist die rechtssicheren Wege:

•	 ausreichend viele Originalstimmen anschaffen
•	 für Aushilfen zusätzliche legale Exemplare besorgen
•	 digitale Noten nur nutzen, wenn eine entsprechende Lizenz besteht
•	 bei Unsicherheit lieber nicht scannen oder weiterleiten

Kurz gesagt:
Nein, vorhandene Originalnoten erlauben in der Regel nicht einfach zusätzliche Kopien oder Scans 
für Register oder Aushilfen. Für die Praxis sollten Sie davon ausgehen, dass zusätzliche Papier- oder 
Digitalfassungen grundsätzlich einer Erlaubnis, Lizenz oder einem klar einschlägigen gesetzlichen 
Ausnahmetatbestand bedürfen. Gerade bei Noten sind solche Ausnahmen jedoch eng und für den normalen 
Vereinsalltag meist nur ausnahmsweise tragfähig.
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Was ist bei der Nutzung von PDF-Noten und Cloud-
Ordnern für Mitglieder zu beachten?

Bei PDF-Noten und Cloud-Ordnern sollten Sie besonders vorsichtig sein. Viele Vereine behandeln digitale 
Noten wie eine bloße organisatorische Erleichterung. Rechtlich ist das aber meist mehr als das. Schon das 
Scannen, Speichern, Hochladen, Teilen und Herunterladen kann jeweils eine eigene relevante Nutzung sein.

Die wichtigste Grundregel lautet daher:

Nur weil ein Verein Papiernoten gekauft hat, dürfen diese nicht automatisch als PDF in einer Cloud für 
Mitglieder bereitgestellt werden.

Für die Praxis sollten Sie vor allem auf diese Punkte achten:

1.	 Zuerst klären, woher die PDF stammt 
Wurde die Datei legal als Digitalausgabe erworben, selbst rechtmäßig erstellt oder nur aus Papiernoten 
eingescannt? Gerade der letzte Fall ist häufig problematisch.

2.	 Die Lizenz genau lesen 
Bei legal gekauften PDF-Noten entscheidet oft nicht ein allgemeiner Grundsatz, sondern der konkrete 
Lizenzumfang. Wichtig ist vor allem,

•	 ob nur ein Einzelnutzer berechtigt ist
•	 ob mehrere Musiker zugreifen dürfen
•	 ob Ausdrucke erlaubt sind
•	 ob Speicherung in einer Cloud zulässig ist
•	 ob vereinsinterne Weitergabe erfasst ist

3.	 „Nur für Mitglieder“ macht die Nutzung nicht automatisch zulässig 
Ein geschlossener Cloud-Ordner ist nicht schon deshalb unproblematisch, weil er nicht öffentlich im 
Internet sichtbar ist. Auch vereinsinterne digitale Bereitstellung kann rechtlich relevant sein.

4.	 Jeder zusätzliche Zugriff kann rechtlich ins Gewicht fallen 
Wenn Mitglieder PDFs herunterladen, ausdrucken, auf Tablets speichern oder weiterleiten, entstehen oft 
weitere Nutzungen, die von der ursprünglichen Berechtigung nicht automatisch gedeckt sind.

5.	 Scans aus Papiernoten sind besonders heikel 
Wer Papierausgaben in PDF-Dateien umwandelt und anschließend im Verein verteilt, verlässt häufig den 
Bereich der bloßen Nutzung gekaufter Originale und schafft zusätzliche digitale Vervielfältigungen.

6.	 Cloud heißt oft Dauerverfügbarkeit 
Je länger Dateien im Vereinsordner liegen, desto eher werden sie faktisch zu einem digitalen 
Notenarchiv. Das erhöht das Risiko, dass die Nutzung über das ursprünglich Zulässige hinausgeht.

7.	 Zugriff nur für wirklich Berechtigte 
Wenn überhaupt eine digitale Nutzung zulässig ist, sollte der Zugriff eng begrenzt sein. Problematisch 
wird es schnell, wenn auch

•	 ehemalige Mitglieder
•	 Aushilfen ohne klare Freigabe
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•	 Dirigenten außerhalb des Vereins
•	 Kooperationspartner
•	 private Kontakte einzelner Mitglieder 

auf den Ordner zugreifen können. 

8.	 Kein unkontrolliertes Weiterleiten 
PDF-Noten sollten nicht per Messenger, privater Mail, privatem Cloud-Link oder in offenen Gruppen 
weitergegeben werden. Solche Wege entziehen sich meist schnell der Kontrolle des Vereins.

9.	 Technische Schutzmaßnahmen nicht umgehen 
Wenn PDFs mit Passwort, Wasserzeichen, Druckbeschränkung oder sonstigen Schutzmechanismen 
versehen sind, sollten diese nicht entfernt oder umgangen werden.

10.	 Gemeinfreiheit des Werkes löst nicht jedes Problem 
Auch wenn das zugrunde liegende Werk gemeinfrei ist, kann die konkrete Ausgabe weiterhin geschützt 
sein, etwa als schöpferische Bearbeitung, als wissenschaftliche Ausgabe nach § 70 UrhG oder als 
Erstausgabe eines unveröffentlichten Werkes nach § 71 UrhG. Ein bloßer Neudruck oder rein technischer 
Neusatz einer bereits bekannten gemeinfreien Ausgabe begründet demgegenüber regelmäßig keinen 
eigenen Schutz.

Für Ihren Verein ist deshalb eine saubere Unterscheidung besonders wichtig:

Eher rechtlich beherrschbar ist oft:
•	 eine legal erworbene Digitalausgabe mit klarer Mehrfachlizenz
•	 eine ausdrücklich erlaubte Vereinsnutzung
•	 eigenes, selbst erstelltes und eindeutig freies Material
•	 eine klar geregelte, geschlossene Nutzung nur im lizenzierten Umfang

Deutlich riskanter ist meist:
•	 das Einscannen gekaufter Papiernoten
•	 das Hochladen dieser Scans in einen Mitgliederordner
•	 das Anlegen eines dauerhaften Cloud-Archivs für Register
•	 die Weitergabe an Aushilfen oder Dritte ohne gesonderte Freigabe
•	 das Speichern auf privaten Geräten ohne klare Vorgaben

Für die Vereinsorganisation empfiehlt sich deshalb ein klares System:

•	 Nur legale Quellen verwenden
•	 Für jede Digitalnutzung prüfen, ob sie ausdrücklich erlaubt ist
•	 Zugriffsrechte eng steuern
•	 Keine allgemeinen Freigabelinks verwenden
•	 Keine unkontrollierte private Weiterverbreitung dulden
•	 Dateien löschen, wenn die Nutzung nicht mehr benötigt wird
•	 intern festlegen, wer PDFs hochladen und verwalten darf

Ein weiterer praktischer Punkt wird oft übersehen:

Ausnahmevorschriften aus Schule, Hochschule oder Unterricht gelten für Bildungseinrichtungen im Sinne des 
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Urheberrechts und dürfen nicht schematisch auf die normale Vereinsarbeit eines Musikvereins übertragen 
werden. Ein Musikverein sollte deshalb nicht vorschnell annehmen, dass digitale Bereitstellung schon 
deshalb erlaubt ist, weil sie der Probe oder Vorbereitung dient.

Kurz gesagt:
PDF-Noten und Cloud-Ordner sind rechtlich deutlich sensibler, als sie organisatorisch wirken. Für Ihren 
Verein ist meist entscheidend, ob die digitale Nutzung ausdrücklich lizenziert ist. Ohne klare Erlaubnis sollten 
Sie Papiernoten nicht einfach einscannen und in der Cloud für Mitglieder bereitstellen. Die rechtssichere 
Linie ist in der Regel: nur legal lizenzierte Digitalnoten verwenden und den Zugriff streng auf den erlaubten 
Umfang begrenzen.
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Dürfen Sie Noten per Messenger-Gruppe teilen, um 
kurzfristig Änderungen zu verteilen?

In der Regel nur dann, wenn Sie dafür auch tatsächlich die nötigen Rechte haben. Die praktische 
Dringlichkeit ändert an der rechtlichen Bewertung meist wenig. Eine Messenger-Gruppe ist nicht bloß ein 
organisatorisches Hilfsmittel, sondern regelmäßig eine digitale Weitergabe von Notenmaterial. Genau das ist 
rechtlich oft heikel.

Für den Vereinsalltag gilt deshalb als Grundregel:

•	 Gekaufte Papiernoten dürfen nicht automatisch als Foto, Scan oder PDF in der Messenger-Gruppe 
weitergegeben werden

•	 Auch kurzfristige Änderungen rechtfertigen nicht ohne Weiteres eine digitale Verteilung
•	 Die Weitergabe an Register, Aushilfen oder einzelne Musiker per Messenger ist rechtlich meist nicht 

harmloser als per E-Mail oder Cloud

Gerade in der Praxis wird oft argumentiert:

„Wir schicken es doch nur intern in die Gruppe.“
Das reicht regelmäßig nicht. Auch eine interne Gruppe kann eine rechtlich relevante Weitergabe sein.

Besonders problematisch sind typischerweise:

•	 abfotografierte Einzelstimmen
•	 Scans aus dem Originalsatz
•	 PDF-Ausschnitte aus Verlagsnoten
•	 Screenshots einzelner Takte oder ganzer Seiten
•	 Weiterleitung an Aushilfen, die nicht zum festen Notensatz gehören
•	 dauerhaft gespeicherte Dateien im Gruppenchat

Ein weiterer Punkt wird häufig unterschätzt:

Messenger-Dienste verteilen die Datei nicht nur an einen einzigen Empfänger, sondern oft an mehrere 
Mitglieder gleichzeitig. Dadurch steigt das rechtliche Risiko zusätzlich, weil aus einer kurzfristigen Hilfe 
schnell eine breitere digitale Verteilung wird.

Eher unproblematisch kann es nur in bestimmten Konstellationen sein, etwa wenn:
•	 das Material tatsächlich gemeinfrei ist und auch die konkrete Ausgabe unproblematisch ist
•	 Sie eine ausdrückliche Lizenz für digitale Vereinsnutzung haben
•	 der Rechteinhaber die Weitergabe ausdrücklich erlaubt hat
•	 Sie mit eigenem, selbst erstelltem und eindeutig freiem Material arbeiten

Besonders vorsichtig sollten Sie sein bei:
•	 modernen Arrangements
•	 Verlagsausgaben
•	 Bläsersätzen
•	 nachträglichen handschriftlichen Änderungen auf geschütztem Material
•	 Gruppen mit wechselnden Teilnehmern oder ehemaligen Mitgliedern



Urheberrecht im Musikverein – BVBW – 46

Denn gerade dort ist häufig nicht nur das Werk, sondern auch die konkrete Ausgabe oder Bearbeitung 
geschützt.

Für kurzfristige Änderungen sind daher meist sicherer:

•	 eine rein textliche Mitteilung ohne Notenbild, etwa „Bitte ab Takt 42 direkt ins Trio springen“
•	 eigene, neu formulierte Anweisungen des Dirigenten
•	 Hinweise auf Probennotizen, ohne die Notenseite selbst mitzuschicken
•	 Verteilung nur dann, wenn eine klare digitale Nutzungsberechtigung besteht

Für die Praxis empfiehlt sich deshalb diese Linie:

•	 Keine Notenseiten ungeprüft in Messenger-Gruppen stellen
•	 Änderungen lieber in Textform mitteilen
•	 digitale Noten nur dann teilen, wenn die Lizenz das wirklich abdeckt
•	 Gruppen klein und zugangsbeschränkt halten, wenn überhaupt digital gearbeitet wird
•	 keine Dateien dauerhaft im Chatarchiv belassen, wenn deren Nutzung nicht klar erlaubt ist

Kurz gesagt:
Noten per Messenger-Gruppe zu teilen ist rechtlich meist nicht schon deshalb zulässig, weil es schnell gehen 
muss oder nur vereinsintern geschieht. Ohne klare Erlaubnis sollten Sie davon ausgehen, dass Fotos, Scans 
oder PDFs von Notenmaterial auch im Gruppenchat problematisch sein können. Für kurzfristige Änderungen 
ist es meist deutlich sicherer, nur textliche Hinweise zu verschicken statt das Notenmaterial selbst.
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Wie gehen Sie rechtssicher mit Leihnoten, Mietmaterial 
oder Verlagsmaterial um?

Der wichtigste Grundsatz lautet:
Behandeln Sie Leihnoten, Mietmaterial und Verlagsmaterial niemals wie frei verfügbares Vereinsmaterial. 
Gerade in diesem Bereich liegt der Fehler oft darin, dass geliehene oder gemietete Noten im Alltag wie 
eigene Vereinsnoten behandelt werden. Genau das ist rechtlich regelmäßig riskant.

Für Ihre Vereinsarbeit sollten Sie sauber zwischen drei Fällen unterscheiden:

•	 eigene gekaufte Originalnoten
•	 geliehene Noten
•	 gemietete Notensätze oder sonstiges Verlagsmaterial
Diese drei Kategorien sind rechtlich nicht gleich zu behandeln.

Bei Leihnoten und Mietmaterial gilt in der Praxis meist besondere Vorsicht.
Denn hier geht es oft nicht nur um das Urheberrecht, sondern zusätzlich um vertragliche Vorgaben. Wer 
Material nur zur Nutzung überlassen bekommt, darf damit regelmäßig nur in dem Umfang arbeiten, der 
ausdrücklich erlaubt ist.

Für die Praxis bedeutet das vor allem:

•	 Nicht ohne Weiteres kopieren
•	 Nicht ohne Weiteres scannen
•	 Nicht ohne Weiteres fotografieren
•	 Nicht ohne Weiteres digital an Mitglieder weitergeben
•	 Nicht ohne Weiteres auf Tablets, in Clouds oder Messenger-Gruppen verteilen

Gerade bei Mietmaterial ist Zurückhaltung besonders wichtig. Solches Material wird typischerweise nur für 
einen bestimmten Zweck und einen begrenzten Zeitraum überlassen. Es spricht deshalb viel dafür, dass jede 
zusätzliche Vervielfältigung oder digitale Verteilung besonders kritisch ist.

Rechtssicher gehen Sie deshalb vor allem so vor:
•	 Prüfen Sie zuerst, auf welcher Grundlage das Material genutzt wird 

Ist es gekauft, geliehen oder gemietet?
•	 Lesen Sie die Begleitbedingungen sorgfältig 

Gerade bei Verlags- und Mietmaterial finden sich dort oft ausdrückliche Vorgaben zur Nutzung.
•	 Gehen Sie im Zweifel nicht von stillschweigenden Erlaubnissen aus 

Nur weil das Material für eine Aufführung überlassen wurde, heißt das regelmäßig nicht, dass auch 
Kopien oder Scans erlaubt sind.

•	 Verteilen Sie keine PDFs oder Fotos an Mitglieder, wenn das nicht ausdrücklich erlaubt ist 
Das gilt auch dann, wenn es nur um Registerproben, Aushilfen oder kurzfristige Änderungen geht.

•	 Behandeln Sie Mietmaterial besonders streng 
Hier sollten Sie grundsätzlich davon ausgehen, dass zusätzliche Vervielfältigungen ohne klare Freigabe 
problematisch sind.

•	 Achten Sie auf Rückgabepflichten 
Leih- und Mietmaterial muss häufig vollständig und in ordnungsgemäßem Zustand zurückgegeben 
werden.
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•	 Verändern Sie das Material nicht dauerhaft 
Starke Eintragungen, Umsortierungen, neue Seiteneinteilungen oder sonstige Eingriffe können ebenfalls 
problematisch sein.

Typische Fehler in Vereinen sind vor allem:

•	 ein geliehener Satz wird für Aushilfen zusätzlich kopiert
•	 Mietmaterial wird eingescannt und im Register verteilt
•	 einzelne Stimmen werden per Messenger weitergeschickt
•	 Verlagsnoten werden für Tablets digitalisiert
•	 geliehene Originale bleiben nach dem Projekt als PDF im Vereinsarchiv
•	 der Verein behandelt fremdes Material wie eigenen Bestand

Gerade der letzte Punkt ist wichtig. Fremdes Material bleibt fremdes Material, auch wenn es sich gerade im 
Probenraum des Vereins befindet.

Für einen rechtssicheren Umgang empfiehlt sich daher intern eine klare Linie:

•	 Nur benannte Verantwortliche dürfen mit Leih- oder Mietmaterial arbeiten
•	 Keine Kopien oder Scans ohne vorherige ausdrückliche Freigabe
•	 Keine digitale Verteilung an Mitglieder ohne klare Erlaubnis
•	 Rückgabe, Vollständigkeit und Zustand dokumentieren
•	 Aushilfen möglichst mit legal beschafften zusätzlichen Originalen versorgen
•	 Änderungen lieber textlich mitteilen als Notenseiten weiterzuleiten

Besonders vorsichtig sollten Sie sein bei:

•	 modernen Arrangements
•	 Verlagsausgaben
•	 Bläsersätzen
•	 groß besetzten Werken mit Mietmaterial
•	 Material, das nur projektbezogen überlassen wurde

Denn dort ist das Risiko besonders hoch, dass Nutzung und Weitergabe enger begrenzt sind, als viele im 
Vereinsalltag annehmen.

Kurz gesagt:
Leihnoten, Mietmaterial und Verlagsmaterial sollten Sie immer restriktiv behandeln. Gehen Sie rechtlich am 
sichersten vor, wenn Sie ohne ausdrückliche Erlaubnis weder kopieren, noch scannen, noch digital verteilen 
und das Material nur im klar erlaubten Rahmen verwenden. Wo Unsicherheit besteht, sollte der Verein nicht 
praktisch, sondern vorsichtig entscheiden.
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Welche Rolle spielen Lizenzmodelle für digitale 
Notennutzung, und wann lohnt sich eine vereinsweite 
Regelung?

Lizenzmodelle spielen bei digitaler Notennutzung eine zentrale Rolle. Der entscheidende Punkt ist: 
Digitale Nutzung ist rechtlich nicht einfach nur die moderne Form derselben Papiernutzung. Wer Noten 
digital verwendet, speichert, hochlädt, teilt, herunterlädt, auf Tablets anzeigt oder ausdruckt, bewegt sich 
regelmäßig in einem Bereich, der gesondert geregelt sein sollte.

Für Ihren Verein bedeutet das:
Der Kauf von Papiernoten reicht meist nicht aus, um dieselben Noten zusätzlich digital im Verein zu nutzen. 
Genau hier kommen Lizenzmodelle ins Spiel. Sie legen fest, wer was wie, wo und in welchem Umfang digital 
nutzen darf.

Lizenzmodelle sind deshalb vor allem wichtig, um diese Fragen sauber zu klären:

•	 Darf nur eine einzelne Person die Datei nutzen oder mehrere Mitglieder?
•	 Darf die Datei auf mehreren Geräten gespeichert werden?
•	 Ist die Nutzung im Cloud-Ordner erlaubt?
•	 Dürfen Ausdrucke erstellt werden?
•	 Darf das Material an Register, Aushilfen oder Dirigenten weitergegeben werden?
•	 Gilt die Lizenz nur für ein Projekt oder dauerhaft?
•	 Ist die Nutzung auf den Verein beschränkt oder nur auf den Käufer persönlich?

Gerade an diesen Punkten scheitert die Praxis häufig. Viele Vereine arbeiten mit einer Mischung aus
•	 gekauften Papiernoten
•	 eingescannten Stimmen
•	 privat beschafften PDFs
•	 Cloud-Ordnern
•	 Messenger-Verteilung
•	 Tablet-Nutzung einzelner Mitglieder

Ohne klare Lizenzlage ist das rechtlich oft unsauber und organisatorisch unübersichtlich.

Typische Lizenzmodelle können zum Beispiel so aussehen:

•	 Einzellizenz 
Die Datei ist nur für eine Person bestimmt. Eine Weitergabe an andere Vereinsmitglieder ist dann meist 
nicht mit umfasst.

•	 Mehrfach- oder Ensemblelizenz 
Hier wird die Nutzung für eine bestimmte Zahl von Musikern oder für ein ganzes Ensemble erlaubt. Das 
ist für Vereine oft deutlich praktikabler.

•	 Projektbezogene Lizenz 
Solche Modelle können sinnvoll sein, wenn digitales Material nur für ein bestimmtes Konzert oder eine 
begrenzte Arbeitsphase benötigt wird.

•	 Plattform- oder Abo-Modell 
Hier erfolgt die Nutzung häufig über ein bestimmtes System mit geregelten Zugriffsrechten. Das kann 
organisatorisch hilfreich sein, wenn mehrere Personen beteiligt sind.
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Für Ihren Verein ist wichtig:

Nicht jede digitale Datei darf automatisch in den Vereinsordner, nur weil sie legal erworben wurde. 
Entscheidend ist nicht nur der Erwerb, sondern der konkrete Lizenzumfang.

Eine vereinsweite Regelung lohnt sich vor allem dann, wenn digitale Notennutzung nicht nur 
ausnahmsweise, sondern regelmäßig vorkommt. Das ist typischerweise der Fall, wenn
•	 mehrere Mitglieder mit Tablets arbeiten
•	 Noten über Cloud-Ordner bereitgestellt werden
•	 Register regelmäßig digital proben
•	 Aushilfen häufig eingebunden werden
•	 mehrere Ensembles auf denselben Bestand zugreifen
•	 Dirigenten, Registerführer und Notenwarte gemeinsam mit dem Material arbeiten
•	 bereits PDFs oder Scans im Umlauf sind

Gerade dann reicht es nicht mehr, auf Einzelfalllösungen zu vertrauen. Ohne klare Vereinsregelung entsteht 
schnell eine Praxis, in der niemand mehr sicher weiß,
•	 welche Dateien legal sind
•	 wer was weitergeben darf
•	 welches Material gelöscht werden muss
•	 welche PDFs nur privat erworben wurden
•	 welche Aushilfe Zugriff erhalten darf
•	 ob Ausdrucke zulässig sind

Eine vereinsweite Regelung ist deshalb oft nicht nur juristisch sinnvoll, sondern auch organisatorisch 
notwendig. Sie schafft Klarheit, reduziert Fehler und verhindert, dass sich problematische Gewohnheiten 
einschleifen.

Sinnvoll geregelt werden sollte vor allem:

•	 wer digitale Noten beschaffen darf
•	 welche Quellen und Anbieter zulässig sind
•	 wo Dateien gespeichert werden dürfen
•	 wer Zugriff erhält
•	 wie mit Aushilfen umzugehen ist
•	 ob private Käufe in Vereinsstrukturen eingebracht werden dürfen
•	 ob Ausdrucke oder Downloads erlaubt sind
•	 wann Dateien nach Projektende zu löschen sind
•	 wer die Einhaltung kontrolliert

Eine vereinsweite Regelung lohnt sich besonders früh, wenn der Verein digital arbeitet, aber organisatorisch 
noch improvisiert. Genau dann entstehen erfahrungsgemäß die größten Risiken. Wer erst reagiert, wenn 
bereits unkontrollierte PDF-Sammlungen, Messenger-Dateien und private Tablet-Bestände existieren, 
arbeitet deutlich aufwendiger nach.

Für kleinere Vereine kann auch eine einfache Regelung genügen. Es muss nicht sofort ein kompliziertes 
Lizenzsystem sein. Oft reicht zunächst eine klare interne Linie wie:
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•	 Keine Scans aus Papiernoten ohne ausdrückliche Erlaubnis
•	 Keine Weitergabe von PDFs ohne Lizenzprüfung
•	 Nur bestimmte Verantwortliche dürfen digitales Material verwalten
•	 Cloud-Zugriffe nur für berechtigte Personen
•	 Aushilfen erhalten Material nur auf klar geregeltem Weg

Kurz gesagt:
Lizenzmodelle sind der rechtliche Schlüssel für digitale Notennutzung im Verein. Sie bestimmen, ob digitale 
Speicherung, Weitergabe und Nutzung überhaupt zulässig sind und in welchem Umfang. Eine vereinsweite 
Regelung lohnt sich immer dann, wenn digitale Noten nicht nur ausnahmsweise, sondern strukturell genutzt 
werden. Spätestens ab dem Moment, in dem Tablets, PDFs, Cloud-Ordner oder Aushilfen regelmäßig eine 
Rolle spielen, sollte der Verein nicht mehr improvisieren, sondern verbindlich regeln.
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5. Arrangements, Medleys 
und Bearbeitungen

Wann ist ein Arrangement eine zustimmungspflichtige 
Bearbeitung, auch wenn Sie „nur“ instrumentieren oder 
vereinfachen?

Ein Arrangement ist regelmäßig dann zustimmungspflichtig, wenn ein noch geschütztes Originalwerk in 
erkennbarer Form umgestaltet und diese neue Fassung anschließend genutzt wird. Der häufigste Irrtum 
lautet:
•	 „Ich habe doch nur für Blasorchester instrumentiert“ oder
•	 „Ich habe es nur leichter spielbar gemacht.“
Gerade das kann rechtlich bereits eine Bearbeitung sein.

Für Ihre Vereinsarbeit ist der entscheidende Grundsatz:

•	 Nicht erst eine völlig neue Komposition kann zustimmungs
•	 pflichtig sein
•	 Auch eine scheinbar moderate Umgestaltung eines vorhandenen Werkes kann genügen
•	 Maßgeblich ist, ob das Original noch erkennbar bleibt und in einer neuen Fassung weiterverwendet wird

Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen bloßem Nachspielen und Bearbeiten:

Noch keine eigentliche Bearbeitung ist eher:
•	 das werkgetreue Nachspielen eines Stücks
•	 die Aufführung ohne inhaltliche Änderungen an Melodie, Struktur und musikalischer Gestaltung
•	 eine Interpretation im aufführungspraktischen Sinn, ohne das Werk selbst umzuformen

In Richtung zustimmungspflichtige Bearbeitung geht es eher, wenn Sie:
•	 für eine andere Besetzung neu instrumentieren
•	 Stimmen anders verteilen
•	 Passagen vereinfachen oder kürzen
•	 Tonarten ändern, umstellen oder anpassen
•	 Harmonik, Rhythmik oder Form verändern
•	 Teile weglassen, zusammenziehen oder umgruppieren
•	 ein Werk für Jugendensemble, kleines Register oder reduzierte Besetzung umarbeiten
•	 mehrere Werke zu einem Medley verbinden

Gerade bei Blasmusik ist das sehr praxisrelevant. Was im Vereinsalltag wie eine bloße „spielbare Fassung“ 
wirkt, ist rechtlich oft mehr als nur eine neutrale technische Übertragung.
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Zustimmungspflichtig wird es besonders häufig, wenn die Bearbeitung über rein handwerkliche Kleinigkeiten 
hinausgeht. Das ist typischerweise der Fall, wenn die neue Fassung eigene musikalische Entscheidungen 
enthält, etwa:
•	 welche Stimmen die Hauptmelodie tragen
•	 wie Begleitfiguren umgestaltet werden
•	 ob Zwischenspiele eingefügt oder gestrichen werden
•	 wie Übergänge, Wiederholungen oder Schlüsse neu gebaut werden
•	 wie Schwierigkeit, Klangbild oder Dramaturgie verändert werden

Auch bloßes Vereinfachen ist also nicht automatisch harmlos.
Wenn ein Stück für eine leichtere Besetzung spielbar gemacht wird, werden häufig genau die Elemente 
verändert, die die konkrete Werkgestalt prägen. Dann kann aus einer praktischen Vereinfachung rechtlich 
eine Bearbeitung werden.

Typische Beispiele, in denen eine Zustimmung häufig naheliegt, sind:

•	 Klavierstück wird für Blasorchester eingerichtet
•	 Orchesterwerk wird auf kleinere Vereinsbesetzung reduziert
•	 schwierige Passagen werden rhythmisch oder melodisch vereinfacht
•	 ein Werk wird gekürzt, damit es auf ein Konzertprogramm passt
•	 mehrere Filmmusikthemen werden zu einem durchgehenden Medley verarbeitet
•	 ein Chorsatz wird instrumental umgebaut

Keine verlässliche Entwarnung geben deshalb Formulierungen wie:

•	 „nur instrumentiert“
•	 „nur transponiert“
•	 „nur vereinfacht“
•	 „nur für unsere Besetzung angepasst“

Solche Änderungen können im Einzelfall gering sein. Sie können aber genauso gut gerade den Schritt in 
eine zustimmungspflichtige Bearbeitung markieren.

Für die rechtliche Bewertung sind vor allem diese Fragen wichtig:

•	 Ist das Originalwerk noch urheberrechtlich geschützt?
•	 Bleibt das Original in der neuen Fassung erkennbar?
•	 Wird nicht nur interpretiert, sondern in die Werkgestalt eingegriffen?
•	 Soll die neue Fassung aufgeführt, verteilt, hochgeladen oder sonst genutzt werden?

Gerade der letzte Punkt ist wichtig. Das bloße Anfertigen einer Bearbeitung im stillen Kämmerlein ist 
rechtlich etwas anderes als ihre Nutzung im Verein, im Konzert, in Social Media oder bei der Verteilung 
von Stimmen. Spätestens wenn die bearbeitete Fassung praktisch eingesetzt werden soll, stellt sich die 
Zustimmungsfrage mit Nachdruck.

Bei Medleys ist besondere Vorsicht geboten.
Ein Medley ist rechtlich häufig besonders sensibel, weil dort nicht nur ein Werk angepasst, sondern mehrere 
geschützte Werke kombiniert, gekürzt, verbunden und neu strukturiert werden. In solchen Fällen spricht oft 
viel dafür, dass eine zustimmungspflichtige Bearbeitung vorliegt.
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Wichtig ist außerdem:

Dass ein Arrangement selbst schöpferisch sein kann, hilft Ihnen nicht automatisch gegenüber dem 
Originalwerk. Ein Bearbeiter kann an seiner Bearbeitung unter Umständen eigene Rechte haben. Das ersetzt 
aber nicht die Zustimmung des Rechteinhabers am bearbeiteten Original, solange dieses noch geschützt ist.

Für die Vereinsarbeit ist deshalb die sicherste Faustregel:

•	 Je stärker Sie ein geschütztes Werk an Ihre Besetzung oder Ihr Leistungsniveau anpassen, desto eher 
sollten Sie von einer zustimmungspflichtigen Bearbeitung ausgehen

•	 Je näher Sie lediglich am Original bleiben und nur aufführen, desto eher geht es in Richtung bloßes 
Nachspielen

•	 Bei Medleys, Vereinfachungen und Neu-Instrumentierungen sollten Sie besonders zurückhaltend sein

Kurz gesagt:
Ein Arrangement ist häufig schon dann zustimmungspflichtig, wenn ein geschütztes Originalwerk erkennbar 
in eine neue spielbare Fassung überführt wird. Das kann auch dann gelten, wenn Sie „nur“ instrumentieren, 
vereinfachen, kürzen oder für Ihre Besetzung anpassen. Entscheidend ist nicht die bescheidene 
Beschreibung der Änderung, sondern ob in die konkrete Werkgestalt eingegriffen wird und die neue Fassung 
anschließend genutzt werden soll.
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Dürfen Sie ein geschütztes Werk als Medley aufführen oder 
aufnehmen, ohne weitere Freigaben?

In der Regel nein. Ein selbst erstelltes oder eigenmächtig umgestaltetes Medley ist rechtlich regelmäßig 
mehr als eine bloße Aufführung, weil darin häufig eine Bearbeitung liegt. Bei einem bereits autorisiert 
veröffentlichten Medley ist dagegen zwischen dem bestehenden Arrangement und dessen späterer 
Aufführung, Aufnahme oder Online-Nutzung zu unterscheiden. Wer mehrere geschützte Werke miteinander 
verbindet, kürzt, umstellt oder mit eigenen Übergängen versieht, erstellt häufig eine Bearbeitung oder 
Umgestaltung. Dafür reicht die bloße Aufführungserlaubnis regelmäßig nicht aus.

Für Ihre Vereinsarbeit ist der entscheidende Punkt:

•	 Ein Medley ist meist keine neutrale Wiedergabe des Originals
•	 Vielmehr wird in die Werkgestalt eingegriffen, etwa durch Auswahl, Reihenfolge, Kürzungen, Übergänge 

oder instrumentale Anpassungen
•	 Gerade diese neue Zusammenstellung kann zustimmungspflichtig sein

Das gilt besonders dann, wenn Sie
•	 mehrere bekannte Titel zu einem durchgehenden Stück verbinden
•	 Teile kürzen oder umstellen
•	 eigene Überleitungen einbauen
•	 das Medley für Ihre Besetzung neu einrichten
•	 eine eigene Fassung schreiben oder schreiben lassen

Besonders wichtig ist:

Die übliche Anmeldung einer Aufführung ersetzt eine solche Freigabe regelmäßig nicht automatisch. Viele 
Vereine denken, mit der normalen Konzertanmeldung sei alles erledigt. Gerade bei Medleys ist das oft zu 
kurz gedacht.

Noch sensibler wird es, wenn Sie das Medley nicht nur aufführen, sondern auch aufnehmen.

Dann geht es nicht mehr nur um das Spielen im Konzert, sondern zusätzlich um
•	 die Aufnahme selbst
•	 die Speicherung
•	 die Verbreitung
•	 die Nutzung in Social Media
•	 die Veröffentlichung auf YouTube, Instagram, Facebook oder der Vereinswebseite
Damit steigt das rechtliche Risiko meist weiter.

Für die Praxis bedeutet das:

•	 Ein selbst erstelltes Medley aus geschützten Werken sollten Sie nicht ohne weitere Rechteklärung 
aufführen

•	 Erst recht sollten Sie es nicht ohne weitere Freigaben aufnehmen oder online veröffentlichen
•	 Je stärker das Medley eigenständig zusammengestellt und umgearbeitet wurde, desto eher ist eine 

zusätzliche Zustimmung nötig
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Etwas günstiger kann die Lage sein, wenn Sie ein bereits offiziell herausgegebenes und rechtmäßig 
erworbenes Medley nutzen. Dann arbeiten Sie nicht mit einer eigenmächtig erstellten Fassung, sondern mit 
einem bereits vorbereiteten Arrangement. Aber auch dann gilt:
•	 Nicht jede Nutzung ist automatisch erlaubt
•	 Gerade Aufnahme, Upload und digitale Weitergabe können zusätzliche Fragen aufwerfen
•	 Auch bei vorhandenem Notenmaterial sollten Sie nicht vorschnell von vollständiger Freigabe ausgehen

Für Ihre Vereinsarbeit ist deshalb die sichere Linie:

Eigene Medleys geschützter Werke nicht ohne weitere Rechteklärung verwenden
Bei bestehenden Medley-Ausgaben genau prüfen, wofür sie genutzt werden dürfen
Zwischen bloßer Aufführung und Aufnahme oder Online-Veröffentlichung sauber unterscheiden

Kurz gesagt:
Ein selbst erstelltes oder eigenmächtig umgearbeitetes Medley aus geschützten Werken ist regelmäßig 
bearbeitungsgenehmigungspflichtig. Anders kann es liegen, wenn Sie ein bereits autorisiert veröffentlichtes 
Medley oder Arrangement verwenden. Dann ist zwischen der Bearbeitungsgenehmigung einerseits und 
der eigentlichen Aufführungs-, Aufnahme- oder Online-Nutzung andererseits sauber zu unterscheiden. Das 
rechtliche Problem liegt meist nicht nur im Spielen der Musik, sondern in der neuen Verbindung, Kürzung 
und Umgestaltung geschützter Werke. Gerade bei selbst erstellten Medleys sollten Sie deshalb besonders 
vorsichtig sein.
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Was sollten Sie beachten, wenn ein Mitglied ein 
Arrangement schreibt und der Verein es regelmäßig nutzt?

Der wichtigste Punkt ist:
Ein Arrangement gehört nicht automatisch dem Verein, nur weil es von einem Vereinsmitglied geschrieben 
wurde. Soweit die Bearbeitung eine eigene persönliche geistige Schöpfung erreicht, ist sie nach § 3 UrhG 
als Bearbeitung geschützt. Nutzungsrechte des Vereins entstehen daran nicht automatisch. Sie können 
zwar auch stillschweigend eingeräumt werden, jedoch bestimmt sich der Umfang der Rechteeinräumung 
nach der Zweckübertragungslehre (§ 31 Abs. 5 UrhG): Sind die Nutzungsarten nicht ausdrücklich einzeln 
bezeichnet, erstreckt sich das Nutzungsrecht nur auf diejenigen Nutzungsarten, die dem von beiden Parteien 
zugrunde gelegten Vertragszweck entsprechen. Für eine rechtssichere Vereinsnutzung sollten die Rechte 
daher ausdrücklich und schriftlich eingeräumt werden. Für den Verein ist deshalb entscheidend, welche 
Nutzungsrechte tatsächlich eingeräumt wurden.

Für die Praxis müssen Sie dabei zwei Ebenen sauber auseinanderhalten:

•	 Darf das ursprüngliche Werk überhaupt bearbeitet werden?
•	 Darf der Verein das neu geschriebene Arrangement dauerhaft nutzen?

Gerade die erste Frage wird oft übersehen. Wenn ein Mitglied ein noch geschütztes Originalwerk arrangiert, 
ist besondere Vorsicht geboten. Bei Musikbearbeitungen ist nach § 23 Abs. 1 UrhG die Veröffentlichung 
oder sonstige Verwertung der Bearbeitung nur mit Einwilligung des Urhebers des bearbeiteten Werkes 
zulässig. Das bloße Herstellen einer Bearbeitung ist hingegen grundsätzlich erlaubt; erst die Verwertung 
bedarf der Zustimmung. Für den Verein wird das Thema also spätestens dann akut, wenn die Fassung 
gespielt, vervielfältigt, aufgenommen, online gestellt oder sonst praktisch genutzt werden soll. Der Verein 
sollte in solchen Fällen nicht vorschnell davon ausgehen, dass er die Fassung einfach regelmäßig spielen, 
vervielfältigen oder aufnehmen darf.

Ist dagegen das ursprüngliche Werk gemeinfrei, ist die Lage häufig günstiger. Dann kann das Arrangement, 
sofern es eine eigene persönliche geistige Schöpfung erreicht, selbst urheberrechtlich geschützt sein. Auch 
dann braucht der Verein aber eine klare Grundlage dafür, wie weit die Nutzung gehen soll.

Für den Verein ist deshalb vor allem wichtig:

•	 Nicht auf bloße mündliche Selbstverständlichkeiten vertrauen
•	 Möglichst schriftlich festhalten, welche Rechte der Verein erhält
•	 Früh klären, ob die Nutzung nur für einzelne Auftritte oder dauerhaft erlaubt sein soll
•	 Auch digitale Nutzung, Aufnahmen und spätere Änderungen mitregeln

Bei regelmäßiger Nutzung genügt eine lose Absprache oft nicht. Spätestens wenn das Arrangement fester 
Bestandteil des Repertoires wird, sollte der Verein klar festlegen, was erlaubt ist.

Sinnvoll zu regeln sind insbesondere:

•	 Darf der Verein das Arrangement dauerhaft in Proben und Konzerten einsetzen?
•	 Gilt das nur für ein Ensemble oder auch für weitere Gruppen des Vereins?
•	 Dürfen Stimmen kopiert, digital verwaltet oder intern verteilt werden?
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•	 Sind Konzertmitschnitte, Social-Media-Posts oder sonstige Aufnahmen erlaubt?
•	 Darf der Dirigent das Arrangement später kürzen, transponieren oder anpassen?
•	 Darf der Verein das Arrangement weiter nutzen, wenn das Mitglied austritt?
•	 Soll das Mitglied als Bearbeiter genannt werden?
•	 Ist die Nutzung unentgeltlich oder gegen eine Vergütung erlaubt?

Gerade die Frage nach dem Austritt des Mitglieds ist im Vereinsalltag besonders wichtig. Viele Konflikte 
entstehen erst Jahre später, wenn ein Stück längst fest zum Repertoire gehört, aber nie sauber geregelt 
wurde, ob der Verein es dauerhaft behalten und weiterverwenden darf.

Typische Problemfälle sind etwa:

•	 Das Mitglied verlässt den Verein und möchte die weitere Nutzung untersagen
•	 Der Verein möchte das Arrangement an Aushilfen oder ein Jugendorchester weitergeben
•	 Der Dirigent möchte musikalische Änderungen vornehmen
•	 Der Verein möchte eine Aufnahme veröffentlichen, obwohl nur an die Aufführung gedacht war
•	 Das Arrangement liegt nur auf privaten Geräten oder im privaten Cloud-Ordner des Bearbeiters

Für Ihren Verein ist deshalb eine klare Rechtevereinbarung meist der rechtssichere Weg. Diese muss nicht 
unnötig kompliziert sein. Sie sollte aber eindeutig regeln,
•	 wer Urheber des Arrangements bleibt
•	 welche Nutzungen dem Verein erlaubt sind
•	 ob die Rechte zeitlich begrenzt oder dauerhaft gelten
•	 ob auch digitale Nutzung und Archivierung erlaubt sind
•	 ob Änderungen und Weiterbearbeitungen zulässig sind
•	 was bei Austritt des Mitglieds gilt

Eine besonders wichtige Fehlannahme sollten Sie vermeiden:

Die bloße Vereinsmitgliedschaft führt nicht automatisch dazu, dass der Verein alle Rechte am Arrangement 
erhält. Ohne klare Regelung bleibt die Rechtslage oft unsicher.
Für die Praxis ist daher die sicherste Linie:
•	 Zuerst prüfen, ob das Ausgangswerk überhaupt bearbeitet werden darf
•	 Dann schriftlich festlegen, welche Nutzungsrechte der Verein am Arrangement erhält
•	 Bei regelmäßiger Nutzung auch Aufnahme-, Online-, Änderungs- und Archivierungsrechte ausdrücklich 

mitdenken

Kurz gesagt:
Schreibt ein Mitglied ein Arrangement und der Verein nutzt es regelmäßig, sollte der Verein nicht auf bloße 
stillschweigende Duldung setzen. Entscheidend ist, ob die Nutzung der Bearbeitung des Ausgangswerks 
zulässig ist und ob der Verein am neuen Arrangement ausreichende Nutzungsrechte erhalten hat. Bei 
geschützten Originalwerken ist deshalb nicht nur die Bearbeitungsidee, sondern vor allem deren spätere 
Veröffentlichung, Aufführung, Vervielfältigung, Aufnahme oder Online-Nutzung rechtlich sauber zu klären. 
Ohne klare Regelung entsteht schnell eine unsichere und konfliktanfällige Dauerlösung.
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6. Aufführung, Aufnahme 
und Veröffentlichung

> AUFTRITT SELBST VS. VERÖFFENTLICHUNG IM NETZ

Welche Rechte betreffen nur die Aufführung vor Publikum, 
und welche werden zusätzlich relevant, sobald Sie filmen, 
aufnehmen oder posten?

Für Ihre Vereinsarbeit ist diese Unterscheidung besonders wichtig:
Die Live-Aufführung vor Publikum und die Aufnahme oder Veröffentlichung im Internet sind rechtlich 
nicht dasselbe. Viele Vereine gehen davon aus, dass mit der erlaubten Aufführung automatisch auch 
Konzertmitschnitt, Reel, Story oder YouTube-Upload zulässig seien. Das stimmt so regelmäßig nicht.

Nur die Aufführung vor Publikum betrifft vor allem:

•	 das Recht, ein Musikwerk öffentlich live aufzuführen
•	 die Frage, ob die Aufführung als solche ordnungsgemäß angemeldet oder lizenziert ist
•	 gegebenenfalls besondere Fragen bei bühnenmäßig ausgestalteten Aufführungen

Solange Sie also ein Stück nur live vor Publikum spielen, geht es rechtlich in erster Linie um die öffentliche 
Aufführung.

Sobald Sie filmen, aufnehmen oder posten, kommen zusätzliche Rechte hinzu. Dann geht es nicht mehr nur 
um das Spielen des Werkes, sondern um weitere eigenständige Nutzungen.

Zusätzlich relevant werden dann insbesondere:

•	 das Recht an der Aufnahme selbst 
Schon der Mitschnitt schafft eine neue Nutzungsebene

•	 das Recht an der Vervielfältigung 
Eine Audio- oder Videoaufnahme ist rechtlich regelmäßig mehr als bloßes Erinnerungsmaterial

•	 das Recht an der Online-Veröffentlichung 
Ein Upload auf Instagram, Facebook, YouTube, TikTok oder die Vereinswebseite ist rechtlich etwas 
anderes als das Live-Konzert

•	 gegebenenfalls weitere Rechte für Streaming, Abrufbarkeit und digitale Verbreitung

Für die Praxis heißt das:
Die Erlaubnis zum Spielen ist nicht automatisch die Erlaubnis zum Filmen.
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Und ebenso gilt:
Die Erlaubnis zum Filmen ist nicht automatisch die Erlaubnis zum Posten.
Zusätzlich wichtig sind außerdem die Leistungsschutzrechte. Diese werden häufig übersehen.

Relevant sind insbesondere:

•	 die Rechte der mitwirkenden Musiker an ihrer Darbietung
•	 Rechte an der konkreten Ton- oder Videoaufnahme
•	 gegebenenfalls Rechte externer Dienstleister, etwa eines Tonstudios oder Videografen

Das bedeutet: Selbst wenn das Musikwerk ordnungsgemäß aufgeführt werden durfte, muss damit noch nicht 
automatisch geklärt sein, ob
•	 die Darbietung aufgenommen werden darf
•	 der Mitschnitt gespeichert werden darf
•	 die Aufnahme veröffentlicht werden darf
•	 der Clip in Social Media genutzt werden darf

Besonders sensibel wird es, wenn Musik mit Video verbunden wird. Das betrifft zum Beispiel:
•	 Konzertmitschnitte
•	 Reels und Stories
•	 Imagefilme des Vereins
•	 Trailer für kommende Auftritte
•	 Zusammenschnitte aus Probe und Konzert

Hier reicht die bloße Überlegung „Wir durften das Stück doch aufführen“ regelmäßig nicht aus. Denn bei 
solchen Formaten wird nicht nur musiziert, sondern zusätzlich aufgenommen, bearbeitet und veröffentlicht.

Für Ihre Vereinsarbeit hilft deshalb diese einfache Unterscheidung:

Nur Live vor Publikum:
•	 vor allem Aufführungsrecht
Sobald aufgenommen wird:
•	 zusätzlich Rechte an der Aufnahme und an der Vervielfältigung
Sobald online gestellt wird:
•	 zusätzlich Rechte an der Veröffentlichung im Internet
Sobald Musiker mitwirken:
•	 zusätzlich Rechte der ausübenden Musiker
Sobald bestehende Aufnahmen verwendet werden:
•	 zusätzlich Rechte an der verwendeten Aufnahme

Die wichtigste Faustregel lautet daher:

Live spielen, aufnehmen und online posten sind rechtlich drei verschiedene Ebenen. Wer nur die Aufführung 
klärt, hat damit die Aufnahme und Veröffentlichung noch nicht automatisch mitgeregelt.
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Kurz gesagt:
Vor Publikum zu spielen betrifft in erster Linie die Aufführung des Werkes.
Sobald Sie filmen, aufnehmen oder posten, kommen regelmäßig weitere Rechte hinzu, vor allem an der 
Darbietung, an der Aufnahme selbst und an der Veröffentlichung im Netz. Genau diese zusätzliche Ebene 
wird in der Vereinspraxis besonders häufig unterschätzt.
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Welche rechtlichen Unterschiede können bestehen 
zwischen einem Konzertmitschnitt für interne Zwecke und 
einer Veröffentlichung auf Instagram, Facebook, YouTube 
oder Ihrer Website?

Der Unterschied ist rechtlich erheblich. Für die Vereinsarbeit sollte man nicht in der Logik denken:
„Wenn wir das Konzert aufnehmen dürfen, dürfen wir es auch posten.“
So einfach ist es regelmäßig nicht.
Ein Konzertmitschnitt für interne Zwecke und eine Veröffentlichung im Internet sind rechtlich meist zwei 
deutlich verschiedene Nutzungsebenen.

Bei einem Mitschnitt nur für interne Zwecke geht es häufig vor allem um:

•	 die Aufnahme als solche 
Schon der Mitschnitt ist nicht völlig neutral. Auch intern kann relevant sein, ob die mitwirkenden Musiker 
mit der Aufnahme einverstanden sind. 

•	 die konkrete Zweckbindung 
Ein interner Mitschnitt zur Nachbereitung, Ausbildung, Registerarbeit oder Archivierung ist etwas 
anderes als eine spätere Außendarstellung. 

•	 den begrenzten Empfängerkreis 
Je kleiner und klarer der Kreis ist, desto eher bleibt die Nutzung im internen Bereich. Aber auch „intern“ 
ist nicht automatisch rechtlich folgenlos. 

•	 die Frage, ob der Mitschnitt wirklich intern bleibt 
Sobald Dateien weitergeleitet, in Clouds abgelegt oder an wechselnde Personenkreise verteilt werden, 
wird die Lage schnell sensibler.

Sobald Sie veröffentlichen, also etwa auf Instagram, Facebook, YouTube oder Ihrer Website posten, kommen 
regelmäßig weitere Rechte hinzu. Dann geht es nicht mehr nur um einen Mitschnitt, sondern um eine 
öffentliche Nutzung.

Zusätzlich relevant werden dann insbesondere: 

•	 Rechte an der Online-Veröffentlichung 
Ein Upload macht den Mitschnitt für Dritte abrufbar. Das ist rechtlich eine andere Qualität als ein interner 
Proben- oder Archivmitschnitt. 

•	 Rechte an der Darbietung der mitwirkenden Musiker 
Die Musiker müssen nicht nur mit der Aufnahme, sondern regelmäßig auch mit der Veröffentlichung ihrer 
Darbietung einverstanden sein. 

•	 Rechte an der konkreten Aufnahme 
Wer die Aufnahme hergestellt hat oder organisatorisch verantwortet, kann ebenfalls eine rechtlich 
relevante Position haben. 
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•	 gegebenenfalls Rechte am Musikwerk selbst 
Die erlaubte Live-Aufführung bedeutet nicht automatisch, dass dieselbe Musik auch in einem Video 
online veröffentlicht werden darf. 

•	 gegebenenfalls Rechte an verwendeten Originalaufnahmen, Playbacks oder Fremdmaterial 
Sobald nicht nur live gespielt, sondern zusätzlich fremdes Audio- oder Videomaterial genutzt wird, steigt 
das Risiko deutlich. 

•	 Persönlichkeitsrechte und Bildrechte 
Bei Videoveröffentlichungen geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die sichtbaren Personen im 
Bild, etwa Musiker, Dirigent oder Publikum.

Für die Praxis ist deshalb eine einfache Trennung besonders wichtig:

Interner Mitschnitt bedeutet meist eher:
•	 Dokumentation
•	 Nachbereitung
•	 Probenzwecke
•	 vereinsinterne Schulung
•	 begrenzter Zugriff

Online-Veröffentlichung bedeutet meist eher:
•	 Außendarstellung
•	 Werbung
•	 öffentliche Abrufbarkeit
•	 dauerhafte oder wiederholte Verfügbarkeit
•	 größeres Verbreitungsrisiko

Gerade dadurch wird die Veröffentlichung rechtlich regelmäßig deutlich anspruchsvoller.

Besonders wichtig ist außerdem der Unterschied zwischen den Plattformen:

•	 Instagram, Facebook und YouTube sind fremde Plattformen mit eigenen Regeln, eigenen Upload-
Strukturen und oft großer Reichweite

•	 die eigene Website ist keine Social-Media-Plattform, sondern eine eigene Veröffentlichung des Vereins
•	 eine Veröffentlichung auf der Website kann deshalb rechtlich noch einmal anders zu beurteilen sein als 

ein bloßer Social-Media-Post
•	 auch ein kurzer Reel- oder Story-Ausschnitt ist keine bloß harmlose Nutzung, nur weil er kurz ist

Typische Fehlannahmen sind vor allem:

•	 „Das ist nur für unsere Follower“ 
Ein Social-Media-Post ist regelmäßig eine öffentliche Nutzung, sofern er sich nicht auf einen wirklich eng 
begrenzten und kontrollierten Personenkreis beschränkt. 

•	 „Das ist nur ein kurzer Ausschnitt“ 
Auch kurze Ausschnitte können rechtlich relevant sein.
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•	 „Wir haben das Konzert doch ordnungsgemäß gespielt“ 
Die Aufführung klärt nicht automatisch Aufnahme und Veröffentlichung. 

•	 „Es ist doch nur ein interner Link“ 
Auch beschränkte Online-Zugänge können rechtlich relevant sein, wenn der Kreis nicht wirklich eng und 
kontrolliert bleibt.

Für Ihren Verein ist daher folgende Abstufung hilfreich: 

Rechtlich meist weniger sensibel ist:
•	 ein interner Mitschnitt für Dirigent, Vorstand oder Registerarbeit
•	 eine streng begrenzte Nutzung ohne öffentliche Abrufbarkeit
•	 eine klare interne Zweckbindung ohne spätere Außenverwendung

Deutlich sensibler ist:
•	 ein Upload auf Instagram, Facebook oder YouTube
•	 eine Veröffentlichung auf der Vereinswebsite
•	 ein Mitschnitt, der zugleich Werbezwecken dient
•	 eine Nutzung mit dauerhafter Abrufbarkeit
•	 eine Veröffentlichung mit sichtbaren oder hörbaren Mitwirkenden ohne klare Freigabe

Für die Praxis empfiehlt sich deshalb:

•	 interne Mitschnitte und öffentliche Veröffentlichungen niemals gleich behandeln
•	 für Mitschnitt und Veröffentlichung getrennt denken und möglichst getrennt freigeben
•	 bei Online-Nutzung immer zusätzlich prüfen, ob Werk, Darbietung, Aufnahme und Bildrechte mitgedeckt 

sind
•	 nicht stillschweigend davon ausgehen, dass ein interner Konzertmitschnitt später auch für Werbung oder 

Social Media verwendet werden darf

Kurz gesagt:
Ein Konzertmitschnitt für interne Zwecke ist rechtlich meist deutlich enger und begrenzter als eine 
Veröffentlichung im Netz.
Sobald Sie auf Instagram, Facebook, YouTube oder Ihrer Website veröffentlichen, kommen regelmäßig 
zusätzliche Rechte und deutlich höhere Risiken hinzu. Die entscheidende Faustregel lautet daher: Intern 
aufnehmen ist nicht dasselbe wie öffentlich posten.
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Müssen Sie für Konzertmitschnitte mit geschützten 
Stücken typischerweise zusätzliche Rechte klären, auch 
wenn die Aufführung an sich „gemeldet“ ist?

Ja, typischerweise müssen Sie zusätzliche Rechte klären, auch wenn die Aufführung als solche 
ordnungsgemäß gemeldet ist. Genau hier liegt in der Praxis ein besonders häufiger Fehler. Viele Vereine 
gehen davon aus, dass mit der Meldung des Konzerts automatisch auch der Mitschnitt und die spätere 
Nutzung des Mitschnitts erlaubt seien. Das ist regelmäßig zu kurz gedacht.

Für Ihre Vereinsarbeit ist die entscheidende Unterscheidung:

•	 Die Aufführung vor Publikum ist eine Sache
•	 Der Mitschnitt des Konzerts ist eine weitere, rechtlich eigenständige Nutzung
•	 Die spätere Veröffentlichung des Mitschnitts, etwa auf Instagram, Facebook, YouTube oder der 

Vereinswebseite, ist noch einmal eine zusätzliche Nutzungsebene

Die Meldung der Aufführung deckt deshalb den Konzertmitschnitt meist nicht automatisch mit ab. Erst recht 
gilt das für die spätere Veröffentlichung im Internet.

Zusätzlich relevant werden bei einem Mitschnitt regelmäßig insbesondere:

•	 Rechte an der Aufnahme selbst
•	 Rechte der mitwirkenden Musiker an ihrer Darbietung
•	 gegebenenfalls Rechte an der konkreten Ton- oder Videoaufnahme
•	 bei einer Online-Veröffentlichung weitere Rechte für die Nutzung im Netz
•	 bei Bearbeitungen, Medleys oder besonderen Fassungen zusätzliche Fragen zur Zulässigkeit dieser 

Fassung

Für die Praxis bedeutet das:
Ein ordnungsgemäß gemeldetes Konzert darf nicht automatisch gefilmt, gespeichert, geschnitten und 
veröffentlicht werden, nur weil die Live-Aufführung an sich zulässig ist.

Besonders wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen drei Stufen:

1.	 Erste Stufe: Live-Aufführung
•	 Das Werk wird vor Publikum gespielt
2.	 Zweite Stufe: Mitschnitt
•	 Das Konzert wird audio- oder videotechnisch festgehalten
3.	 Dritte Stufe: Veröffentlichung
•	 Der Mitschnitt wird online gestellt, geteilt, beworben oder dauerhaft abrufbar gemacht

Jede dieser Stufen kann rechtlich gesondert zu beurteilen sein.

Typische Fehlannahmen sind deshalb:
•	 „Das Konzert ist gemeldet, also dürfen wir auch aufnehmen“
•	 „Es ist nur ein kurzer Mitschnitt, also wird das schon passen“
•	 „Wir posten es nur auf Social Media, nicht auf der Website“
•	 „Es ist nur für unsere Vereinsseite oder unsere Follower“



Urheberrecht im Musikverein – BVBW – 66

So pauschal sollte man gerade bei geschützten Stücken nicht argumentieren.

Besonders sensibel wird es, wenn:

•	 der Mitschnitt online veröffentlicht wird
•	 nur Ausschnitte zu Werbezwecken verwendet werden
•	 ein Video mit Musik unterlegt oder geschnitten wird
•	 mitwirkende Musiker nicht klar in die Aufnahme und Veröffentlichung eingewilligt haben
•	 ein bearbeitetes Werk, ein Medley oder ein Arrangement gespielt wird

Für die Praxis ist deshalb die sichere Linie:

•	 Aufführung und Mitschnitt niemals gleichsetzen
•	 Mitschnitt und Veröffentlichung ebenfalls getrennt betrachten
•	 bei geschützten Stücken nicht davon ausgehen, dass die Konzertmeldung alles mit erledigt
•	 vor einer Veröffentlichung zusätzlich prüfen, ob Werk, Darbietung und Aufnahme rechtlich abgesichert 

sind

Kurz gesagt:
Ja, für Konzertmitschnitte mit geschützten Stücken sind typischerweise zusätzliche Rechte zu klären, auch 
wenn die Aufführung selbst ordnungsgemäß gemeldet ist. Die Meldung betrifft regelmäßig nicht automatisch 
die Aufnahme und erst recht nicht automatisch die Veröffentlichung des Mitschnitts.
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Welche Besonderheiten gelten bei Auftritten 
auf Stadtfesten, in Kirchen, bei Umzügen oder 
Vereinsveranstaltungen mit mehreren Beteiligten?

Der wichtigste Grundsatz lautet:
Nicht der Ort allein entscheidet, sondern vor allem
•	 wer Veranstalter ist
•	 welche Musik tatsächlich genutzt wird
•	 ob nur live gespielt oder zusätzlich aufgenommen und veröffentlicht wird
•	 wer welche Rechte und Pflichten übernimmt

Gerade bei Stadtfesten, Kirchen, Umzügen und Gemeinschaftsveranstaltungen wird häufig zu schnell 
angenommen, dass „der Veranstalter schon alles geregelt hat“. Darauf sollten Sie sich nicht blind verlassen. 
Für Ihren Verein ist entscheidend, die eigene Rolle sauber einzuordnen.

Bei Stadtfesten gilt vor allem:

•	 Oft gibt es einen Hauptveranstalter, etwa die Stadt, ein Stadtmarketing, eine Werbegemeinschaft oder 
ein Festkomitee

•	 Trotzdem ist nicht automatisch klar, ob dieser Hauptveranstalter auch wirklich alle urheberrechtlich 
relevanten Punkte für jeden einzelnen Auftritt übernommen hat

•	 Ihr Verein sollte deshalb vorab klären, wer die musikalische Nutzung anmeldet und wer Programmlisten 
oder Setlists liefern muss

•	 Besonders wichtig ist die Abstimmung, wenn auf mehreren Bühnen gespielt wird oder wenn sich 
mehrere Gruppen ein gemeinsames Programm teilen

•	 Wenn Ihr Verein selbst filmt, aufnimmt oder postet, ist das meist eine eigene zusätzliche Nutzung, die 
nicht allein deshalb mitgeregelt ist, weil der Auftritt auf dem Stadtfest stattfindet

Für Stadtfeste ist deshalb besonders wichtig:
Die Veranstalterrolle schriftlich klären und nicht nur vermuten.

Bei Auftritten in Kirchen sollten Sie vor allem unterscheiden zwischen:

•	 Musik im Gottesdienst
•	 einem Konzert in der Kirche
•	 einer sonstigen Veranstaltung in kirchlichen Räumen

Diese Fälle sind nicht automatisch gleich zu behandeln. Für die Praxis bedeutet das:
•	 Ein Auftritt in einer Kirche ist nicht schon deshalb rechtlich privilegiert, weil er in einem sakralen Raum 

stattfindet
•	 Entscheidend ist der Charakter der Veranstaltung
•	 Ein Konzert in einer Kirche sollte nicht vorschnell wie ein Gottesdienst behandelt werden
•	 Zusätzlich können kirchliche Hausregeln, Abstimmungspflichten oder besondere Vorgaben des Trägers 

eine Rolle spielen
•	 Bei Film- und Fotoaufnahmen ist besondere Sensibilität geboten, weil neben urheberrechtlichen Fragen 

auch Persönlichkeitsrechte und der besondere Veranstaltungsrahmen zu beachten sind
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Für Kirchenauftritte gilt daher:
Nicht nur auf den Ort schauen, sondern auf Anlass, Ablauf und Veranstaltungsform.

Bei Umzügen und Straßenveranstaltungen bestehen oft diese Besonderheiten:

•	 Die Musiknutzung ist häufig räumlich und organisatorisch schwerer zu überblicken
•	 Es gibt oft wechselnde Zuständigkeiten, etwa zwischen Zugveranstalter, Verein, Kommune und 

Sicherheitsorganisation
•	 Gerade bei Umzügen sollte geklärt werden, ob Ihr Verein nur mitläuft oder ob er einen eigenständigen 

Programmpunkt verantwortet
•	 Auch hier gilt: Die öffentliche Aufführung ist das eine, Mitschnitt und spätere Online-Nutzung das andere
•	 Wenn mehrere Musikgruppen beteiligt sind, sollte möglichst eindeutig feststehen, wer welche Titel 

meldet und wer für welche Nutzung verantwortlich ist

Bei Umzügen wird oft unterschätzt:
Je offener und unübersichtlicher das Format, desto wichtiger ist eine klare Vorab-Abstimmung.

Bei Vereinsveranstaltungen mit mehreren Beteiligten liegt die größte Schwierigkeit meist in der 
Zuständigkeitsverteilung. Das betrifft zum Beispiel:
•	 gemeinsame Konzerte mehrerer Vereine
•	 Kooperationsveranstaltungen mit Stadt, Schule, Kirche oder Feuerwehr
•	 Jubiläumsfeste mit Gastkapellen
•	 Veranstaltungen mit Chor, Orchester und Gastsolisten
•	 mehrteilige Programme mit verschiedenen Ensembles

Hier sollte Ihr Verein besonders darauf achten:

•	 Wer ist rechtlich Veranstalter?
•	 Wer meldet die Musiknutzung?
•	 Wer liefert Programmlisten oder Werkangaben?
•	 Wer entscheidet über Mitschnitte, Livestreams und Social-Media-Posts?
•	 Wer darf Aufnahmen später weiterverwenden?
•	 Wer holt Einwilligungen der Mitwirkenden ein?

Gerade wenn mehrere Beteiligte zusammenarbeiten, entstehen die meisten Probleme nicht durch das 
Musikstück selbst, sondern durch unklare Zuständigkeiten.

Typische Fehlannahmen sind:

•	 „Die Stadt wird das schon geregelt haben.“
•	 „In der Kirche ist das bestimmt einfacher.“
•	 „Beim Umzug zählt das alles nicht so streng.“
•	 „Wenn mehrere Vereine beteiligt sind, ist automatisch der Hauptverein zuständig.“
•	 „Wenn der Auftritt erlaubt ist, dürfen wir ihn auch posten.“

Solche Annahmen können in der Praxis schnell problematisch werden.



Urheberrecht im Musikverein – BVBW – 69

Für Ihren Verein ist deshalb diese Arbeitsweise besonders sinnvoll:

•	 Vor dem Auftritt klären, wer Veranstalter ist
•	 Schriftlich festhalten, wer welche urheberrechtlich relevanten Aufgaben übernimmt
•	 Aufführung, Mitschnitt und Veröffentlichung immer getrennt betrachten
•	 Bei mehreren Ensembles eine zentrale Abstimmung organisieren
•	 Nicht nur das Live-Spielen, sondern auch spätere Foto-, Video- und Social-Media-Nutzung mitdenken

Die wichtigste Faustregel lautet daher:
Der Ort verändert die Grundregeln meist weniger als viele denken. Entscheidend ist vor allem, wer 
organisiert, wer verantwortlich ist und ob zusätzlich aufgenommen oder veröffentlicht wird.

Kurz gesagt:
Bei Stadtfesten, Kirchen, Umzügen und Gemeinschaftsveranstaltungen bestehen die Besonderheiten meist 
nicht in völlig anderen Rechtsregeln, sondern in komplizierteren Zuständigkeiten und Abgrenzungen. Je 
mehr Beteiligte mitwirken und je öffentlicher das Format ist, desto sorgfältiger sollten Veranstalterrolle, 
Aufführung, Mitschnitt und Veröffentlichung voneinander getrennt und vorab abgestimmt werden.
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7. Livestreams und 
„Live“-Formate

Welche typischen Rechtefragen stellen sich beim 
Livestream eines Konzerts auf Social Media?

Ein Livestream ist rechtlich nicht nur ein digitales Fenster in den Konzertsaal. Für Ihren Verein bedeutet das:
Ein Livestream ist regelmäßig mehr als eine bloße Aufführung vor Publikum. Sobald Sie live auf Social Media 
senden, kommen meist mehrere Rechteebenen gleichzeitig ins Spiel.

Typische Rechtefragen betreffen vor allem:

•	 das Musikwerk selbst 
Schon das Live-Spielen geschützter Stücke ist eine urheberrechtlich relevante Nutzung. Beim Livestream 
kommt hinzu, dass die Musik nicht nur vor Ort, sondern zugleich digital an ein Online-Publikum vermittelt 
wird.

•	 die konkrete Art der Online-Übertragung 
Ein Konzert im Saal und ein Konzert im Livestream sind rechtlich nicht einfach identisch. Wer streamt, 
nutzt die Musik in einem zusätzlichen digitalen Kontext.

•	 die Rechte der mitwirkenden Musiker 
Nicht nur das Werk zählt. Auch die konkrete Darbietung der Musiker ist rechtlich relevant. Deshalb sollte 
nicht stillschweigend unterstellt werden, dass jeder Mitwirkende mit Livestream, späterer Speicherung 
und Wiederverwendung einverstanden ist.

•	 die Frage, ob der Stream wirklich nur live ist 
Viele Plattformen speichern Streams automatisch oder bieten später Replay, Clip-Erstellung oder 
Archivierung an. Dann wird aus einem bloßen Livestream schnell zusätzlich eine Aufnahme und eine 
dauerhaft abrufbare Veröffentlichung.

•	 die Plattform selbst 
Instagram, Facebook, YouTube und andere Plattformen haben eigene technische und vertragliche 
Rahmenbedingungen. Daraus sollte man aber nicht vorschnell schließen, dass damit schon alle 
Rechtefragen vollständig geklärt sind.

Gerade bei Livestreams wird häufig unterschätzt, dass mehrere Nutzungen zusammenfallen können:

•	 Live-Aufführung vor Publikum vor Ort
•	 digitale Übertragung an Online-Zuschauer
•	 mögliche Aufzeichnung des Streams
•	 spätere Abrufbarkeit als Replay
•	 Weiterverwendung einzelner Ausschnitte als Reel, Story oder Werbeclip

Je nachdem, wie Ihr Verein den Stream technisch und organisatorisch aufsetzt, kann aus einem einzigen 
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Konzert also schnell ein ganzes Bündel rechtlich unterschiedlicher Nutzungen werden.

Besonders sensibel sind beim Livestream außerdem:

•	 Bearbeitungen, Medleys und Arrangements 
Wenn nicht nur Originalfassungen gespielt werden, sondern eigene oder fremde Bearbeitungen, steigt 
das rechtliche Risiko oft deutlich.

•	 eingespielte Backing-Tracks oder Fremdaufnahmen 
Sobald neben der Live-Darbietung weiteres Audiomaterial verwendet wird, kommen regelmäßig 
zusätzliche Rechtefragen hinzu.

•	 sichtbare Noten, Texte oder Projektionen im Bild 
Kameras erfassen im Livestream oft mehr als nur die Bühne. Auch eingeblendete Inhalte im Hintergrund 
können rechtlich problematisch werden.

•	 sichtbares Publikum 
Werden Zuschauer erkennbar gefilmt, können zusätzlich Persönlichkeitsrechte und Bildrechte eine Rolle 
spielen.

•	 Kinder und Jugendliche 
Sind Minderjährige im Stream deutlich erkennbar, ist besondere Vorsicht geboten.

Für die Praxis ist eine weitere Frage besonders wichtig:

Soll der Stream rein live bleiben oder später weiterverwendet werden? Das sollten Sie vorab sauber trennen.

Nur Live-Nutzung bedeutet eher:
•	 zeitgleiche Übertragung
•	 keine spätere Abrufbarkeit
•	 keine Weiterverwendung einzelner Szenen

Deutlich sensibler wird es, wenn zusätzlich geplant ist:
•	 Speicherung des Streams
•	 Bereitstellung als Replay
•	 Upload auf YouTube oder die Vereinswebsite
•	 Nutzung einzelner Ausschnitte für Werbung
•	 Wiederverwertung in Reels, Stories oder Jahresrückblicken

Ein typischer Fehler ist deshalb:

Ein Verein plant formal nur einen Livestream, nutzt den Mitschnitt später aber selbstverständlich weiter. 
Genau an dieser Stelle kippt ein zunächst enger gedachter Nutzungsvorgang häufig in eine deutlich 
weitergehende Veröffentlichung.

Für Ihren Verein sollten deshalb vor einem Livestream insbesondere diese Punkte geklärt sein:

•	 Welche Stücke werden gespielt?
•	 Sind darunter geschützte Werke, Bearbeitungen oder Medleys?
•	 Werden nur Live-Bilder übertragen oder wird der Stream gespeichert?
•	 Dürfen mitwirkende Musiker gefilmt und online gezeigt werden?
•	 Ist sichtbar, was auf Notenpulten, Leinwänden oder im Publikum zu sehen ist?
•	 Soll aus dem Stream später weiteres Social-Media-Material entstehen?
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Die wichtigste Faustregel lautet daher:

Ein Livestream ist nicht bloß ein Konzert mit Kamera, sondern regelmäßig eine zusätzliche Online-
Nutzung mit eigenen rechtlichen Anforderungen. Wer nur an die Aufführung denkt, aber Replay, Mitschnitt, 
Musikerrechte, sichtbare Inhalte im Bild und spätere Weiterverwendung nicht mitprüft, übersieht oft den 
rechtlich entscheidenden Teil.

Kurz gesagt:
Beim Livestream eines Konzerts auf Social Media stellen sich typischerweise Rechtefragen zum Musikwerk, 
zur digitalen Übertragung, zur Darbietung der mitwirkenden Musiker, zur möglichen Aufzeichnung, 
zur späteren Weiterverwendung und zu sichtbaren Personen oder Inhalten im Bild. Gerade weil beim 
Livestream mehrere Nutzungsformen ineinandergreifen, sollte Ihr Verein ihn nicht wie eine bloße normale 
Konzertaufführung behandeln.
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Gibt es Unterschiede zwischen Livestream, späterem 
Upload des Mitschnitts und kurzen Highlight-Clips?

Ja, diese Formate sollten Sie rechtlich klar voneinander unterscheiden.
Für die Vereinsarbeit ist es ein häufiger Fehler, Livestream, späteren Upload und Highlight-Clip als bloße 
Varianten desselben Vorgangs zu behandeln. So einfach ist es regelmäßig nicht. Jedes dieser Formate kann 
rechtlich eine eigene Nutzungsebene darstellen.

Der Livestream betrifft typischerweise vor allem:

•	 die zeitgleiche Übertragung eines laufenden Konzerts an ein Online-Publikum
•	 die Live-Nutzung der Musik im digitalen Raum
•	 die Rechte der mitwirkenden Musiker an der übertragenen Darbietung
•	 die Frage, ob der Stream wirklich nur live bleibt oder automatisch gespeichert wird

Ein reiner Livestream ist also rechtlich meist näher an der unmittelbaren Online-Übertragung.

Der spätere Upload des Mitschnitts ist davon zu unterscheiden.
Sobald der Konzertmitschnitt nachträglich auf YouTube, Facebook, Instagram oder der Vereinswebsite 
abrufbar ist, geht es regelmäßig nicht mehr nur um „live“, sondern um eine eigene, dauerhafte oder 
jedenfalls wiederholt abrufbare Veröffentlichung.

Dabei werden typischerweise zusätzliche Punkte wichtiger:

•	 die Speicherung des Mitschnitts
•	 die dauerhafte Bereithaltung im Netz
•	 die Abrufbarkeit zu beliebigen Zeiten
•	 die Möglichkeit, den Inhalt weiterzuverbreiten oder erneut zu verwenden

Der spätere Upload ist deshalb rechtlich häufig weitergehend als der reine Livestream.
Kurze Highlight-Clips sollten Sie ebenfalls nicht unterschätzen.
Viele Vereine denken: „Es sind doch nur ein paar Sekunden.“
Gerade das kann trügerisch sein.

Auch kurze Clips können rechtlich relevant sein, vor allem wenn sie
•	 prägnante Stellen eines geschützten Werkes zeigen
•	 für Werbung oder Eigenmarketing verwendet werden
•	 gezielt besonders attraktive Konzertmomente herausgreifen
•	 mehrfach auf verschiedenen Plattformen ausgespielt werden
•	 mit Grafiken, Logos, Texten oder weiteren Effekten kombiniert werden

Ein Highlight-Clip ist also nicht automatisch harmloser, nur weil er kürzer ist. Im Gegenteil: Gerade weil er 
häufig werblich, verdichtet und plattformübergreifend eingesetzt wird, kann er in der Praxis besonders 
sensibel sein.

Für die rechtliche Bewertung ist deshalb diese Unterscheidung hilfreich:
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Livestream
•	 zeitgleiche Online-Übertragung
•	 Schwerpunkt auf dem laufenden Ereignis
•	 rechtlich oft enger, wenn keine Speicherung erfolgt

Späterer Upload des Mitschnitts
•	 gespeicherte Aufnahme
•	 spätere Abrufbarkeit
•	 deutlich eigenständigere Online-Nutzung

Kurze Highlight-Clips
•	 gezielte Ausschnitte
•	 oft werblicher Charakter
•	 häufig zusätzliche Bearbeitung und Wiederverwendung

Besonders wichtig ist außerdem:
Die Grenzen zwischen diesen Formaten verschwimmen in der Praxis schnell.
Das passiert etwa, wenn
•	 ein Livestream automatisch als Replay gespeichert wird
•	 aus dem Mitschnitt später Kurzclips erstellt werden
•	 ein Highlight-Clip zusätzlich als Story, Reel und Website-Teaser genutzt wird
•	 derselbe Ausschnitt mehrfach in unterschiedlichen Kontexten veröffentlicht wird

Dann haben Sie rechtlich häufig nicht nur eine Nutzung, sondern mehrere aufeinanderfolgende Nutzungen.

Für Ihren Verein bedeutet das praktisch:

•	 Livestream nicht mit Upload gleichsetzen
•	 Upload nicht mit kurzem Clip gleichsetzen
•	 kurze Clips nicht als rechtlich nebensächlich behandeln
•	 vorab klären, ob nur live gesendet oder auch gespeichert, geschnitten und weiterverwendet werden soll

Die wichtigste Faustregel lautet daher:

Je stärker ein Konzertinhalt gespeichert, bearbeitet, verkürzt, wiederverwendet und dauerhaft online 
verfügbar gemacht wird, desto eher erweitert sich auch die rechtliche Prüfung.

Kurz gesagt:
Ja, zwischen Livestream, späterem Upload des Mitschnitts und kurzen Highlight-Clips bestehen rechtlich 
relevante Unterschiede. Der Livestream betrifft vor allem die zeitgleiche Übertragung, der Upload zusätzlich 
die dauerhafte Abrufbarkeit, und Highlight-Clips bringen oft noch gezielte Auswahl, Bearbeitung und 
werbliche Nutzung hinzu. Gerade deshalb sollte Ihr Verein diese Formate nicht als ein und dieselbe Nutzung 
behandeln.



Urheberrecht im Musikverein – BVBW – 75

8. Social Media: Fotos, 
Videos, Reels und typische 
Werbefallen

> MUSIK IM CLIP: HINTERGRUND, EINSPIELER, TRAILER

Dürfen Sie für Konzertwerbung einen Trailer mit einem 
bekannten Stück im Hintergrund verwenden, wenn Sie das 
Stück auch live spielen werden?

Nicht allein deshalb.
Dass Ihr Verein ein bekanntes Stück live aufführen wird, deckt die Musiknutzung im Werbetrailer 
nicht automatisch mit ab. Zulässig kann der Trailer aber sein, wenn für genau diese Videonutzung 
die erforderlichen Rechte oder eine passende Plattformlizenz vorliegen. Zunächst ist allerdings zu 
unterscheiden, ob das zugrunde liegende Werk überhaupt noch urheberrechtlich geschützt ist. Ist das Werk 
gemeinfrei, entfällt das Urheberrecht am Werk selbst; zu prüfen bleiben dann aber insbesondere Rechte an 
der konkreten Aufnahme, an Bearbeitungen und am konkreten Videoeinsatz.

Gerade hier liegt eine typische Werbefalle:
Live-Aufführung und Musik im Werbeclip oder Trailer sind rechtlich meist zwei verschiedene Nutzungen.

Für Ihren Verein ist der entscheidende Unterschied:

•	 Das Live-Spielen eines Stücks im Konzert betrifft die Aufführung vor Publikum
•	 Die Verwendung desselben Stücks in einem Trailer, Reel oder Werbevideo betrifft zusätzlich die Nutzung 

von Musik in Verbindung mit einem Video
•	 Werbung auf Social Media ist rechtlich meist nicht bloß „Begleitmaterial zum Konzert“, sondern eine 

eigene Außendarstellung

Deshalb sollte Ihr Verein nicht davon ausgehen, dass das geplante Konzertprogramm automatisch auch die 
Musiknutzung im Trailer mitdeckt.

Besonders heikel ist die Frage, welche Musik konkret im Trailer verwendet wird.
Wenn Sie die bekannte Originalaufnahme verwenden wollen, ist die Lage meist besonders sensibel. Dann 
geht es häufig nicht nur um das Musikwerk selbst, sondern zusätzlich um
•	 Rechte an der konkreten Aufnahme
•	 Rechte der ausübenden Musiker auf der Aufnahme
•	 gegebenenfalls Rechte von Label oder Produzent
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Das ist für Konzertwerbung regelmäßig nicht mit der bloßen Aufführung des Stücks erledigt.

Wenn Sie statt einer fremden Originalaufnahme eine eigene Aufnahme verwenden, wird die Lage oft 
übersichtlicher, aber nicht automatisch frei. Entscheidend ist zunächst, ob Sie lediglich eine Coverversion 
eines veröffentlichten Werks aufnehmen oder ob Ihre Fassung bereits eine Bearbeitung darstellt. Bei einer 
bloßen Coverversion stellen sich vor allem Fragen nach den Rechten am zugrunde liegenden Werk, nach den 
Rechten der mitwirkenden Musiker an Ihrer Aufnahme und nach der Zulässigkeit der Nutzung im konkreten 
Video-Kontext. Handelt es sich dagegen um eine Bearbeitung, kann zusätzlich eine Zustimmung des 
Rechteinhabers erforderlich sein.

Auch die Überlegung „Wir spielen es doch ohnehin live, also darf es auch in den Trailer“ trägt deshalb meist 
nicht.

Typische Fehlannahmen sind vor allem:

•	 „Es ist nur Hintergrundmusik“
•	 „Es ist nur ein kurzer Ausschnitt“
•	 „Wir nutzen den Trailer nur auf Instagram oder Facebook“
•	 „Es ist doch Werbung für genau dieses Konzert“
•	 „Wir haben die Musik nicht als vollständigen Titel, sondern nur als Einspieler“

Keine dieser Erwägungen schafft für sich genommen verlässlich Rechtssicherheit.

Besonders riskant wird es, wenn der Trailer:

•	 werblich eingesetzt wird
•	 mehrfach auf verschiedenen Plattformen erscheint
•	 mit Konzertszenen, Logos, Texttafeln oder Effekten verbunden wird
•	 gezielt ein bekanntes musikalisches Motiv als Wiedererkennung nutzt
•	 dauerhaft online abrufbar bleibt

Dann geht es regelmäßig nicht nur um eine beiläufige Musikverwendung, sondern um eine gezielte Nutzung 
bekannter Musik zur Werbung.

Für Ihren Verein ist außerdem wichtig:
Auch wenn Social-Media-Plattformen eigene Musikfunktionen oder Bibliotheken anbieten, sollte man daraus 
nicht vorschnell schließen, dass jede Nutzung für Vereinswerbung automatisch abgesichert ist. Gerade bei 
werblichen Clips ist Zurückhaltung sinnvoll.

Deutlich sicherer sind in der Praxis meist diese Wege:

•	 eigene, eigens dafür geschaffene Musik verwenden
•	 Musik nutzen, die für diesen Video- und Werbezweck ausdrücklich lizenziert ist
•	 auf klar freigegebene Produktionsmusik zurückgreifen
•	 nur Material verwenden, bei dem Werk, Aufnahme und Videoeinsatz sauber geklärt sind
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Kurz gesagt:
Allein aus der geplanten Live-Aufführung folgt kein Freibrief für den Trailer. Die Musiknutzung im Video ist 
eigenständig zu prüfen. Ob sie zulässig ist, hängt insbesondere von Plattform, Account-Typ, Nutzungszweck 
und der Frage ab, ob eine eigene Aufnahme oder eine fremde Originalaufnahme verwendet wird. Die Musik 
im Trailer ist rechtlich regelmäßig eine zusätzliche, eigenständige Nutzung, vor allem weil sie mit einem 
Werbevideo verbunden wird. Genau darin liegt eine der häufigsten Social-Media-Fallen für Vereine.
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Was ist rechtlich anders, wenn Sie statt Ihrer eigenen 
Aufnahme eine Originalaufnahme (Spotify/YouTube) im 
Video verwenden?

Der rechtliche Unterschied ist erheblich.
Wenn Sie Ihre eigene Aufnahme verwenden, geht es vor allem um die Rechte am Musikwerk, um die Rechte 
an Ihrer konkreten Aufnahme und – je nach Mitwirkenden – um Leistungsschutzrechte der beteiligten 
Künstler sowie um die Frage, ob die konkrete Videonutzung gedeckt ist. Wenn Sie dagegen eine fremde 
Originalaufnahme in Ihr eigenes Video übernehmen, müssen Sie mindestens zwischen zwei Rechteebenen 
unterscheiden: den Rechten am Musikwerk und den Rechten an der konkreten Tonaufnahme. Bei 
Uploads auf Plattformen wie YouTube kann die Nutzung des GEMA-Repertoires plattformseitig lizenziert 
sein; das ersetzt aber weder die Rechte an der Originalaufnahme noch sonstige zusätzlich erforderliche 
Zustimmungen.

Der wichtigste Punkt ist:
Sie nutzen dann nicht nur das Stück, sondern auch die fremde Aufnahme selbst.

Das bedeutet in der Praxis:

•	 Rechte am Musikwerk bleiben relevant 
Also an Komposition und gegebenenfalls Text

•	 zusätzlich kommen Rechte an der konkreten Tonaufnahme hinzu 
Diese liegen regelmäßig nicht bei Ihnen

•	 außerdem sind regelmäßig Leistungsschutzrechte der ausübenden Künstler zu beachten
•	 zusätzlich sind regelmäßig die Rechte des Tonträgerherstellers betroffen; je nach Vertragslage kommen 

weitere Rechte von Label oder Produzent hinzu

Wenn Sie Ihre eigene Aufnahme verwenden, ist die Lage oft etwas übersichtlicher. Dann müssen Sie zwar 
immer noch sauber prüfen, ob Sie das zugrunde liegende Stück in diesem Kontext verwenden dürfen. Aber 
immerhin stammt die Aufnahme selbst nicht von einem fremden Tonträgerhersteller oder Label.

Wenn Sie hingegen eine Originalaufnahme verwenden, ist die Lage regelmäßig deutlich strenger. Das gilt 
besonders bei bekannten Songs aus Streamingdiensten oder offiziellen Musikvideos.

Typische Fehlannahmen sind hier:

•	 „Der Song ist ja auf Spotify verfügbar, also darf man ihn auch im Reel nutzen.“
•	 „Das Video ist nur Vereinswerbung, nicht kommerziell.“
•	 „Wir nehmen nur ein paar Sekunden.“
•	 „Wir verlinken die Quelle, also wird es schon erlaubt sein.“
•	 „Der Titel ist auf YouTube öffentlich, also darf er im Hintergrund laufen.“

Solche Argumente tragen rechtlich regelmäßig nicht.

Besonders wichtig ist außerdem:

Ein Streaming- oder Abrufzugang verschafft Ihnen grundsätzlich nur Nutzungsrechte innerhalb des jeweiligen 
Dienstes. Er gibt Ihnen regelmäßig gerade nicht das Recht, die Aufnahme herauszulösen, herunterzuladen 
oder in ein eigenes Video zu übernehmen.
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Das bedeutet:
•	 Spotify ist kein Freibrief für Videoverwendung
•	 ein YouTube-Stream ist keine allgemeine Musiklizenz
•	 das bloße Anhören oder Streamen ist etwas anderes als das Einbauen in einen eigenen Clip
•	 auch das Herunterladen, Mitschneiden oder „Ripppen“ einer Originalaufnahme ist rechtlich besonders 

riskant

Wenn Sie eine Originalaufnahme aus YouTube verwenden, kann noch ein weiterer Punkt hinzukommen:
Dann kann es nicht nur um den Song und die Tonaufnahme gehen, sondern zusätzlich um Rechte am 
konkreten Video oder an dessen Bildmaterial, falls daraus ebenfalls etwas übernommen wird.

Für Ihre Vereinsarbeit ist deshalb diese Unterscheidung besonders wichtig:

1.	 Eigene Aufnahme
•	 rechtlich immer noch prüfungsbedürftig
•	 aber keine fremde Originalaufnahme wird übernommen
•	 typischerweise weniger Rechteebenen als bei einer bekannten Chartaufnahme
2.	 Originalaufnahme von Spotify, YouTube oder offizieller Quelle
•	 zusätzliche Rechte an der Tonaufnahme
•	 gegebenenfalls Rechte von Label und Produzent
•	 möglicherweise Rechte der aufnehmenden Künstler
•	 höheres Risiko von Sperrung, Stummschaltung oder Beanstandung auf Plattformen

In der Praxis ist die Verwendung einer Originalaufnahme im Werbevideo deshalb meist deutlich riskanter als 
die Nutzung einer eigenen Aufnahme.

Für Ihren Verein ist die sicherere Linie daher:

•	 nicht mit fremden Originalaufnahmen aus Streamingdiensten arbeiten
•	 nicht davon ausgehen, dass öffentliche Verfügbarkeit auch Wiederverwendung erlaubt
•	 bei Werbeclips besonders vorsichtig sein
•	 möglichst eigenes oder ausdrücklich freigegebenes Audiomaterial verwenden

Kurz gesagt:
Wenn Sie eine Originalaufnahme statt Ihrer eigenen Aufnahme im Video verwenden, nutzen Sie nicht nur das 
Musikwerk, sondern zusätzlich eine fremde Tonaufnahme mit eigenen Schutzrechten. Genau dadurch wird 
die Lage rechtlich regelmäßig deutlich strenger und risikoreicher. Streaming oder Abrufbarkeit auf YouTube 
ersetzt diese Rechteklärung regelmäßig nicht.



Urheberrecht im Musikverein – BVBW – 80

Dürfen Sie kurze Probenmitschnitte posten, wenn darin 
geschützte Werke hörbar sind?

Nicht pauschal.
Dass es sich nur um einen kurzen Probenmitschnitt handelt, macht die Sache rechtlich nicht automatisch 
unproblematisch. Es bedeutet aber auch nicht, dass jeder kurze Clip automatisch unzulässig wäre. 
Entscheidend ist, ob geschützte Musik in rechtlich relevanter Weise übernommen und veröffentlicht wird. 
Eine feste Sekunden-Grenze gibt es nicht.

Für Ihre Vereinsarbeit ist der zentrale Punkt:

•	 Die Probe ist kein rechtsfreier Raum
•	 Ein kurzer Ausschnitt ist nicht automatisch erlaubt
•	 Das Posten auf Social Media ist regelmäßig mehr als ein bloß internes Festhalten der Probe

Gerade der Satz „Es sind doch nur ein paar Sekunden“ führt in der Praxis oft in die falsche Richtung.

Warum solche Probenmitschnitte rechtlich sensibel sein können:

Es ist ein geschütztes Musikwerk hörbar
•	 der Clip wird nicht nur intern gespeichert, sondern veröffentlicht
•	 die Musik wird mit einem Video oder Social-Media-Post verbunden
•	 der Ausschnitt kann werblich wirken, etwa zur Ankündigung eines Konzerts oder zur Bewerbung des 

Vereins
•	 auch die konkrete Darbietung der Musiker kann rechtlich relevant sein

Besonders wichtig ist:

Ein Probenclip ist rechtlich oft nicht deshalb harmlos, weil er
•	 kurz ist
•	 nur im Hintergrund läuft
•	 nicht professionell aufgenommen wurde
•	 „nur“ im Story-Format erscheint
•	 „nur“ einen Blick hinter die Kulissen zeigen soll

Keine dieser Erwägungen schafft für sich genommen verlässlich Sicherheit.

Zusätzliche Risiken bestehen oft auch dann, wenn im Probenmitschnitt mehr zu sehen oder zu hören 
ist als nur die Musik. Zum Beispiel:
•	 sichtbare Notenblätter
•	 Texteinblendungen oder Liedtexte
•	 erkennbare Musiker ohne klare Abstimmung
•	 Minderjährige in der Probe
•	 fremde Originalaufnahmen, die im Raum mitlaufen

Gerade der letzte Punkt wird oft unterschätzt. Wenn nicht nur Ihre eigene Probe hörbar ist, sondern 
zusätzlich eine fremde Aufnahme im Hintergrund läuft, kann die Lage noch sensibler werden.
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Für die rechtliche Bewertung ist außerdem wichtig, wofür Sie den Clip einsetzen wollen.

Etwas enger kann die Nutzung wirken, wenn der Clip nur:
•	 kurzzeitig
•	 ohne Werbecharakter
•	 ohne weitere Bearbeitung
•	 in engem Rahmen
verwendet wird.

Deutlich sensibler wird es regelmäßig, wenn der Probenclip:
•	 zur Konzertwerbung dient
•	 gezielt ein bekanntes Werk in Szene setzt
•	 dauerhaft online bleibt
•	 mehrfach auf verschiedenen Plattformen gepostet wird
•	 als Reel, Trailer oder Ankündigung eingesetzt wird

Dann wird aus dem spontanen Einblick schnell eine gezielte öffentliche Nutzung geschützter Musik.

Für Ihren Verein ist deshalb die sichere Linie:

•	 kurze Probenmitschnitte nicht vorschnell als unproblematisch behandeln
•	 nicht darauf vertrauen, dass Kürze allein rechtlich hilft
•	 bei geschützten Werken besonders zurückhaltend sein
•	 sichtbare Noten, Texte und erkennbare Personen zusätzlich mitdenken

Praktisch oft deutlich sicherer sind:

•	 stille Probe-Eindrücke ohne hörbares geschütztes Werk
•	 gesprochene Einblicke aus der Probe
•	 Clips mit eigens dafür freigegebenem Material
•	 Ausschnitte, in denen keine schutzfähige Musik erkennbar hörbar ist

Kurz gesagt:
Kurze Probenmitschnitte sind nicht schon wegen ihrer Kürze erlaubt. Wenn darin geschützte Werke 
erkennbar hörbar sind, kann das Posten auf Social Media rechtlich relevant sein. Unproblematischer kann die 
Veröffentlichung insbesondere dann sein, wenn die Musik im konkreten Clip nur unwesentliches Beiwerk ist 
oder wenn für den konkreten Online-Einsatz eine wirksame Freigabe vorliegt.
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Welche Risiken entstehen, wenn Sie bei Reels und Stories 
Musik aus der Plattform-Bibliothek nutzen, aber der 
Account als „Verein/Unternehmen“ geführt wird?

Die Risiken können erheblich sein.
Gerade bei Reels und Stories entsteht schnell der falsche Eindruck, die Musik sei automatisch „freigegeben“, 
weil sie in der Plattform-Bibliothek auswählbar ist. Bei Instagram und Meta ist die Lage konkreter, als der 
Text bislang erkennen lässt: Für private, nicht gewerbliche Inhalte kann die Nutzung der Musikbibliothek 
zulässig sein. Für gewerbliche oder sonst nicht private Zwecke genügt die bloße technische Verfügbarkeit 
eines Songs dagegen gerade nicht. Bei Werbeanzeigen verweist Meta vielmehr auf Originalaudio oder auf 
die Sound Collection.

Der entscheidende Punkt ist:

Plattformen unterscheiden häufig zwischen
•	 privater oder creatorbezogener Nutzung
•	 geschäftlicher, werblicher oder organisationsbezogener Nutzung

Ein Verein ist nicht allein wegen seiner Rechtsform automatisch ein privater oder nicht privater Nutzer. 
Maßgeblich ist, wie der Account tatsächlich eingesetzt wird. Dient er der organisierten Außendarstellung, 
Veranstaltungswerbung, Sponsorendarstellung oder sonst nicht rein privaten Zwecken, liegt regelmäßig 
keine private Nutzung mehr vor. Das gilt besonders dann, wenn der Account
•	 als Verein, Unternehmen oder Organisation geführt wird
•	 Konzerte, Tickets, Sponsoren oder Veranstaltungen bewirbt
•	 regelmäßig Außendarstellung und Öffentlichkeitsarbeit betreibt
•	 Beiträge gezielt für Reichweite oder Werbung nutzt

Die typischen Risiken sind vor allem:

•	 Die Musikbibliothek deckt Ihren Nutzungskontext möglicherweise nicht vollständig ab 
Dass Musik technisch auswählbar ist, bedeutet nicht automatisch, dass sie auch für Vereinswerbung 
oder organisationsbezogene Inhalte freigegeben ist. 

•	 Der Post kann stummgeschaltet, gesperrt oder entfernt werden 
Gerade wenn die Plattform eine Nutzung als werblich oder geschäftlich einordnet, kann es zu 
Einschränkungen kommen. 

•	 Der Account-Typ kann den Zugriff auf Musik einschränken oder rechtlich anders bewerten 
Bei Business- oder Unternehmensaccounts sind Musikfunktionen teils begrenzt oder auf bestimmte 
Bibliotheken beschränkt. 

•	 Ein organischer Post ist nicht dasselbe wie Werbung 
Spätestens bei Anzeigen oder beworbenen Reels gelten strengere Vorgaben; Meta schließt für Reels-
Anzeigen lizenzierte Musik aus der allgemeinen Musikbibliothek aus. 

•	 Die Freigabe ist oft plattform- und nutzungsbezogen 
Musik, die in einer Plattform-Bibliothek verfügbar ist, darf nicht automatisch außerhalb dieser 
Plattform oder für andere Nutzungsarten weiterverwendet werden. Dass ein Song in der Instagram-
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Musikbibliothek auswählbar ist, bedeutet daher nicht automatisch, dass er auch auf der Vereinswebsite, 
in einem extern geschnittenen Trailer oder auf einer anderen Plattform genutzt werden darf. 

•	 Weiterverwendung kann zusätzliche Probleme auslösen 
Wenn aus einer Story später ein Highlight, ein Jahresrückblick oder ein Werbeclip wird, verändert sich 
die Nutzung oft erheblich.

Für Vereine ist besonders tückisch, dass die Grenze zwischen „privat“ und „werblich“ schnell 
überschritten sein kann. Das betrifft etwa Beiträge wie: 

•	 Ankündigung eines Konzerts
•	 Bewerbung eines Kartenvorverkaufs
•	 Hinweis auf Sponsoren oder Partner
•	 Imagepflege des Vereins
•	 Mitgliedergewinnung oder Nachwuchswerbung

Solche Inhalte wirken aus Plattformsicht häufig nicht mehr rein privat, auch wenn Ihr Verein nicht 
gewinnorientiert arbeitet.

Ein weiterer häufiger Fehler ist die Annahme: 

„Wenn die Plattform die Musik anbietet, wird sie für unseren Account schon passen.“
Genau das ist riskant. Die technische Verfügbarkeit ersetzt keine saubere Prüfung, für welchen Account-Typ 
und für welche Nutzungsart die Musik gedacht ist.

Besonders sensibel wird es, wenn Sie:
•	 einen Business- oder Unternehmensaccount nutzen
•	 Reels mit Veranstaltungswerbung posten
•	 Beiträge nachträglich bewerben oder boosten
•	 denselben Clip auf mehreren Plattformen einsetzen
•	 Musik aus der Plattform-Bibliothek in extern bearbeitete Videos übernehmen

Für Ihren Verein ist deshalb die sichere Linie:
•	 nicht jede verfügbare Plattform-Musik als automatisch zulässig behandeln
•	 bei Vereins-, Unternehmens- oder Organisationsaccounts besonders vorsichtig sein
•	 werbliche Reels und Stories strenger prüfen als rein private Alltagsinhalte
•	 für professionelle oder werbliche Beiträge möglichst auf eindeutig freigegebene Musikbibliotheken oder 

eigenes geklärtes Material setzen

Kurz gesagt:
Wenn Ihr Account als Verein oder Unternehmen geführt wird, steigt das Risiko, dass Musik aus der Plattform-
Bibliothek nicht für genau diese Nutzung freigegeben ist. Dann drohen nicht nur urheberrechtliche Probleme, 
sondern auch plattforminterne Konsequenzen wie Stummschaltung, Sperrung, Entfernung des Beitrags oder 
Einschränkungen bei Werbung und Reichweite. Genau deshalb sollte Ihr Verein die Musikbibliothek nicht wie 
einen pauschalen Freifahrtschein behandeln.
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Was sollten Sie beachten, wenn ein Clip nur „ein paar 
Sekunden“ enthält, aber sehr eindeutig identifizierbar ist?

Die Kürze allein hilft rechtlich oft deutlich weniger, als viele denken.
Wenn ein Clip zwar nur ein paar Sekunden dauert, aber das verwendete Stück sofort erkennbar ist, kann die 
Nutzung dennoch rechtlich relevant sein.

Für Ihre Vereinsarbeit ist der entscheidende Punkt:

•	 Nicht nur die Länge zählt
•	 Auch die Wiedererkennbarkeit zählt
•	 Besonders problematisch sind prägnante Stellen eines Werkes

Gerade in Social Media wird häufig nicht irgendein beliebiger Ausschnitt verwendet, sondern genau der Teil, 
der besonders einprägsam ist. Genau das erhöht das Risiko.

Besonders sensibel sind zum Beispiel:
•	 ein markantes Intro
•	 eine bekannte Refrainzeile
•	 ein prägnantes Melodiemotiv
•	 ein unverwechselbarer Beat oder Einstieg
•	 eine Stelle, die das Publikum sofort einem bestimmten Werk zuordnet

In solchen Fällen ist die Überlegung „Es sind doch nur drei oder fünf Sekunden“ rechtlich oft zu einfach.

Warum die Erkennbarkeit so wichtig ist:

•	 Der Ausschnitt kann den eigentlichen Wiedererkennungswert des Werkes tragen
•	 Gerade prägnante Kernelemente sind oft das wirtschaftlich und künstlerisch Wertvolle
•	 Bei Werbung oder Social Media wird häufig gezielt genau dieser 
•	 Wiedererkennungseffekt genutzt
•	 Die Nutzung wirkt dann nicht beiläufig, sondern bewusst ausgewählt

Das gilt besonders, wenn der Clip
•	 zur Werbung für ein Konzert, Event oder den Verein dient
•	 mit Texttafeln, Logos oder Ankündigungen kombiniert wird
•	 als Reel, Story oder Trailer eingesetzt wird
•	 mehrfach gepostet oder plattformübergreifend verwendet wird

Dann ist der kurze Ausschnitt oft gerade nicht nebensächlich, sondern der zentrale Aufmerksamkeitsträger.

Noch heikler wird die Lage, wenn nicht nur das Werk, sondern eine bekannte Originalaufnahme verwendet 
wird. Dann geht es häufig nicht nur um das Stück selbst, sondern zusätzlich um
•	 die konkrete Tonaufnahme
•	 die auf der Aufnahme hörbaren Musiker
•	 gegebenenfalls weitere Rechte an dieser Aufnahme

Ein kurzer, aber eindeutig identifizierbarer Ausschnitt aus einer bekannten Originalaufnahme ist deshalb 
meist noch sensibler als ein kurzer Ausschnitt aus einer eigenen Probeaufnahme.
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Typische Fehlannahmen sind vor allem:

•	 „Unter zehn Sekunden ist immer erlaubt.“
•	 „Ein kurzer Ausschnitt fällt nicht ins Gewicht.“
•	 „Wenn niemand den ganzen Song hört, ist es unproblematisch.“
•	 „Es ist nur Hintergrundmusik.“
•	 „Es ist nur ein schneller Einspieler im Reel.“

So pauschal sollten Sie gerade bei identifizierbaren Ausschnitten nicht argumentieren.

Für die Praxis ist daher diese Faustregel sinnvoll:

Es gibt keine feste Sekunden-Grenze. Die Dauer ist nur ein Faktor. Entscheidend ist unter anderem, ob 
ein geschützter und erkennbarer Teil des Werkes oder einer Tonaufnahme übernommen wird und ob 
die Musik im konkreten Video nur beiläufig erscheint oder gezielt für Aufmerksamkeit, Stimmung oder 
Wiedererkennung eingesetzt wird.

Für Ihren Verein sollten Sie besonders vorsichtig sein, wenn:
•	 das Publikum das Stück sofort erkennt
•	 gerade der bekannteste Teil verwendet wird
•	 der Ausschnitt werblich eingesetzt wird
•	 die Musik die emotionale Wirkung des Clips tragen soll
•	 eine bekannte Originalaufnahme im Hintergrund läuft

Deutlich sicherer sind in der Praxis meist:
•	 nicht identifizierbare Hintergrundgeräusche
•	 eigens dafür freigegebenes Audiomaterial
•	 eigene Musik mit sauber geklärter Nutzung
•	 Clips ohne markante geschützte Musikpassagen

Kurz gesagt:
Ein paar Sekunden können rechtlich völlig ausreichen, wenn der Ausschnitt sehr eindeutig identifizierbar 
ist. Die Kürze schützt also nicht zuverlässig. Gerade wenn der Clip den prägnanten Wiedererkennungseffekt 
eines bekannten Stücks ausnutzt, sollte Ihr Verein die Nutzung nicht als harmlos behandeln.



Urheberrecht im Musikverein – BVBW – 86

9. Fotos und Videos 
von Beteiligten

Wer darf über Konzertfotos verfügen, die ein 
Vereinsfotograf oder ein externer Fotograf gemacht hat?

Der wichtigste Grundsatz lautet:
Rechtlich maßgeblich ist zunächst regelmäßig der Fotograf. Der Verein darf das Foto nur in dem Umfang 
nutzen, in dem ihm Nutzungsrechte ausdrücklich oder nach dem Vertragszweck eingeräumt wurden. Dass 
der Verein den Einsatz organisiert oder bezahlt hat, überträgt ihm nicht automatisch sämtliche Rechte. Viele 
Vereine gehen davon aus, dass Bilder automatisch „dem Verein gehören“, wenn
•	 ein Vereinsmitglied fotografiert hat
•	 der Fotograf im Auftrag des Vereins tätig war
•	 der Verein das Honorar bezahlt hat
•	 die Fotos auf einer Vereinsveranstaltung entstanden sind

So pauschal stimmt das regelmäßig nicht.

Für Ihre Vereinsarbeit müssen Sie drei Ebenen sauber trennen:

•	 Wer ist Urheber des Fotos?
•	 Wer hat Nutzungsrechte am Foto?
•	 Darf das Foto wegen der abgebildeten Personen überhaupt veröffentlicht werden?

Rechtlich ist der Fotograf jedenfalls der primäre Rechteinhaber am Bild. Bei schöpferischen 
Fotografien ist er Urheber; bei einfachen Fotos ist er zumindest als Lichtbildner nach § 72 UrhG 
geschützt. Das gilt meist sowohl für
•	 den vereinsinternen Fotografen
•	 ein engagiertes Vereinsmitglied
•	 einen externen Profifotografen
•	 einen Freund oder Helfer, der für den Verein Bilder macht

Allein der Umstand, dass auf einer Vereinsveranstaltung fotografiert wurde, verschafft dem Verein nicht 
automatisch das volle Recht, frei über die Bilder zu verfügen.

Entscheidend ist deshalb vor allem, welche Nutzungsrechte dem Verein eingeräumt wurden.

Wenn ein externer Fotograf beauftragt wurde, sollte der Verein besonders genau prüfen:

•	 Darf der Verein die Bilder nur intern nutzen oder auch veröffentlichen?
•	 Sind Website, Social Media, Flyer, Pressearbeit und Plakate mit umfasst?
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•	 Darf der Verein die Fotos bearbeiten, zuschneiden oder mit Texten versehen?
•	 Darf der Verein die Bilder dauerhaft archivieren und später erneut verwenden?
•	 Darf der Verein die Fotos an Dritte weitergeben, etwa an Presse, Stadt, Dachverband oder Sponsoren?

Ohne klare Vereinbarung ist die Nutzung oft enger, als Vereine annehmen.

Wenn der Fotograf ein Vereinsmitglied ist, wird es in der Praxis häufig besonders unklar. Viele Vereine 
verlassen sich hier auf ein stillschweigendes Einverständnis. Das kann funktionieren, solange alle zufrieden 
sind. Rechtlich ist das aber oft eine unsichere Dauerlösung.

Denn auch bei Vereinsmitgliedern gilt regelmäßig:

•	 Die Mitgliedschaft allein überträgt nicht automatisch alle Bildrechte auf den Verein
•	 Auch ehrenamtliche Mitarbeit bedeutet nicht automatisch uneingeschränkte Freigabe
•	 Spätere Konflikte entstehen oft erst dann, wenn ein Mitglied austritt oder über die Nutzung unzufrieden 

ist

Gerade deshalb ist es sinnvoll, auch bei vereinsinternen Fotografen klar und schriftlich zu regeln, was der 
Verein mit den Bildern tun darf.

Besonders wichtig ist außerdem:
Dateibesitz ist nicht dasselbe wie Nutzungsrecht.

Das bedeutet:
•	 Nur weil der Verein die Dateien gespeichert hat, darf er sie nicht automatisch frei verwenden
•	 Nur weil Bilder auf dem Vereinsserver liegen, ist ihre Veröffentlichung nicht automatisch erlaubt
•	 Nur weil der Fotograf die Bilder übergeben hat, folgt daraus nicht zwingend jede gewünschte Nutzung

Zusätzlich zu den Rechten des Fotografen müssen Sie immer an die abgebildeten Personen denken. Selbst 
wenn der Verein die Fotos vom Fotografen aus urheberrechtlicher Sicht nutzen darf, stellt sich noch eine 
weitere Frage:
•	 Dürfen die erkennbar abgebildeten Personen veröffentlicht werden?

Gerade bei Konzertfotos, Nahaufnahmen, Kinder- und Jugendgruppen oder Social-Media-Posts ist diese 
Ebene besonders wichtig.

Für die Praxis sollten Sie daher immer beides prüfen:

•	 Rechte am Foto
•	 Rechte der Personen auf dem Foto

Besonders konfliktanfällig sind in der Praxis diese Situationen:
•	 der Vereinsfotograf tritt aus und widerspricht später der Nutzung
•	 der externe Fotograf erlaubt nur Website, nicht aber Social Media
•	 Bilder werden an Sponsoren, Presse oder Dritte weitergegeben, obwohl das nicht mitgeregelt war
•	 Fotos werden beschnitten, gefiltert oder mit Werbetexten versehen, ohne dass dies abgesprochen war
•	 das Foto wird Jahre später erneut für Werbung genutzt, obwohl ursprünglich nur über die 

Berichterstattung zum Konzert gesprochen wurde



Urheberrecht im Musikverein – BVBW – 88

Für Ihren Verein ist deshalb die sichere Linie:

•	 nicht davon ausgehen, dass Veranstaltungsfotos automatisch „dem Verein gehören“
•	 mit vereinsinternen und externen Fotografen klare Nutzungsabsprachen treffen
•	 Website, Social Media, Presse, Print, Archiv und spätere Wiederverwendung ausdrücklich regeln
•	 zusätzlich immer die Rechte der abgebildeten Personen mitdenken

Kurz gesagt:
Über Konzertfotos darf rechtlich regelmäßig nicht einfach der Verein frei verfügen, nur weil die Bilder bei 
einer Vereinsveranstaltung entstanden sind. Maßgeblich ist in erster Linie der Fotograf und die Frage, 
welche Nutzungsrechte dem Verein eingeräumt wurden. Zusätzlich muss der Verein prüfen, ob die 
Veröffentlichung wegen der abgebildeten Personen überhaupt zulässig ist.
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Was sollten Sie vertraglich klären, wenn ein Mitglied 
regelmäßig Fotos macht und der Verein diese auf allen 
Kanälen nutzt?

Wenn ein Mitglied regelmäßig Fotos macht und der Verein diese auf allen Kanälen nutzt, sollte das nicht auf 
bloßem Vertrauen beruhen.
Gerade bei langjähriger Zusammenarbeit entsteht schnell der Eindruck, die Nutzung sei „ohnehin klar“. 
Genau das ist rechtlich oft zu ungenau. Für Ihren Verein empfiehlt sich deshalb eine klare schriftliche 
Vereinbarung.

Der wichtigste Punkt ist:

Das Mitglied bleibt regelmäßig jedenfalls eigener Rechteinhaber am Bild; bei schöpferischen Fotos als 
Urheber, bei einfachen Fotos mindestens als Lichtbildner. Es ist also rechtlich nicht automatisch bloßer Helfer 
ohne eigene Rechte. Der Verein sollte deshalb ausdrücklich regeln, welche Nutzungen erlaubt sind und wie 
weit diese reichen.

Vertraglich sollten Sie insbesondere Folgendes klären:

1.	 Welche Fotos sind erfasst? 
Nur bestimmte Veranstaltungen, alle Konzertfotos, auch Proben, Porträts, Gruppenbilder und 
Sonderaktionen? 

2.	 Welche Nutzungsrechte erhält der Verein? 
Der Vertrag sollte die einzelnen Nutzungsarten möglichst konkret bezeichnen. Fehlt es daran, bestimmt 
im Zweifel der Vertragszweck den Umfang der eingeräumten Rechte – und der ist oft enger, als Vereine 
annehmen. 

3.	 Für welche Kanäle gilt die Freigabe? 
Besonders wichtig ist die ausdrückliche Nennung von

•	 Website
•	 Social Media
•	 Printmaterial
•	 Plakate und Flyer
•	 Pressearbeit
•	 Newsletter
•	 interne Vereinskommunikation
•	 Archiv und Rückblicke
•	 gegebenenfalls Sponsoren- oder Partnerkommunikation 

4.	 Darf der Verein die Fotos bearbeiten? 
Etwa zuschneiden, farblich anpassen, mit Text, Logo oder Grafiken versehen oder in Collagen und Reels 
einbauen? 

5.	 Darf der Verein die Bilder auch später erneut verwenden? 
Das ist besonders wichtig für Rückblicke, Jubiläen, Chroniken, Archivseiten oder wiederkehrende 
Werbung.
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6.	 Gilt die Freigabe zeitlich befristet oder dauerhaft? 
Hier sollte der Verein vermeiden, dass die Nutzung von Jahr zu Jahr in der Schwebe bleibt. 

7.	 Was gilt, wenn das Mitglied aus dem Verein austritt? 
Genau hier entstehen in der Praxis oft Konflikte. Es sollte ausdrücklich geregelt sein, ob der Verein 
bereits veröffentlichte Bilder weiter online halten und vorhandene Fotos auch künftig noch nutzen darf. 

8.	 Ist die Nutzung unentgeltlich oder gegen Vergütung erlaubt? 
Auch bei ehrenamtlicher Mitarbeit sollte das sauber benannt werden, damit später kein Streit über 
stillschweigend erwartete Honorare entsteht. 

9.	 Besteht eine Pflicht zur Namensnennung? 
Wenn ja, sollte geregelt werden, in welcher Form diese erfolgt und wo aus praktischen Gründen darauf 
verzichtet werden darf, etwa bei Stories, Bannern oder kleinen Grafikformaten. 

10.	 Darf der Verein die Fotos an Dritte weitergeben? 
Zum Beispiel an Presse, Verband, Kommune, Veranstalter, Dachverband, Kooperationspartner oder 
Sponsoren? 

11.	 Darf das Mitglied die Fotos selbst weiterverwenden? 
Auch diese Frage sollte sauber geklärt werden, etwa für eigenes Portfolio, private Social-Media-Kanäle 
oder Drittvermarktung.

Zusätzlich sollte der Vertrag organisatorische Punkte regeln, die in der Praxis oft genauso wichtig sind wie 
das Urheberrecht selbst.

Sinnvoll sind insbesondere Regelungen zu:

•	 Dateiübergabe und Format 
Welche Dateien erhält der Verein und in welcher Qualität?

•	 Auswahl und Freigabeprozess 
Wer entscheidet, welche Fotos veröffentlicht werden?

•	 Aufbewahrung und Archivierung 
Darf der Verein alle Bilder dauerhaft speichern?

•	 Umgang mit Rohdateien 
Müssen auch unbearbeitete Dateien herausgegeben werden oder nur eine Auswahl fertiger Bilder?

•	 Löschung oder Rückruf einzelner Bilder 
Wie wird verfahren, wenn bestimmte Bilder später problematisch werden?

Ganz wichtig ist außerdem eine zweite Ebene, die oft vergessen wird:
Die Rechte des Fotografen ersetzen nicht die Prüfung der Rechte der abgebildeten Personen.

Das bedeutet:

•	 Auch mit einer guten Vereinbarung mit dem Fotografen ist nicht automatisch jede Veröffentlichung 
zulässig

•	 Besonders bei Nahaufnahmen, Kindern, Solisten oder sensiblen Situationen braucht der Verein 
zusätzliche Sorgfalt
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•	 Der Vertrag mit dem Fotografen sollte deshalb auch regeln, wer sich um Einwilligungen oder interne 
Freigabeprozesse kümmert

Für Ihren Verein ist es oft besonders sinnvoll, die Nutzung möglichst breit, aber präzise zu formulieren. Denn 
die Formulierung „Der Verein darf die Fotos verwenden“ ist meist zu unbestimmt, wenn die Bilder tatsächlich 
auf allen Kanälen eingesetzt werden sollen.

Praktisch sollte die Vereinbarung deshalb vor allem sicherstellen:

•	 umfassende Nutzung für alle üblichen Vereinsmedien
•	 Bearbeitungsrecht für praxisübliche Anpassungen
•	 Archiv- und Wiederverwendungsrecht
•	 Fortgeltung nach Austritt des Mitglieds
•	 klare Regelung zu Namensnennung, Vergütung und Weitergabe

Kurz gesagt:
Wenn ein Mitglied regelmäßig fotografiert und der Verein die Bilder auf allen Kanälen nutzen möchte, 
braucht der Verein eine ausdrückliche, möglichst schriftliche Rechtevereinbarung. Entscheidend ist, dass 
nicht nur allgemein von „Fotorechten“ die Rede ist, sondern dass Kanäle, Bearbeitungen, Weitergabe, 
Archivierung, Dauer der Nutzung und die Situation nach einem Vereinsaustritt sauber geregelt werden. 
Genau dadurch vermeiden Sie die typischen Streitpunkte, die sonst oft erst Jahre später entstehen.
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Dürfen Sie fremde Pressefotos oder Bilder anderer Vereine 
teilen, wenn Sie die Quelle nennen?

In der Regel nicht allein deshalb, weil Sie die Quelle nennen.
Die bloße Quellen- oder Urheberangabe ersetzt regelmäßig keine Erlaubnis. Die Nennung des Fotografen 
kann geschuldet sein, soweit sie nicht wirksam abbedungen wurde; sie ersetzt aber nie die erforderliche 
Einräumung von Nutzungsrechten. Genau das ist im Vereinsalltag eine der häufigsten Fehlannahmen.

Für Ihre Praxis sollten Sie sauber unterscheiden zwischen:

•	 bloßem Verlinken
•	 plattforminternem Teilen mit offizieller Share-Funktion
•	 eigenem Reposting durch Upload, Screenshot oder Kopie
Diese Fälle sind rechtlich nicht dasselbe.

Nicht ausreichend ist regelmäßig:

•	 „Foto: Zeitung XY“
•	 „Quelle: anderer Verein“
•	 „Bildrechte beim Fotografen“
•	 „Wir haben den Urheber genannt“
•	 „Wir machen ja nur Werbung für die andere Seite“

Solche Angaben mögen fair wirken, schaffen aber für sich genommen meist kein Nutzungsrecht.
Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen echtem Teilen und eigener Neuveröffentlichung.

Rechtlich günstiger als ein eigener Reupload ist regelmäßig ein bloßer Link auf einen rechtmäßig 
veröffentlichten Beitrag oder das plattforminterne Teilen innerhalb der vorgesehenen Funktionen. Das 
gilt aber nicht grenzenlos: Verweisen Sie bewusst oder gewinnorientiert auf offensichtlich rechtswidrig 
veröffentlichte Inhalte, kann auch schon das Verlinken problematisch sein. Entscheidend bleibt, dass ein 
plattforminternes Teilen etwas anderes ist als das Herunterladen, Screenshotten, Kopieren oder eigene 
Neuhochladen fremder Bilder.

Aber auch dann sollte man nicht vorschnell davon ausgehen, dass jede Konstellation unproblematisch ist.

Deutlich sensibler ist regelmäßig:

•	 ein Pressefoto herunterladen und selbst neu hochladen
•	 einen Facebook- oder Instagram-Beitrag als Screenshot posten
•	 ein Bild aus einem Presseartikel herauskopieren
•	 ein Foto eines anderen Vereins in den eigenen Flyer, Post oder Trailer einbauen
•	 ein fremdes Bild mit eigenem Logo, Text oder Werbebotschaft versehen

Dann nutzen Sie das Bild nicht bloß als Hinweis, sondern regelmäßig als eigenes Veröffentlichungsmaterial.

Gerade bei Pressefotos ist besondere Vorsicht geboten. Solche Bilder sind häufig nur für klar umrissene 
redaktionelle oder vertraglich definierte Nutzungen freigegeben. Für ein eigenes Reposting oder für 
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Vereinswerbung sollte der Verein deshalb nicht ohne gesonderte Freigabe von einer Nachnutzbarkeit 
ausgehen.

Deshalb ist die Annahme „Wenn wir die Zeitung nennen, wird es schon genügen“ rechtlich meist falsch.

Bei Bildern anderer Vereine gilt im Grundsatz nichts anderes. Auch dort sollten Sie nicht automatisch 
davon ausgehen, dass eine Vereinsfreundschaft oder öffentliche Sichtbarkeit in Social Media eine freie 
Nachnutzung erlaubt.

Typische Fehlannahmen sind vor allem:

•	 „Das Bild war öffentlich online.“
•	 „Wir nennen doch den Verein.“
•	 „Es ist nur ein Share für unsere Community.“
•	 „Wir verdienen damit nichts.“
•	 „Es dient nur der Ankündigung einer gemeinsamen Veranstaltung.“
Auch solche Motive ersetzen regelmäßig keine klare Freigabe.

Zusätzlich sollten Sie immer bedenken:

Bei Fotos geht es nicht nur um den Fotografen, sondern oft auch um
•	 Rechte der abgebildeten Personen
•	 den konkreten Nutzungskontext
•	 die Frage, ob das Bild plötzlich in Werbung oder Vereinskommunikation erscheint

Gerade wenn ein fremdes Bild in einem eigenen Werbepost auftaucht, kann die Lage deutlich sensibler sein 
als bei der ursprünglichen Veröffentlichung.

Für Ihren Verein ist deshalb die sichere Linie:

•	 Quellenangabe niemals mit Erlaubnis verwechseln
•	 Links und offizielle Share-Funktionen rechtlich anders behandeln als eigene Uploads
•	 fremde Pressefotos und Vereinsbilder nicht einfach herunterladen und neu posten
•	 bei echter Nachnutzung vorher eine klare Freigabe einholen

Kurz gesagt:
Nein, fremde Pressefotos oder Bilder anderer Vereine dürfen regelmäßig nicht schon deshalb geteilt oder 
neu veröffentlicht werden, weil Sie die Quelle nennen. Die Namensnennung kann wichtig sein, ersetzt aber 
meist nicht das erforderliche Nutzungsrecht. Besonders riskant ist es, fremde Bilder selbst neu hochzuladen, 
als Screenshot zu posten oder für eigene Werbung zu verwenden.
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Was ist bei Gruppenfotos, Publikumsszenen und 
Bühnenbildern zu beachten, wenn diese in Social Media 
erscheinen?

Bei Gruppenfotos, Publikumsszenen und Bühnenbildern in Social Media geht es nicht nur um ein schönes 
Bild, sondern regelmäßig um mehrere Rechteebenen gleichzeitig. Für Ihren Verein ist besonders wichtig, 
dass Sie nicht nur an das Foto selbst, sondern auch an die abgebildeten Personen und an sichtbare Inhalte 
im Hintergrund denken.

Sie sollten dabei vor allem drei Fragen trennen:

•	 Darf das Bild als Foto genutzt werden?
•	 Dürfen die erkennbaren Personen gezeigt werden?
•	 Sind auf dem Bild weitere geschützte Inhalte sichtbar?

Für Gruppenfotos gibt es keine generelle Freistellung. Ausgangspunkt ist vielmehr, dass erkennbare 
Personen grundsätzlich nicht ohne Einwilligung veröffentlicht werden sollten, sofern keine gesetzliche 
Ausnahme greift. Bei Veranstaltungs- und Publikumsszenen kommt vor allem die Ausnahme für Bilder 
von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen in Betracht. Sie greift typischerweise eher bei 
Überblicksaufnahmen als bei herausgehobenen Einzelpersonen; außerdem entfällt sie, wenn berechtigte 
Interessen der Abgebildeten verletzt werden. Für werbliche Social-Media-Posts ist deshalb besonders 
sorgfältig zu prüfen, ob die Ausnahme wirklich trägt.
Je stärker einzelne Personen im Vordergrund stehen, desto sensibler wird die Veröffentlichung.

Besonders vorsichtig sollten Sie sein, wenn:

•	 einzelne Personen klar herausgehoben werden
•	 das Foto eher wie ein Porträt als wie eine allgemeine Gruppenszene wirkt
•	 die Aufnahme in einem werblichen Kontext genutzt wird
•	 Kinder oder Jugendliche erkennbar abgebildet sind
•	 jemand in einer unvorteilhaften oder überraschenden Situation zu sehen ist

Gerade bei Social Media ist wichtig:

Was auf einem Vereinsfest noch wie ein harmloses Gruppenfoto wirkt, kann online schnell eine deutlich 
größere Reichweite und damit ein anderes Gewicht bekommen.

Bei Publikumsszenen kommt es häufig darauf an, ob die Menschen als Teil der Veranstaltung erscheinen 
oder individuell im Mittelpunkt stehen.

Eher weniger problematisch wirken oft:
•	 weitere Totale mit allgemeiner Veranstaltungssituation
•	 Aufnahmen, bei denen das Publikum als Menge erscheint
•	 Szenen, in denen keine einzelne Person gezielt herausgestellt wird

Deutlich sensibler sind dagegen:
•	 Nahaufnahmen einzelner Zuschauer
•	 fokussierte Gesichter im Publikum
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•	 emotionale Reaktionen in Großaufnahme
•	 Kinder im Zuschauerbereich
•	 Personen, die erkennbar nicht mit einer Veröffentlichung rechnen mussten

Gerade bei Publikumsszenen gilt daher:
Je individueller und identifizierbarer die Darstellung, desto sorgfältiger sollte geprüft werden.
Bei Bühnenbildern wird oft übersehen, dass auch der Hintergrund rechtlich relevant sein kann. Das betrifft 
zum Beispiel:
•	 Bühnenbanner
•	 künstlerische Kulissen
•	 eingeblendete Grafiken oder Projektionen
•	 Logos und Marken im Hintergrund
•	 sichtbare Notenständer mit lesbaren Noten
•	 Leinwände mit Texten, Fotos oder fremden Bildern
•	 dekorative Kunstwerke auf der Bühne oder im Veranstaltungsraum

Ein Social-Media-Bild zeigt also häufig nicht nur Musiker, sondern zugleich eine ganze Reihe weiterer Inhalte, 
die rechtlich mitbedacht werden sollten.

Besonders problematisch kann es werden, wenn auf dem Bild zusätzlich sichtbar sind:
•	 Liedtexte
•	 Notenblätter
•	 fremde Fotos oder Grafiken
•	 markante Bühnenkunst oder Gestaltungselemente
•	 Sponsorenlogos in einem ungewollten Zusammenhang

Dann geht es nicht mehr nur um ein Konzertfoto, sondern um eine Kombination verschiedener möglicher 
Schutzrechte.

Für Ihren Verein ist außerdem wichtig, den Nutzungskontext mitzudenken. Ein Bild kann rechtlich anders 
wirken, je nachdem ob es
•	 nur der Nachberichterstattung dient
•	 zur Konzertwerbung verwendet wird
•	 als Reel oder Story verbreitet wird
•	 dauerhaft auf der Website bleibt
•	 für Mitgliederwerbung oder Sponsorenkommunikation eingesetzt wird
Gerade bei werblicher Nutzung sollte Ihr Verein besonders sorgfältig sein.

Besondere Vorsicht ist regelmäßig geboten bei:

•	 Kindern und Jugendlichen
•	 Nahaufnahmen einzelner Besucher
•	 erkennbar privaten oder sensiblen Momenten
•	 Bildern mit sichtbaren Noten, Texten oder Projektionen
•	 Posts, die nicht nur dokumentieren, sondern gezielt werben

Für die Praxis helfen oft diese Leitlinien:

•	 Weitwinkel und Veranstaltungseindruck sind meist unkritischer als Nahaufnahme und Porträtcharakter
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•	 Hintergrundinhalte immer mitprüfen, nicht nur die Personen
•	 Social Media strenger denken als das bloße Vereinsarchiv
•	 bei Kindern und klar identifizierbaren Einzelpersonen besonders zurückhaltend sein
•	 werbliche Nutzung vorsichtiger behandeln als reine Dokumentation

Kurz gesagt:
Bei Gruppenfotos, Publikumsszenen und Bühnenbildern in Social Media sollten Sie nicht nur das Foto 
als solches, sondern immer auch die Erkennbarkeit einzelner Personen, den Charakter der Aufnahme 
und sichtbare Inhalte im Hintergrund prüfen. Je näher das Bild an Porträt, Werbung oder eindeutig 
identifizierbarer Einzelperson liegt, desto sorgfältiger sollte Ihr Verein mit einer Veröffentlichung umgehen.



Urheberrecht im Musikverein – BVBW – 97

10. Stockfotos, Stockmusik, 
Creative-Commons und 
fremde Medieninhalte

> STOCK-INHALTE UND LIZENZBEDINGUNGEN

Welche Lizenzen sind erforderlich, wenn ein Verein 
Stockfotos oder Stockmusik verwendet (z. B. von 
Shutterstock, Getty Images, Epidemic Sound)?

Ein Verein braucht nicht „irgendeine Lizenz“, sondern genau die Lizenz, die zur geplanten Nutzung passt.
Gerade bei Stockfotos und Stockmusik liegt die Gefahr darin, dass Vereine zwar ein Abo oder einen 
Download haben, aber nicht genau prüfen, ob die konkrete Vereinsnutzung davon wirklich umfasst ist.

Der wichtigste Grundsatz lautet:
Nicht der Download entscheidet, sondern die Lizenzbedingungen.
Für Ihre Vereinsarbeit sollten Sie deshalb immer zuerst unterscheiden zwischen:
•	 Stockfotos
•	 Stockmusik
•	 redaktionellen und werblichen Nutzungen
•	 einfacher Nutzung und erweiterter Mehrfachnutzung

Bei Stockfotos ist regelmäßig zu prüfen:
•	 Darf das Bild für Vereinswerbung verwendet werden? 

Also etwa auf Website, Flyern, Plakaten, Social Media oder Veranstaltungsankündigungen
•	 Ist die Nutzung nur redaktionell oder auch kommerziell beziehungsweise werblich erlaubt? 

Auch ein gemeinnütziger Verein kann in der Außendarstellung rechtlich wie ein werbender Nutzer 
auftreten

•	 Reicht eine Standardlizenz oder brauchen Sie eine erweiterte Lizenz? 
Das kann vor allem bei hoher Reichweite, größeren Druckauflagen, Merchandising oder besonders 
breiter Nutzung relevant werden

•	 Darf das Bild bearbeitet werden? 
Etwa Zuschneiden, Farbänderung, Einbau in Collagen, Kombination mit Text oder Vereinslogo

•	 Darf das Bild auf mehreren Kanälen gleichzeitig verwendet werden? 
Website, Instagram, Facebook, YouTube, Newsletter, Print und Pressemappe sollten nicht einfach 
stillschweigend mitgedacht werden

•	 Wer darf das Bild konkret nutzen? 
Der Verein selbst, der Vorstand, die Agentur, der Social-Media-Beauftragte oder nur der registrierte 
Lizenznehmer?
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Bei Stockmusik ist die Prüfung meist noch sensibler.
Hier reicht es gerade nicht, nur zu fragen, ob die Musik „verfügbar“ ist. Entscheidend ist vielmehr:
•	 Darf die Musik in Videos eingebunden werden? 

Für Trailer, Reels, Stories, Imagefilme oder Konzertankündigungen
•	 Darf sie auf Social Media eingesetzt werden? 

Nicht jede Lizenz deckt jede Plattform und jede Form der Veröffentlichung ab
•	 Darf die Musik für Werbung genutzt werden? 

Zum Beispiel für Konzertwerbung, Sponsorenvideos, Mitgliederwerbung oder Event-Trailer
•	 Darf die Musik in Livestreams verwendet werden?
•	 Darf die Musik dauerhaft online abrufbar bleiben?
•	 Gilt die Lizenz nur für bestimmte freigeschaltete Kanäle, Accounts, Websites oder Podcasts?
•	 Dürfen Inhalte, die während eines aktiven Abos veröffentlicht wurden, nach Vertragsende online 

bleiben, und dürfen nach Vertragsende noch neue Veröffentlichungen erfolgen?

Gerade bei Stockmusik sollte Ihr Verein prüfen, ob der Anbieter kanalbezogen arbeitet und ob nur vorab 
verknüpfte oder freigeschaltete Kanäle erfasst sind. Außerdem ist zwischen bereits veröffentlichten Inhalten 
und neuen Veröffentlichungen nach Vertragsende zu unterscheiden. Beides ist häufig ausdrücklich geregelt 
und darf nicht pauschal unterstellt werden.

Für Ihren Verein ist außerdem entscheidend, wer Lizenznehmer ist.
Es sollte möglichst klar sein, dass die Lizenz für den Verein selbst gilt und nicht nur für eine Privatperson im 
Verein.

Problematisch kann es werden, wenn:

•	 ein Vorstandsmitglied die Inhalte über einen privaten Account herunterlädt
•	 ein Mitglied mit eigenem Abo Material für den Verein beschafft
•	 nach einem Austritt unklar ist, ob der Verein die Inhalte weiter nutzen darf
•	 mehrere Personen im Verein auf dieselben Dateien zugreifen, obwohl die Lizenz den zulässigen 

Nutzerkreis, die gemeinsame Speicherung oder die Weitergabe der Rohdatei nur eingeschränkt erlaubt

Bei Anbietern wie Shutterstock, Getty Images oder Epidemic Sound ist nicht nur das Lizenzmodell 
entscheidend. Ebenso wichtig ist, wer im Vertrag als Lizenznehmer benannt ist und für welche Nutzer, 
Kanäle, Accounts oder Websites die Lizenz gilt. Gerade bei Vereinsnutzung muss deshalb klar sein, ob die 
Rechte dem Verein selbst, nur einer Privatperson, nur einem einzelnen Nutzerkonto oder nur bestimmten 
freigeschalteten Kanälen zustehen. Typische Unterschiede können betreffen:
•	 Standardlizenz oder erweiterte Lizenz
•	 redaktionelle Nutzung oder werbliche Nutzung
•	 Einzelnutzerlizenz oder Team-/Unternehmenslizenz
•	 Plattformnutzung, Werbeanzeigen und Boosting
•	 Online, Print, Video, Livestream oder Podcast
•	 zeitlich unbefristete oder laufzeitabhängige Nutzung

Zusätzlich sollten Sie bei Stockfotos immer auch an die abgebildeten Inhalte denken. Zu prüfen ist zum 
Beispiel:
•	 ob Personen abgebildet sind
•	 ob das Bild nur redaktionell genutzt werden darf
•	 ob Marken, Kunstwerke oder geschützte Orte sichtbar sind
•	 ob das Bild für den geplanten Vereinskontext überhaupt freigegeben ist
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Ein Stockfoto ist also nicht schon deshalb für alles geeignet, weil es auf einer bekannten Plattform 
angeboten wird.

Für die Praxis ist deshalb diese Checkliste besonders sinnvoll:

•	 Ist der Verein selbst Lizenznehmer?
•	 Sind Social Media, Website, Flyer und Video ausdrücklich mitgedacht?
•	 Ist werbliche Nutzung erlaubt?
•	 Sind Bearbeitungen zulässig?
•	 Dürfen mehrere Vereinsmitarbeiter mit dem Material arbeiten?
•	 Bleibt die Nutzung auch nach Ende eines Abos zulässig?
•	 Ist die Lizenz für genau den geplanten Kanal und Zweck ausreichend?

Kurz gesagt:
Wenn ein Verein Stockfotos oder Stockmusik nutzt, braucht er die zum konkreten Einsatz passende Lizenz, 
nicht bloß einen Download oder ein Abo. Bei Stockfotos geht es vor allem um Reichweite, Werbezweck, 
Bearbeitung und Nutzerkreis. Bei Stockmusik kommt zusätzlich besonders stark hinzu, ob Video, Social 
Media, Werbung, Livestream und dauerhafte Online-Nutzung von der Lizenz wirklich gedeckt sind. Genau 
deshalb sollte Ihr Verein nie allein auf den Plattformnamen vertrauen, sondern immer die konkrete Lizenzart 
prüfen.
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Dürfen diese Materialien auch in Social-Media-Posts und 
auf der Website verwendet werden?

Ja, aber nur, wenn die konkrete Lizenz genau diese Nutzungen abdeckt.
Weder bei Stockfotos noch bei Stockmusik gilt automatisch:
„Heruntergeladen“ bedeutet zugleich „frei für Website und Social Media nutzbar“.

Für Ihren Verein ist der entscheidende Punkt:

•	 Social-Media-Posts
•	 die Vereinswebsite
•	 Reels, Stories und Trailer
•	 Werbung und Veranstaltungsankündigungen
sind rechtlich oft verschiedene Nutzungskontexte, die von der Lizenz ausdrücklich oder zumindest erkennbar 
umfasst sein sollten.

Bei vielen Standardlizenzen für Stockfotos kann eine Nutzung auf Website und Social Media erlaubt 
sein; ob das für Ihr konkretes Bild gilt, hängt aber vom jeweiligen Lizenzmodell und den konkreten 
Nutzungsbeschränkungen ab. Besonders prüfen sollten Sie:
•	 Ist die Nutzung nur redaktionell oder auch werblich erlaubt?
•	 Darf das Bild in Posts, Bannern, Veranstaltungsankündigungen und Flyern erscheinen?
•	 Ist Bearbeitung zulässig, etwa Zuschnitt, Textoverlay, Vereinslogo oder grafische Gestaltung?
•	 Darf das Bild plattformübergreifend eingesetzt werden, also auf Instagram, Facebook, Website und 

Newsletter zugleich?
•	 Gibt es Beschränkungen bei Auflage, Reichweite oder Art der Nutzung?

Gerade bei Vereinswerbung ist die Annahme „Wir sind doch nur ein Verein, also ist das nicht kommerziell“ oft 
zu einfach. Auch Vereine können in der Außendarstellung rechtlich wie werbend auftreten.

Bei Stockmusik ist die Lage regelmäßig noch sensibler.
Hier sollten Sie gerade nicht automatisch davon ausgehen, dass Website und Social Media immer mit 
umfasst sind.

Besonders wichtig ist zu klären:

•	 Darf die Musik in Videos verwendet werden?
•	 Darf sie in Reels, Stories oder Trailern eingesetzt werden?
•	 Darf sie auf Social Media veröffentlicht werden?
•	 Darf sie auf der eigenen Website eingebunden oder zum Abruf bereitgestellt werden?
•	 Sind Livestreams, Mitschnitte oder spätere Highlight-Clips mit umfasst?
•	 Bleibt die Nutzung auch nach Ende eines Abos zulässig?

Gerade bei Musik ist ein häufiger Fehler, dass eine Lizenz zwar die Nutzung innerhalb eines bestimmten 
Rahmens erlaubt, aber nicht jede Form der späteren Weiterverwendung.

Besonders riskant ist es, wenn der Verein Material zwar rechtmäßig heruntergeladen hat, es dann aber 
verwendet für:
•	 bezahlte Social-Media-Werbung
•	 gesponserte Beiträge
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•	 Imagefilme
•	 Website-Trailer
•	 mehrfache Wiederverwendung in verschiedenen Kampagnen

Dann reicht eine einfache Standardnutzung unter Umständen gerade nicht aus.

Für Ihren Verein gilt deshalb als sichere Linie:

•	 Website und Social Media nicht automatisch als mitgemeint behandeln
•	 bei Fotos prüfen, ob Online- und Werbenutzung wirklich erlaubt ist
•	 bei Musik zusätzlich prüfen, ob Video-, Plattform- und Dauerverwendung gedeckt sind
•	 auch Reels, Stories und Highlight-Clips als eigene relevante Nutzungsformen mitdenken

Kurz gesagt:
Ja, Stockfotos und Stockmusik können grundsätzlich auch in Social-Media-Posts und auf der Website 
verwendet werden. Das gilt aber nur insoweit, wie die jeweilige Lizenz genau diese Nutzung erlaubt. 
Entscheidend ist also nicht der Download, sondern ob Social Media, Website, Werbung, Video und 
gegebenenfalls dauerhafte Online-Verfügbarkeit von der Lizenz tatsächlich umfasst sind.
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Gibt es Unterschiede zwischen „Editorial Use“ und 
„Commercial Use“?

Ja, der Unterschied ist sehr wichtig.
Gerade bei Stockfotos, Stockvideos und teils auch bei anderen Medieninhalten ist die Unterscheidung 
zwischen „Editorial Use“ und „Commercial Use“ oft entscheidend dafür, ob Ihr Verein ein Bild überhaupt 
verwenden darf.

Als grobe Orientierung wird häufig unterschieden zwischen:

•	 Editorial Use = Nutzung zu berichtenden, dokumentierenden oder informierenden Zwecken
•	 Commercial Use = Nutzung zu werbenden, imagebildenden oder absatzfördernden Zwecken

Maßgeblich sind aber immer die konkreten Lizenzbedingungen des jeweiligen Anbieters. Die Begriffe 
‚editorial‘ und ‚commercial‘ sind keine starr einheitlichen gesetzlichen Kategorien, sondern werden im 
jeweiligen Lizenzmodell näher bestimmt. 

Editorial Use liegt nur dann nahe, wenn der Anbieter das Material gerade für berichtende oder 
dokumentierende Zwecke freigibt und die konkrete Nutzung tatsächlich nicht werblich, promotiv 
oder imagebildend eingesetzt wird. Maßgeblich ist also nicht bloß ein sachlicher Tonfall, sondern die 
Funktion des Beitrags und die konkrete Lizenzlage. Typische redaktionelle Konstellationen können etwa 
Presseberichterstattung, dokumentierende Rückblicke oder neutrale Ereignisdarstellungen sein. Zusätzlich 
ist zu beachten, dass Editorial-Material bei vielen Anbietern nicht für Werbung verwendet werden darf, teils 
nur technisch beschnitten werden darf und je nach Anbieter auch eine Creditangabe erfordern kann.

Commercial Use liegt deutlich näher, wenn ein Inhalt den Verein, eine Veranstaltung oder ein Angebot 
fördern soll. Typische Beispiele sind:
•	 Konzertankündigungen
•	 Werbung für Ticketverkauf
•	 Mitgliederwerbung
•	 Sponsorendarstellung
•	 Imagepflege des Vereins
•	 Posts, die Reichweite, Aufmerksamkeit oder Teilnahme fördern sollen

Gerade in Social Media ist die Grenze schnell überschritten. Ein Beitrag kann äußerlich harmlos wirken, aber 
funktional dennoch werblich sein.

Für Ihren Verein ist deshalb besonders wichtig:

Viele typische Vereinsbeiträge können nach den Lizenzbedingungen vieler Anbieter eher als ‚commercial‘ 
denn als ‚editorial‘ eingeordnet werden, auch wenn der Verein nicht gewinnorientiert arbeitet.
Das wird oft unterschätzt.

Typische Fehlannahmen sind:

•	 „Wir verdienen damit kein Geld, also ist es nicht commercial.“
•	 „Wir sind gemeinnützig, also gelten Werberegeln für uns nicht.“
•	 „Es ist nur ein Veranstaltungshinweis.“
•	 „Wir posten nur für unsere Mitglieder.“



Urheberrecht im Musikverein – BVBW – 103

So einfach ist die Abgrenzung regelmäßig nicht. Entscheidend ist meist nicht nur, ob Geld verdient wird, 
sondern wozu der Inhalt eingesetzt wird.

Ein Konzertplakat oder Social-Media-Post kann deshalb durchaus als commercial einzuordnen sein, wenn er:
•	 Besucher anziehen soll
•	 für ein Event wirbt
•	 den Verein positiv inszeniert
•	 Sponsoren oder Kooperationen sichtbar einbindet
•	 Teil der Außendarstellung ist

Praktisch besonders wichtig ist der Unterschied deshalb bei Stockmaterialien.
Ein Bild mit nur redaktioneller Freigabe sollten Sie regelmäßig nicht ohne Weiteres verwenden für:
•	 Flyer
•	 Plakate
•	 Konzertwerbung
•	 Website-Banner
•	 Reels oder Stories zur Veranstaltungsbewerbung
•	 Imageposts des Vereins

Dagegen kann ein Bild mit commercial use häufig weitergehend nutzbar sein, natürlich immer nur im 
Rahmen der konkreten Lizenzbedingungen.

Für Ihre Vereinsarbeit hilft deshalb diese Faustregel:

Editorial Use ist eher
•	 Bericht
•	 Dokumentation
•	 Einordnung
•	 Information

Commercial Use ist eher
•	 Werbung
•	 Ankündigung
•	 Imagepflege
•	 Aufmerksamkeitsgewinnung
•	 Mitglieder- oder Besucheransprache

Kurz gesagt:
Ja, zwischen „Editorial Use“ und „Commercial Use“ bestehen erhebliche Unterschiede. Editorial Use erlaubt 
typischerweise eher berichtende oder dokumentierende Nutzungen, während Commercial Use auf werbliche 
und imagebezogene Einsätze zielt. Für Vereine ist besonders wichtig, dass viele typische Website- und 
Social-Media-Beiträge nicht automatisch redaktionell, sondern durchaus werblich sein können.
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Welche typischen Einschränkungen können in 
Stocklizenzen stecken, die Vereine in der Praxis übersehen 
(z. B. Plattformen, bezahlte Ads, Laufzeit, geografische 
Reichweite)?

In Stocklizenzen stecken oft mehr Fallstricke, als Vereine vermuten. Der typische Fehler ist nicht der fehlende 
Download, sondern die Annahme: „Wir haben das Material rechtmäßig erworben, also dürfen wir es jetzt 
überall verwenden.“ Genau das ist häufig falsch.

Besonders oft übersehen Vereine diese Einschränkungen:

1.	 Plattformbeschränkungen 
Die Lizenz erlaubt die Nutzung möglicherweise auf der Website, aber nicht automatisch auch auf 
Instagram, Facebook, YouTube, TikTok oder in Newslettern. 

2.	 Unterschied zwischen organischem Post und bezahlter Werbung 
Ein normaler Social-Media-Post kann erlaubt sein, während derselbe Inhalt als bezahlte Anzeige, Boost, 
Sponsoring-Post oder Werbekampagne eine weitergehende Lizenz erfordert. 

3.	 Video- und Musiknutzung nicht automatisch mitgedacht 
Bei Stockmusik oder bewegten Inhalten muss oft gesondert geprüft werden, ob Reels, Stories, Trailer, 
Imagefilme oder Livestreams mit umfasst sind. 

4.	 Laufzeit der Lizenz 
Manche Lizenzen wirken praktisch dauerhaft, andere knüpfen die Nutzung an ein aktives Abo oder an 
einen bestimmten Nutzungszeitraum. Vereine übersehen oft die Frage, ob bereits veröffentlichte Inhalte 
nach Aboende online bleiben dürfen. 

5.	 Geografische Reichweite 
Nicht jede Lizenz gilt automatisch weltweit. Problematisch wird das besonders bei öffentlich abrufbaren 
Websites, Social-Media-Posts mit internationaler Sichtbarkeit oder Inhalten für Reisen, Festivals oder 
Austauschprojekte. 

6.	 Nutzerkreis oder Sitzplatzmodell 
Oft darf nicht „der Verein insgesamt“ frei mit dem Material arbeiten, sondern nur der registrierte 
Nutzer oder ein begrenztes Team. Das wird besonders relevant, wenn Vorstand, Social-Media-Team, 
Jugendleitung und externe Helfer alle Zugriff haben. 

7.	 Weitergabe an Dritte nur im zulässigen Rahmen 
Viele Lizenzen erlauben nicht, dass Rohdateien frei an andere Vereine, Dachverbände, Sponsoren oder 
Kooperationspartner weitergegeben werden. Zulässig sein kann aber je nach Lizenz die Einbindung von 
Druckereien, Agenturen oder sonstigen Dienstleistern, soweit diese das Material nur für Produktion, 
Bearbeitung oder Verbreitung des konkreten Endprojekts verwenden und keine eigenen Nutzungsrechte 
erhalten. 

8.	 Keine Unterlizenzierung 
Ein Verein darf lizenziertes Material oft nicht einfach an Ortsvereine, Untergliederungen, Projektgruppen 
oder Kooperationspartner „mitübertragen“. 
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9.	 Beschränkung auf ein bestimmtes Projekt 
Manche Lizenzen decken nur einen konkreten Film, eine Kampagne oder ein einzelnes Layout ab. 
Vereine verwenden das Material dann irrtümlich in der nächsten Spielzeit, im Jahresheft und zusätzlich 
im Jubiläumsvideo. 

10.	 Auflagen- oder Reichweitenbegrenzungen 
Bei Printprodukten, Downloads oder besonders stark verbreiteten Kampagnen kann eine Standardlizenz 
an Grenzen stoßen. 

11.	 Keine Nutzung für Logos, Marken oder dauerhafte Kennzeichen 
Viele Stocklizenzen untersagen es, ein Bild oder eine Grafik als Vereinslogo, wiederkehrendes 
Kampagnensymbol oder markenähnliches Erkennungszeichen zu verwenden. 

12.	 Bearbeitungsbeschränkungen 
Nicht jede Lizenz erlaubt umfassende Änderungen. Problematisch können sein:

•	 starke Bildmanipulation
•	 Zuschnitt in sensiblen Kontexten
•	 Einbau in Collagen
•	 Kombination mit Slogans
•	 Nutzung in satirischem oder entstellendem Zusammenhang

13.	 Keine Merchandising-Nutzung 
Ein Bild, das für Website oder Flyer erlaubt ist, darf nicht automatisch auf T-Shirts, Tassen, Fanartikeln, 
Bannern oder Verkaufsmaterial erscheinen. 

14.	 Keine Templates oder Baukastennutzung 
Vereine übersehen manchmal, dass lizenziertes Material nicht einfach in Vorlagen, Downloadpakete 
oder frei weiterverwendbare Social-Media-Templates eingebaut werden darf. 

15.	 Unterschied zwischen redaktioneller und werblicher Nutzung 
Ein Bild kann für Bericht oder Dokumentation freigegeben sein, aber nicht für Konzertwerbung, 
Mitgliederwerbung oder Sponsorendarstellung. 

16.	 Plattformübergreifende Wiederverwertung 
Dass ein Bild oder Musikstück einmal für einen Instagram-Post verwendet wurde, bedeutet nicht 
automatisch, dass es auch für YouTube, Website, Flyer, Bühnenprojektion und Pressematerial eingesetzt 
werden darf. 

17.	 Monetarisierung und Sponsoring 
Sobald Inhalte mit Sponsoren, Partnern, bezahlter Reichweite oder Erlösmodellen verbunden werden, 
kann die ursprünglich passende Lizenz plötzlich zu eng sein. 

18.	 Archivierung und spätere Wiederverwendung 
Viele Vereine denken nur an die erste Veröffentlichung. Nicht immer ist aber auch geregelt, ob das 
Material noch Jahre später im Archiv, in Rückblicken, Jubiläumsheften oder auf Unterseiten der Website 
weiterverwendet werden darf.



Urheberrecht im Musikverein – BVBW – 106

Für Vereine besonders heikel sind außerdem diese praktischen Konstellationen:

•	 Ein Vorstandsmitglied lädt Material privat herunter und der ganze Verein nutzt es
•	 Der Verein verwendet Musik erst im Reel und später zusätzlich im Werbetrailer
•	 Ein Bild wird zunächst im Konzertflyer genutzt und später auch für Sponsorendank, Newsletter und 

Website-Banner
•	 Ein Abo läuft aus, aber alte Inhalte bleiben online
•	 Die Stadt, ein Verband oder ein Partnerverein übernimmt dasselbe Motiv weiter

Für die Praxis ist deshalb diese Prüffrage besonders hilfreich:

Nicht nur „Dürfen wir das verwenden?“, sondern genauer: „Wer darf was, wo, wie lange, auf welchem Kanal 
und in welchem Werbekontext verwenden?“

Kurz gesagt:
Vereine übersehen in Stocklizenzen besonders häufig Einschränkungen zu Plattformen, bezahlten Ads, 
Laufzeit, geografischer Reichweite, Nutzerkreis, Weitergabe, Bearbeitung, Werbezweck und späterer 
Wiederverwendung. Gerade weil dieselben Inhalte im Vereinsalltag schnell auf vielen Kanälen parallel 
eingesetzt werden, sollte Ihr Verein jede Lizenz konkret auf den tatsächlichen Nutzungsmix prüfen und nicht 
nur auf den ersten Downloadvorgang schauen.
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Was sollten Sie dokumentieren, damit Sie die Lizenz im 
Streitfall nachweisen können?

Im Streitfall gewinnt oft nicht derjenige, der „eigentlich recht hatte“, sondern derjenige, der die Lizenz 
sauber nachweisen kann.
Gerade bei Stockfotos, Stockmusik, Creative-Commons-Inhalten oder Plattformdownloads scheitert die 
Verteidigung häufig daran, dass der Verein den Erwerb, den Lizenzumfang oder den konkreten Zeitpunkt 
nicht mehr belegen kann.

Für Ihren Verein ist deshalb wichtig:
Nicht nur lizenzieren, sondern auch sauber dokumentieren.

Sie sollten insbesondere folgende Unterlagen sichern:

1.	 die Rechnung oder den Zahlungsbeleg 
Damit Sie nachweisen können, dass der Inhalt tatsächlich rechtmäßig bezogen wurde 

2.	 den Lizenztext in der damaligen Fassung 
Nicht nur die aktuelle Website des Anbieters, sondern möglichst genau die Bedingungen, die zum 
Zeitpunkt des Downloads galten 

3.	 einen Screenshot oder PDF-Ausdruck der Produktseite 
Wichtig sind dabei vor allem

•	 Name des Inhalts
•	 Asset-ID oder Dateinummer
•	 Anbieter
•	 Lizenzart
•	 Beschreibung des erlaubten Nutzungsumfangs 

4.	 das Download-Datum 
Gerade bei Abo-Modellen ist es wichtig, wann der Inhalt heruntergeladen und erstmals verwendet 
wurde 

5.	 die Zuordnung zum Lizenznehmer 
Also wer den Inhalt bezogen hat

•	 der Verein selbst
•	 ein Vorstandsmitglied
•	 eine Agentur
•	 ein Social-Media-Beauftragter 

Das sollte eindeutig nachvollziehbar sein 

6.	 Nachweise zum Account oder Abo 
Zum Beispiel, welches Benutzerkonto verwendet wurde und ob das Abo zum Zeitpunkt des Downloads 
aktiv war 

7.	 die konkrete geplante Nutzung 
Es sollte möglichst dokumentiert sein, wofür der Inhalt eingesetzt werden sollte und wofür er tatsächlich 
eingesetzt wurde, etwa
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•	 Website
•	 Flyer
•	 Instagram-Post
•	 Reel
•	 Werbeanzeige
•	 YouTube-Video

So lässt sich später besser prüfen und nachweisen, ob die reale Nutzung vom Lizenzumfang gedeckt war.

Besonders sinnvoll ist außerdem eine interne Nutzungsakte pro Inhalt oder Kampagne.  
Darin sollten Sie festhalten:
•	 welcher Inhalt verwendet wurde
•	 woher er stammt
•	 unter welcher Lizenz er genutzt wurde
•	 wer ihn heruntergeladen hat
•	 für welche Kanäle er freigegeben wurde
•	 ob Bearbeitungen vorgenommen wurden
•	 ob Dritte eingebunden waren, etwa Druckerei, Agentur oder Verband

Bei Musik sollten Sie zusätzlich dokumentieren:
•	 welcher Titel genau verwendet wurde
•	 welche Version oder Aufnahme genutzt wurde
•	 ob es sich um Stockmusik, eigene Musik oder fremde Originalaufnahmen handelt
•	 in welchem Video oder Clip die Musik verwendet wurde
•	 ob der Einsatz nur organisch oder auch in bezahlter Werbung erfolgte

Gerade bei Musik ist der Streitpunkt später oft nicht der Download, sondern der konkrete Nutzungskontext.

Bei Creative-Commons-Inhalten sollten Sie besonders sorgfältig sein. Dort empfiehlt sich zusätzlich die 
Dokumentation von:
•	 der genauen Lizenz einschließlich Versionsangabe, etwa CC BY 4.0 oder CC BY-NC-SA 4.0
•	 dem Namen des Rechtegebers beziehungsweise der konkret verlangten Namensnennung
•	 der Quelle des Werkes und des Lizenzhinweises
•	 der Frage, ob Bearbeitungen erlaubt sind
•	 der Frage, ob bearbeitete Fassungen unter derselben Lizenz weitergegeben werden müssen
•	 der Frage, ob die Nutzung nur nichtkommerziell erlaubt ist
•	 der Frage, ob das Material in einem Video, Reel oder sonst mit bewegten Bildern kombiniert werden soll
•	 der Fundstelle und dem Lizenzhinweis zum Zeitpunkt des Abrufs

Bei Creative Commons ist nicht nur wichtig, ob ein Werk frei auffindbar war. Entscheidend ist, welche 
konkrete Lizenzversion galt und welche Pflichten daran geknüpft waren. Ein Verein ist dabei nicht 
automatisch schon deshalb „nichtkommerziell“, weil er gemeinnützig ist; maßgeblich ist der konkrete 
Nutzungszweck. Außerdem ist bei CC-Material mit dem Zusatz ND besondere Vorsicht geboten: Bei Musik 
führt die Synchronisation mit einem Video regelmäßig zu bearbeitetem Material, das unter ND gerade nicht 
weitergegeben werden darf. Und selbst bei korrekt CC-lizenziertem Material können Persönlichkeitsrechte, 
Datenschutz, Markenrechte oder sonstige Rechte Dritter zusätzlich zu beachten sein.
Für die Beweisführung ist deshalb wichtig, die damalige Fundstelle und den damaligen Lizenzhinweis 
zu sichern. Wurde eine CC-Lizenz wirksam erteilt und werden ihre Bedingungen eingehalten, fällt das 
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Nutzungsrecht aber nicht allein deshalb weg, weil das Werk später gelöscht oder anders gekennzeichnet 
wird.Sehr wichtig ist außerdem die Langzeitsicherung.

In der Praxis reicht es nicht, nur auf den Anbieter zu verweisen.

Sinnvoll ist daher:
•	 Lizenzunterlagen lokal speichern
•	 Screenshots als PDF archivieren
•	 Dateinamen und Asset-IDs unverändert dokumentieren
•	 eine klare Ordnerstruktur im Verein anlegen
•	 Unterlagen nicht nur bei Einzelpersonen belassen

Gerade wenn ein Vorstandsmitglied ausscheidet oder ein Social-Media-Beauftragter wechselt, gehen sonst 
wichtige Nachweise verloren.

Typische Fehler in der Praxis sind:

•	 Der Verein weiß nur noch, dass „das Bild von einer bekannten Plattform war“
•	 die Rechnung ist vorhanden, aber der konkrete Lizenztext fehlt
•	 der Inhalt wurde über einen privaten Account eines Mitglieds geladen
•	 niemand kann mehr sagen, wann der Download erfolgt ist
•	 die Nutzung wurde später auf weitere Kanäle ausgeweitet, ohne das zu dokumentieren
•	 nach einem Aboende ist unklar, ob die Altnutzung weiter zulässig war

Für Ihren Verein ist deshalb diese Minimaldokumentation besonders empfehlenswert:

•	 Rechnung oder Zahlungsnachweis
•	 Lizenztext in der damaligen Fassung
•	 Screenshot der Produktseite
•	 Asset-ID oder Dateinummer
•	 Download-Datum
•	 Name des Lizenznehmers
•	 geplante und tatsächliche Nutzungskanäle
•	 interne Ablage an zentraler Stelle

Kurz gesagt:
Damit Ihr Verein die Lizenz im Streitfall nachweisen kann, sollten Sie nicht nur den Kauf, sondern auch 
Lizenzart, Lizenztext, Download-Zeitpunkt, Asset-Zuordnung, Lizenznehmer und konkrete Nutzung 
dokumentieren. Entscheidend ist, dass später nachvollziehbar und belegbar bleibt, welcher Inhalt unter 
welchen Bedingungen von wem für welchen Zweck verwendet wurde.
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11. Creative Commons und 
„kostenlos im Internet“

Dürfen Sie Inhalte nutzen, die als „Creative Commons“ 
gekennzeichnet sind, und welche Pflichten ergeben sich 
dabei typischerweise?

Ja, grundsätzlich können Sie Inhalte nutzen, die unter einer Creative-Commons-Lizenz stehen – allerdings 
nur, wenn die konkrete Lizenz Ihre geplante Nutzung erlaubt und derjenige, der den Inhalt unter CC 
freigegeben hat, dazu auch berechtigt war.
Aber nicht jede Creative-Commons-Freigabe erlaubt alles. Genau hier liegt die größte praktische Gefahr: 
Viele Vereine lesen nur das Wort „kostenlos“ oder „frei nutzbar“ und übersehen, dass Creative Commons 
kein einheitlicher Freifahrtschein, sondern ein Baukastensystem mit unterschiedlichen Bedingungen ist.

Für Ihren Verein ist der wichtigste Grundsatz:
Nicht „Creative Commons“ an sich entscheidet, sondern die konkrete CC-Lizenz.

Typischerweise sollten Sie zunächst prüfen:

•	 Welche konkrete CC-Lizenz liegt vor?
•	 Wer hat den Inhalt hochgeladen?
•	 Ist diese Person überhaupt berechtigt, den Inhalt unter CC freizugeben?
•	 Passt die Lizenz zu Ihrer geplanten Nutzung auf Website, Social Media, Flyern oder in Videos?

Denn ein weiterer häufiger Fehler ist:
Der Inhalt ist zwar mit CC gekennzeichnet, aber der Uploader war möglicherweise gar nicht berechtigt, ihn 
so freizugeben. Eine CC-Kennzeichnung ist deshalb keine Garantie dafür, dass die Rechtekette vollständig 
geklärt ist oder dass etwa bei Fotos auch alle Persönlichkeits- oder Freigabefragen geklärt wurden.

Typische Pflichten bei Creative Commons sind vor allem:

•	 angemessene Namensnennung des Urhebers beziehungsweise der benannten Attributionsparteien
•	 Nennung der konkreten Lizenz samt Versionsangabe
•	 Angabe oder Verlinkung der Lizenz beziehungsweise der Lizenzseite, soweit dies vernünftigerweise 

praktikabel ist
•	 Beibehaltung vorhandener Copyright-, Lizenz- und Haftungshinweise, soweit sie mitgeliefert wurden
•	 Hinweis darauf, ob Bearbeitungen vorgenommen wurden; frühere Bearbeitungshinweise sollten nicht 

entfernt werden
•	 bei älteren CC-Versionen zusätzlich gegebenenfalls Nennung des Werktitels, wenn ein solcher 

angegeben wurde
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•	 keine Darstellung, die eine Billigung, Unterstützung oder sonstige Verbindung mit dem Urheber 
nahelegt, wenn es dafür keine Erlaubnis gibt

Besonders wichtig sind die typischen Lizenzbestandteile:

•	 BY: Der Urheber muss genannt werden
•	 NC: Nur Nutzungen, die nicht primär auf einen geschäftlichen Vorteil oder eine geldwerte Vergütung 

gerichtet sind
•	 ND: Bearbeitete Fassungen dürfen grundsätzlich nicht öffentlich geteilt werden; nach CC 4.0 können 

Bearbeitungen zwar hergestellt werden, ihre Weitergabe als bearbeitete Fassung ist aber nicht erlaubt.
•	 SA: Bearbeitungen müssen unter denselben Bedingungen weitergegeben werden
Gerade diese Kürzel sollten Sie nicht übersehen, weil sie für die Vereinsarbeit sehr praktische Folgen haben.

Für Vereine besonders heikel ist vor allem der Baustein „NC“.
Denn viele Vereine gehen vorschnell davon aus, dass ihre Nutzung automatisch nichtkommerziell sei. Das 
ist zu pauschal. Ob eine Nutzung noch nichtkommerziell ist, hängt nicht allein davon ab, dass ein Verein 
gemeinnützig ist oder keinen Gewinn ausschüttet, sondern vom konkreten Zweck und Zusammenhang der 
Nutzung. Besondere Vorsicht ist deshalb bei Werbung, Sponsorenbezug, Fundraising, Mitgliedergewinnung 
sowie sonstiger image- oder veranstaltungsbezogener Außenkommunikation geboten.

Ebenso wichtig ist der Baustein „ND“.
Wenn eine Lizenz den ND-Baustein enthält, dürfen Sie den Inhalt grundsätzlich nur unverändert weitergeben. 
Ob bereits ein Zuschnitt, ein Textoverlay, eine Farbänderung oder eine sonstige gestalterische Änderung 
eine unzulässige Bearbeitung darstellt, hängt vom Einzelfall und vom anwendbaren Recht ab. Besonders 
sensibel sind Übersetzungen, Arrangements, inhaltliche Umarbeitungen und bei Musik die Synchronisation 
mit einem Video oder Reel; bei Musik gilt die Synchronisation mit Bewegtbild nach CC 4.0 stets als 
Bearbeitung. Bloße technische Formatänderungen oder die unveränderte Einbindung in eine Sammlung sind 
dagegen nicht automatisch eine Bearbeitung.

Bei „SA“ sollten Sie bedenken:
Wenn Sie einen SA-lizenzierten Inhalt bearbeiten und die bearbeitete Fassung öffentlich teilen, müssen Sie 
diese grundsätzlich wieder unter derselben Lizenz oder – soweit die jeweilige CC-Lizenz das zulässt – unter 
einer kompatiblen Lizenz veröffentlichen. Für rein interne Bearbeitungen ohne Weitergabe greift diese Pflicht 
nicht. Das passt nicht immer gut zu einer üblichen Vereinskommunikation.

Bei Musik, Fotos und Videos gilt zusätzlich besondere Vorsicht.
Creative Commons deckt nur das ab, was der Lizenzgeber überhaupt freigeben durfte. Deshalb sollten Sie 
immer mitdenken:
•	 Sind auf dem Foto Personen abgebildet?
•	 Sind Marken, Kunstwerke oder geschützte Hintergründe sichtbar?
•	 Ist bei Musik wirklich die gesamte Rechtekette geklärt?
•	 Ist der Upload des Inhalts überhaupt vertrauenswürdig?

Eine CC-Kennzeichnung beseitigt also nicht automatisch alle anderen rechtlichen Fragen.

Ein weiterer häufiger Irrtum ist die Annahme:
„Kostenlos im Internet“ bedeutet frei verwendbar. Das ist rechtlich regelmäßig falsch.
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Kostenlos abrufbar ist nicht dasselbe wie
•	 frei bearbeitbar
•	 frei für Werbung nutzbar
•	 frei für Social Media nutzbar
•	 frei für Website, Flyer und Videos zugleich nutzbar
•	 frei ohne Namensnennung

Für Ihren Verein ist deshalb diese Prüfungsreihenfolge sinnvoll:

•	 Ist die Quelle vertrauenswürdig?
•	 Welche konkrete CC-Lizenz gilt?
•	 Darf Ihr geplanter Nutzungszweck davon umfasst sein?
•	 Müssen Name, Lizenz und Bearbeitungshinweis angegeben werden?
•	 Gibt es zusätzliche Rechte Dritter, die weiter geprüft werden müssen?

Praktisch oft etwas einfacher ist die Lage bei CC0 oder tatsächlich gemeinfreien Inhalten. Aber auch dort 
entfallen nicht automatisch alle anderen rechtlichen Fragen. Gerade Persönlichkeitsrechte, Datenschutz, 
Markenrechte, Hausrechte oder sonstige Drittpositionen können weiterhin relevant sein. Deshalb sollte Ihr 
Verein auch hier die Quelle und den konkreten Nutzungskontext sorgfältig prüfen.

Kurz gesagt:
Ja, Creative-Commons-Inhalte dürfen grundsätzlich genutzt werden, aber nur im Rahmen der konkreten 
Lizenzbedingungen. Typische Pflichten sind vor allem Namensnennung, Nennung der genauen Lizenz, 
Hinweis auf Bearbeitungen und die Beachtung von Beschränkungen wie nichtkommerzielle Nutzung, 
Bearbeitungsverbot oder Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Der Ausdruck „kostenlos im Internet“ 
reicht dagegen rechtlich bei weitem nicht aus.



Urheberrecht im Musikverein – BVBW – 113

Welche Fehler passieren häufig bei der Annahme 
„kostenlos = frei verwendbar“?

Der häufigste Fehler ist, „kostenlos abrufbar“ mit „rechtlich frei nutzbar“ zu verwechseln.
Gerade im Vereinsalltag passiert das schnell, weil Bilder, Musik, Grafiken oder Texte überall verfügbar 
erscheinen. Rechtlich ist kostenlose Verfügbarkeit aber etwas völlig anderes als eine erlaubte Nutzung.

Typische Fehler sind vor allem:

1.	 Es wird nur auf den Preis geschaut, nicht auf die Lizenz 
Viele Inhalte kosten nichts, sind aber trotzdem nur sehr eingeschränkt oder gar nicht zur 
Weiterverwendung freigegeben. 

2.	 „Im Internet gefunden“ wird mit „frei nutzbar“ gleichgesetzt 
Dass ein Inhalt öffentlich sichtbar ist, bedeutet regelmäßig nur, dass man ihn ansehen kann, nicht dass 
man ihn kopieren, posten, schneiden oder in Werbung einsetzen darf. 

3.	 Creative Commons wird pauschal missverstanden 
Viele lesen nur „CC“ oder „frei“, übersehen aber die konkreten Bedingungen wie Namensnennung, 
Bearbeitungsverbot oder Beschränkung auf nichtkommerzielle Nutzung. 

4.	 Die Quelle wird für ausreichend gehalten 
Der Gedanke „Wir nennen einfach, woher das Bild stammt“ ist weit verbreitet, ersetzt aber keine 
fehlende Nutzungserlaubnis. Eine korrekte Namensnennung kann nur eine bestehende Lizenz erfüllen; 
sie schafft keine Rechte, wenn die Nutzung an sich nicht erlaubt ist. 

5.	 Kostenlose Musik wird wie frei verfügbare Hintergrundmusik behandelt 
Gerade bei Musik wird oft übersehen, dass kostenlose Bereitstellung nicht automatisch die Nutzung in 
Reels, Stories, Werbeclips, Livestreams oder Vereinsvideos erlaubt. 

6.	 Man vertraut dem Uploadenden zu schnell 
Nur weil jemand einen Inhalt frei anbietet, heißt das nicht automatisch, dass diese Person überhaupt 
berechtigt war, ihn hochzuladen oder freizugeben. 

7.	 Bearbeitungen werden nicht mitgedacht 
Viele Vereine glauben, ein kostenloses Bild dürfe selbstverständlich zugeschnitten, mit Text versehen, 
gefiltert oder ins Vereinslayout eingebaut werden. Auch das ist oft nicht ohne Weiteres zulässig. 

8.	 Werbliche Nutzung wird unterschätzt 
Ein häufiger Irrtum lautet: „Wir sind nur ein Verein, also ist das nicht kommerziell.“ Dabei können 
Konzertankündigungen, Mitgliederwerbung, Sponsorenposts und Imagekommunikation rechtlich 
durchaus werblichen Charakter haben. 

9.	 Plattformübergreifende Nutzung wird einfach unterstellt 
Ein kostenloser Inhalt, der auf einer Seite angeboten wird, darf nicht automatisch auch auf Instagram, 
Facebook, der Vereinswebsite, in Flyern und in Videos gleichzeitig verwendet werden. 
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10.	 Rechte Dritter werden übersehen 
Selbst wenn ein Inhalt kostenlos nutzbar sein sollte, können immer noch andere Rechte betroffen sein, 
etwa bei

•	 abgebildeten Personen
•	 Marken
•	 Kunstwerken im Hintergrund
•	 Musikaufnahmen
•	 geschützten Texten oder Noten

Besonders problematisch wird die Annahme „kostenlos = frei verwendbar“, wenn der Verein Inhalte 
verwendet für:

•	 Social-Media-Posts
•	 Konzertwerbung
•	 Trailer und Reels
•	 Website-Banner
•	 Flyer und Plakate
•	 Sponsorenkommunikation

Denn genau dort ist die Nutzung regelmäßig öffentlich, sichtbar und oft werblich.

Ein weiterer praktischer Fehler ist:
Der Verein speichert nichts ab. Später weiß dann niemand mehr,
•	 woher der Inhalt stammte
•	 unter welchen Bedingungen er angeboten wurde
•	 ob eine Lizenz vorlag
•	 ob Namensnennung vorgeschrieben war
•	 ob die Nutzung nur für einen bestimmten Zweck erlaubt war

Dann wird aus einer ohnehin unsicheren Nutzung zusätzlich noch ein Beweisproblem.

Für Ihren Verein ist deshalb diese Faustregel besonders wichtig:

Kostenlos bedeutet nur, dass kein Preis verlangt wurde. Frei verwendbar bedeutet dagegen, dass eine 
rechtlich tragfähige Nutzungserlaubnis vorliegt. Beides ist nicht dasselbe.

Kurz gesagt:
Die häufigsten Fehler bei der Annahme „kostenlos = frei verwendbar“ bestehen darin, Preis mit Lizenz, 
öffentliche Sichtbarkeit mit Erlaubnis, Quellenangabe mit Freigabe und Vereinskommunikation mit 
automatisch nichtkommerzieller Nutzung zu verwechseln. Genau diese Denkfehler führen in der Praxis 
besonders häufig zu rechtlichen Problemen.
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Wie gehen Sie mit Inhalten um, die „royalty-free“ heißen, 
aber dennoch Lizenzbedingungen enthalten?

Mit besonderer Vorsicht.
Der Begriff „royalty-free“ wird in der Praxis sehr häufig missverstanden. Viele lesen daraus: „frei von 
Rechten“ oder „ohne weitere Einschränkungen nutzbar“.
Genau das bedeutet „royalty-free“ regelmäßig nicht.

„Royalty-free“ heißt meist nur:

Für die von der Lizenz erfassten Nutzungen fällt nach Erwerb der Lizenz in der Regel keine erneute 
Einzelvergütung für jeden weiteren Einsatz an. Welche Nutzungen genau erlaubt sind, ergibt sich aber 
ausschließlich aus der konkreten Anbieter-Lizenz. Das sagt aber noch nichts darüber aus,
•	 wer den Inhalt nutzen darf
•	 wo er genutzt werden darf
•	 für welche Zwecke er genutzt werden darf
•	 wie lange er genutzt werden darf
•	 ob Bearbeitungen erlaubt sind
•	 ob Werbung, Social Media oder Website mit umfasst sind

Für Ihren Verein ist deshalb der wichtigste Grundsatz:
„Royalty-free“ niemals mit „bedingungslos verwendbar“ verwechseln.

In der Praxis sollten Sie so vorgehen:

1.	 zuerst die genaue Lizenzart prüfen 
Nicht auf den Schlagwortbegriff verlassen, sondern die konkreten Nutzungsbedingungen lesen 

2.	 den geplanten Einsatz genau abgleichen 
Etwa

•	 Website
•	 Instagram
•	 Facebook
•	 Reels
•	 Trailer
•	 Konzertwerbung
•	 Newsletter
•	 Printmaterial 

3.	 prüfen, ob Werbung erlaubt ist 
Gerade Vereinswerbung, Konzertankündigung und Imagekommunikation werden häufig zu schnell als 
unproblematisch eingestuft 

4.	 prüfen, ob Videoeinsatz erlaubt ist 
Bei royalty-free Musik ist besonders wichtig, ob sie wirklich in Videos, Reels, Livestreams oder Highlight-
Clips eingebunden werden darf 



Urheberrecht im Musikverein – BVBW – 116

5.	 auf Laufzeit und Aboabhängigkeit achten 
Nicht jede royalty-free Lizenz wirkt automatisch zeitlich unbegrenzt 

6.	 prüfen, ob nur ein Nutzer oder der ganze Verein erfasst ist 
Gerade bei Vereinsarbeit mit mehreren Verantwortlichen ist das praktisch sehr wichtig

Typische Einschränkungen trotz „royalty-free“ sind zum Beispiel: 

•	 Nutzung nur für bestimmte Plattformen
•	 keine bezahlten Anzeigen oder Ads
•	 keine Nutzung in TV, Rundfunk oder größeren Kampagnen
•	 keine Weitergabe an Dritte
•	 keine Nutzung in Logos oder dauerhaften Markenauftritten
•	 keine sensible, politische oder herabsetzende Verwendung
•	 keine Bearbeitung oder nur begrenzte Bearbeitung
•	 Nutzung nur während aktiver Mitgliedschaft oder aktiven Abos
•	 Beschränkung auf ein bestimmtes Projekt

Gerade bei Musik ist „royalty-free“ besonders missverständlich.
Viele Vereine denken dann:
•	 „Dann dürfen wir die Musik in jedem Reel nutzen.“
•	 „Dann dürfen wir sie im Konzerttrailer, im Livestream und auf der Website einsetzen.“
•	 „Dann dürfen wir den Song beliebig oft verwenden.“

Das kann im Einzelfall stimmen, muss es aber gerade nicht. Auch bei royalty-free Musik können die 
Bedingungen sehr eng sein.

Ein weiterer häufiger Fehler ist die Annahme:
„Wenn kein laufendes Honorar fällig ist, ist alles Wesentliche geklärt.“
Tatsächlich beginnt die eigentliche Prüfung dann oft erst.

Für Ihren Verein ist daher diese Arbeitsweise sinnvoll:

•	 Schlagwort ignorieren, Lizenztext lesen
•	 nicht nur den Download, sondern den Nutzungsumfang dokumentieren
•	 bei Musik besonders auf Video, Social Media und Werbung achten
•	 bei Bildern besonders auf Bearbeitung, Mehrfachnutzung und Weitergabe achten
•	 bei Unsicherheit die Nutzung eher enger als zu weit verstehen

Die entscheidende Faustregel lautet:
„Royalty-free“ beschreibt meist das Vergütungsmodell, nicht die Reichweite der Erlaubnis.

Kurz gesagt:
Mit Inhalten, die als „royalty-free“ bezeichnet werden, sollten Sie genauso sorgfältig umgehen wie mit jedem 
anderen lizenzierten Material. Der Begriff bedeutet regelmäßig nicht, dass der Inhalt frei von Bedingungen 
ist, sondern nur, dass keine laufenden Einzelvergütungen pro Nutzung anfallen. Maßgeblich bleibt deshalb 
immer, welche konkreten Nutzungen die Lizenz tatsächlich erlaubt und welche gerade nicht.
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12. Eigene Inhalte im Verein

> EIGENKOMPOSITIONEN UND VEREINSNUTZUNG

Wem gehören die Rechte, wenn ein Mitglied ein Stück 
komponiert und der Verein es aufführt, aufnimmt und 
bewirbt?

Der Ausgangspunkt ist klar:
Die Urheberrechte an der Komposition liegen regelmäßig zunächst bei dem Mitglied, das das Stück 
geschaffen hat, nicht beim Verein. Dass der Verein das Werk aufführt, probt, bewirbt oder sogar finanziert 
hat, führt für sich genommen meist nicht dazu, dass der Verein automatisch Inhaber aller Rechte wird.

Für Ihre Vereinsarbeit sollten Sie mehrere Ebenen sauber unterscheiden:

•	 Rechte an der Komposition
•	 Rechte an einem Text
•	 Rechte an einem Arrangement oder einer Bearbeitung
•	 Rechte an einer Aufnahme
•	 Rechte der mitwirkenden Musiker an ihrer Darbietung

Wenn ein Mitglied ein Stück komponiert, ist dieses Mitglied regelmäßig Urheber der Komposition. 
Das bedeutet:
•	 Der Verein darf das Werk nicht automatisch beliebig nutzen, nur weil es für den Verein geschrieben 

wurde
•	 Die Mitgliedschaft allein überträgt die Rechte nicht automatisch auf den Verein
•	 Auch eine Uraufführung durch den Verein macht den Verein nicht automatisch zum Rechteinhaber

Der Verein braucht daher für die Nutzung regelmäßig Nutzungsrechte. Diese können
•	 ausdrücklich vereinbart werden
•	 stillschweigend eingeräumt sein, allerdings nur insoweit, wie dies nach dem erkennbaren Vertrags- 

oder Vereinszweck eindeutig erforderlich ist; im Zweifel sind weitergehende Nutzungen wie dauerhafte 
Online-Veröffentlichung, Werbung, Bearbeitungen oder die Weitergabe an Dritte gerade nicht 
automatisch mit umfasst

Auf stillschweigende Lösungen sollte sich ein Verein aber nicht dauerhaft verlassen. Gerade wenn das Werk 
später erfolgreich wird, andere Ensembles es spielen möchten oder Aufnahmen veröffentlicht werden sollen, 
entstehen sonst schnell Streitigkeiten.

Für die Praxis ist besonders wichtig:
Nicht jede Nutzung ist automatisch mit derselben Reichweite umfasst. Selbst wenn eine Nutzung im 
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Vereinsalltag geduldet oder stillschweigend erlaubt war, folgt daraus nicht ohne Weiteres das Recht zu einer 
späteren dauerhaften Online-Stellung, werblichen Nutzung oder Drittweitergabe.

Man sollte also unterscheiden zwischen:
•	 Aufführung im Konzert
•	 Aufnahme des Stücks
•	 Veröffentlichung der Aufnahme
•	 Bewerbung des Stücks mit Audio- oder Videoausschnitten
•	 Nutzung auf Website, Social Media, Flyern oder in Trailern
•	 Weitergabe an andere Vereine, Verbände oder Orchester

Dass der Verein das Stück aufführen darf, bedeutet regelmäßig noch nicht automatisch, dass er es auch 
aufnehmen, online stellen und dauerhaft vermarkten darf.

Wenn zusätzlich ein Text existiert, kommt eine weitere Rechteebene hinzu. Gleiches gilt, wenn ein 
anderes Mitglied arrangiert, eine neue Instrumentation erstellt oder später Umarbeitungen und Kürzungen 
vorgenommen werden. Dabei ist zweierlei zu beachten:
 
Eine Bearbeitung oder ein Arrangement kann selbst urheberrechtlich geschützt sein, wenn darin ein eigener 
schöpferischer Beitrag liegt. Für die Verwertung einer Bearbeitung genügt aber regelmäßig nicht nur das 
Recht des Bearbeiters; vielmehr muss grundsätzlich auch die Bearbeitung des Originalwerks erlaubt sein.

Bei Aufnahmen sollten Sie außerdem trennen zwischen:

•	 dem Werk selbst
•	 den Rechten der ausübenden Künstler an ihrer Darbietung
•	 den Rechten an der konkreten Tonaufnahme
•	 bei Videoaufnahmen zusätzlich den Rechten des Film- oder Videoherstellers
•	 gegebenenfalls Rechten des Veranstalters an der aufgezeichneten Darbietung

Wenn der Verein das Stück mit seinem Orchester aufnimmt, stellt sich also nicht nur eine Frage zur 
Komposition, sondern zusätzlich zu den Darbietungen der Mitwirkenden, zur hergestellten Aufnahme und – 
je nach Organisation – zu Hersteller- oder Veranstalterrechten.

Typische Fehlannahmen in Vereinen sind:

•	 „Das Stück wurde für uns geschrieben, also gehört es uns.“
•	 „Das Mitglied ist im Verein, also dürfen wir alles damit machen.“
•	 „Wenn wir die Uraufführung gespielt haben, können wir die Aufnahme auch posten.“
•	 „Wer das Stück finanziert oder organisiert hat, hat automatisch die Rechte.“

So pauschal sollten Sie gerade bei Eigenkompositionen nicht argumentieren.

Für Ihren Verein ist deshalb die beste Lösung eine klare schriftliche Vereinbarung. Darin sollte 
geregelt werden:
•	 ob der Verein das Werk aufführen darf
•	 ob der Verein es aufnehmen darf
•	 ob der Verein Aufnahmen veröffentlichen darf
•	 ob Social Media, Website, Streaming und Werbung mit umfasst sind
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•	 ob der Verein das Werk später erneut verwenden darf
•	 ob andere Orchester oder Partner das Werk über den Verein erhalten dürfen
•	 ob Bearbeitungen, Kürzungen oder Arrangements zulässig sind
•	 was gilt, wenn das Mitglied aus dem Verein austritt

Genau diese Punkte entscheiden in der Praxis darüber, ob der Verein das Werk langfristig sicher nutzen 
kann.

Kurz gesagt:
Urheber der Komposition ist grundsätzlich die schaffende natürliche Person. Haben mehrere Beteiligte 
das Stück gemeinsam geschaffen und lassen sich ihre Anteile nicht gesondert verwerten, kommen 
Miturheberrechte in Betracht. Der Verein wird dadurch nicht automatisch Urheber, sondern kann nur 
Nutzungsrechte erwerben. Der Verein darf das Werk deshalb nicht automatisch in jeder Form nutzen, nur 
weil es im Vereinskontext entstanden ist. Für Aufführung, Aufnahme, Veröffentlichung und Bewerbung 
sollten klare Nutzungsrechte vereinbart werden. Zusätzlich sollte geprüft werden, ob der Komponist 
oder Textdichter die betreffenden Nutzungsrechte bereits einer Verwertungsgesellschaft wie der GEMA 
eingeräumt hat; dann reicht eine bloße Absprache mit dem Mitglied für die betroffenen Nutzungen nicht 
ohne Weiteres aus.
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Sollte der Verein Nutzungsrechte schriftlich regeln, 
damit später keine Konflikte entstehen, etwa bei 
Dirigentenwechsel oder Austritt?

Ja, praktisch dringend zu empfehlen. Rechtlich ist eine schriftliche Vereinbarung aber meist keine 
Wirksamkeitsvoraussetzung; Nutzungsrechte können grundsätzlich auch mündlich oder stillschweigend 
eingeräumt werden. Schriftform ist vor allem aus Beweisgründen und zur klaren Bestimmung von Umfang, 
Dauer, Online-Nutzung, Bearbeitungsrechten und Fortgeltung bei Austritt sinnvoll. Eine gesetzliche 
Formpflicht besteht insbesondere bei Verträgen über unbekannte Nutzungsarten.

Der Hauptgrund ist einfach:

Solange alle Beteiligten gut zusammenarbeiten, wirken viele Fragen selbstverständlich. Konflikte entstehen 
meist erst später, etwa wenn
•	 ein Mitglied austritt
•	 der Dirigent wechselt
•	 ein Werk erfolgreich wird
•	 der Verein Aufnahmen weiter online lassen will
•	 neue Vorstände oder Funktionsträger andere Vorstellungen haben

Dann zeigt sich schnell, dass ein bloßes mündliches Einverständnis oft zu ungenau ist.
Für Ihren Verein ist eine schriftliche Regelung deshalb besonders wichtig, weil sie drei Probleme vermeidet:
•	 Unklarheit über den Umfang der Nutzung
•	 Streit über die Dauer der Nutzung
•	 Unsicherheit nach personellen Veränderungen

Gerade bei Dirigentenwechsel oder Austritt stellen sich häufig Fragen wie:

•	 Darf der Verein das Stück weiter aufführen?
•	 Darf er vorhandene Noten weiter nutzen?
•	 Dürfen alte Aufnahmen online bleiben?
•	 Darf der Verein mit dem Werk weiterhin werben?
•	 Darf ein Nachfolger das Arrangement weiter verwenden oder verändern?

Wenn solche Punkte nicht geregelt sind, kann der Verein später in eine unnötig schwache Position geraten.

Schriftlich geregelt werden sollte vor allem:

•	 welche Inhalte betroffen sind
•	 welche Nutzungen der Verein vornehmen darf
•	 ob die Rechte zeitlich befristet oder dauerhaft eingeräumt werden
•	 ob die Rechte auch nach Austritt oder Funktionswechsel fortgelten
•	 ob Bearbeitungen, Kürzungen oder technische Anpassungen erlaubt sind
•	 ob der Verein die Inhalte an Dritte weitergeben oder hierfür Unterlizenzen erteilen darf
•	 ob und wie eine Namensnennung erfolgen soll
•	 ob die Nutzung unentgeltlich erfolgt oder eine Vergütung vorgesehen ist

Besonders wichtig ist der Punkt der Fortgeltung.
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•	 Ein Verein sollte möglichst klar regeln, dass bereits eingeräumte Nutzungsrechte nicht automatisch 
dadurch entfallen, dass

•	 das Mitglied austritt
•	 der Dirigent sein Amt niederlegt
•	 persönliche Differenzen entstehen
•	 der Vorstand neu besetzt wird

Gerade dieser Punkt wird in der Praxis erstaunlich oft vergessen.

Auch für die interne Vereinsorganisation ist eine schriftliche Regelung ein Vorteil. Sie schafft Klarheit für
•	 Vorstand
•	 Dirigat
•	 Medienverantwortliche
•	 Jugendleitung
•	 Nachfolger in Ämtern

Denn Rechte, die nur „im Kopf“ einzelner Beteiligter existieren, gehen mit personellen Wechseln schnell 
verloren.

Typische Konflikte ohne schriftliche Regelung sind:

•	 ein ehemaliger Dirigent untersagt plötzlich die weitere Nutzung seines Arrangements
•	 ein ausgetretenes Mitglied beanstandet alte Veröffentlichungen
•	 der Verein weiß nicht, ob Konzertmitschnitte online bleiben dürfen
•	 ein Nachfolger möchte mit vorhandenem Material weiterarbeiten, ohne zu wissen, ob dies erlaubt ist
•	 über Vergütung oder Namensnennung wird erst gestritten, nachdem das Werk erfolgreich verwendet 

wurde

Für Ihren Verein ist deshalb die sichere Linie:

•	 Nutzungsrechte nicht nur mündlich klären
•	 den Umfang der Nutzung präzise schriftlich festhalten
•	 Fortgeltung bei Austritt oder Wechsel ausdrücklich regeln
•	 Aufführung, Aufnahme, Veröffentlichung und Werbung getrennt mitdenken

Kurz gesagt:
Ja, der Verein sollte Nutzungsrechte schriftlich regeln. Das gilt gerade dann, wenn Inhalte langfristig, über 
mehrere Vorstände hinweg, bei Dirigentenwechsel oder nach dem Austritt einzelner Mitglieder weiter 
genutzt werden sollen. Eine schriftliche Vereinbarung verhindert nicht jeden Konflikt, reduziert aber die 
typischen Streitpunkte über Umfang, Dauer und Fortbestand der Rechte ganz erheblich.
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Dürfen Sie ein vereinseigenes Stück sofort auf allen 
Plattformen veröffentlichen, oder sollten Sie vorher interne 
Freigaben einholen?

Sie sollten es nicht vorschnell sofort auf allen Plattformen veröffentlichen.
Auch bei einem im Vereinskontext entstandenen oder vom Verein genutzten Stück ist die Lage oft komplexer, 
als sie auf den ersten Blick wirkt. Der Ausdruck „vereinseigen“ sollte möglichst vermieden werden, weil 
er rechtlich leicht missverstanden wird: Urheber- und Nutzungsrechte können trotz enger Vereinsbezüge 
ganz oder teilweise bei einzelnen Komponisten, Textdichtern, Bearbeitern, ausübenden Künstlern oder 
Verwertungsgesellschaften liegen.

Die sichere Antwort lautet daher:
Vor einer Veröffentlichung sollten Sie nicht nur interne Freigaben, sondern die gesamte Rechtekette getrennt 
nach Werk, Bearbeitung, Darbietung, Aufnahme und geplanter Plattformnutzung prüfen. Gerade bei Musik in 
Videos reicht eine bloße Aufführungsfreigabe regelmäßig nicht aus.

Warum das wichtig ist:

Ein vereinseigenes Stück kann rechtlich aus mehreren Bestandteilen bestehen:
•	 Komposition
•	 gegebenenfalls Text
•	 Arrangement oder Instrumentation
•	 konkrete Tonaufnahme
•	 Videoaufnahme
•	 Darbietung der mitwirkenden Musiker
•	 eventuell Fotos, Grafiken oder Noten im Beitrag

Selbst wenn die Komposition aus dem Verein stammt, bedeutet das nicht automatisch, dass der Verein ohne 
weitere Prüfung alles sofort auf Instagram, Facebook, YouTube, TikTok und der Website veröffentlichen sollte.

Vor allem diese Punkte sollten Sie vorher klären:

•	 Wer hat das Stück komponiert? 
Und hat der Verein dafür ausdrücklich die nötigen Nutzungsrechte erhalten?

•	 Gibt es einen Text oder ein Arrangement von weiteren Personen?
•	 Wurde das Stück nur zur Live-Aufführung freigegeben oder auch zur Aufnahme, zur Verbindung mit 

einem Video, zum Upload auf Plattformen und zur späteren werblichen Weiternutzung?
•	 Sind alle mitwirkenden Musiker mit der Veröffentlichung der Aufnahme einverstanden?
•	 Sind im Video weitere Inhalte sichtbar, etwa Noten, Projektionen, Logos oder Publikum?
•	 Soll der Inhalt nur gepostet oder auch später weiterverwendet werden, etwa in Reels, Werbung, 

Jubiläumsfilmen oder auf Dauerarchiven?

Gerade interne Freigaben sind deshalb sinnvoll, weil sie nicht nur juristisch, sondern auch organisatorisch 
Ordnung schaffen. Der Verein sollte möglichst klar festlegen:
•	 Wer entscheidet über eine Veröffentlichung?
•	 Wer prüft die Rechtekette?
•	 Wer gibt Audio und Video frei?
•	 Wer kontrolliert, ob Mitwirkende, Minderjährige oder Solisten betroffen sind?
•	 Wer entscheidet, auf welchen Plattformen veröffentlicht wird?
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Besonders wichtig ist die Trennung zwischen diesen Ebenen:

•	 Aufführung
•	 Aufnahme
•	 Veröffentlichung
•	 werbliche Nutzung

Ein Stück darf also unter Umständen im Konzert gespielt werden, ohne dass automatisch schon geklärt ist, 
dass die Aufnahme davon plattformübergreifend und dauerhaft online erscheinen darf.

Typische Fehlannahmen sind:

•	 „Das Stück gehört doch zum Verein, also können wir es sofort posten.“
•	 „Der Komponist ist Mitglied, also ist alles geklärt.“
•	 „Wenn wir selbst aufgenommen haben, brauchen wir intern nichts weiter.“
•	 „Wir veröffentlichen es erst einmal nur auf Instagram.“
•	 „Spätere Nutzung auf anderen Plattformen kann man immer noch überlegen.“

Gerade diese spontane Vorgehensweise führt später häufig zu Problemen, wenn ein Mitglied austritt, ein 
Dirigent wechselt oder eine Aufnahme weiterverwendet werden soll.

Für Ihren Verein sind interne Freigaben besonders sinnvoll, wenn:

•	 mehrere Urheber oder Bearbeiter beteiligt sind
•	 ein Dirigent oder Arrangeur maßgeblich mitgewirkt hat
•	 die Aufnahme professionell produziert wurde
•	 das Werk später noch vermarktet, verteilt oder beworben werden soll
•	 das Video nicht nur dokumentiert, sondern bewusst als Aushängeschild genutzt wird

Praktisch empfehlenswert ist eine kurze interne Freigabestruktur mit:

•	 Rechteprüfung am Werk
•	 Freigabe der Aufnahme
•	 Freigabe der Mitwirkenden
•	 Festlegung der Plattformen
•	 Klärung späterer Weiterverwendung

Kurz gesagt:
Ein vereinseigenes Stück sollte nicht schon deshalb automatisch sofort auf allen Plattformen veröffentlicht 
werden, weil es aus dem Verein stammt. Vorher sollten interne Freigaben eingeholt und vor allem 
Komposition, Bearbeitung, Aufnahme, Mitwirkende und geplanter Veröffentlichungsumfang sauber geprüft 
werden. Genau das schützt den Verein davor, aus einem eigentlich eigenen Projekt später einen unnötigen 
Rechtekonflikt zu machen.
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13. Aufnahmen, Mitschnitte 
und Rechte der Musiker

Dürfen Sie Konzert- oder Probenmitschnitte ohne weitere 
Absprachen posten, wenn alle Musiker Vereinsmitglieder 
sind?

Nicht automatisch.
Die Erlaubnis, ein Werk live aufzuführen, deckt weder die Aufnahme noch das öffentliche Hochladen des 
Mitschnitts automatisch mit ab. Für einen Post auf Website, YouTube oder Social Media sind getrennt zu 
prüfen: die Rechte am gespielten Werk, die Leistungsschutzrechte der ausübenden Künstler an Aufnahme 
und öffentlicher Zugänglichmachung, gegebenenfalls Rechte des Ton- oder Filmherstellers und bei 
Videoaufnahmen regelmäßig das Recht am eigenen Bild. Wird statt einer Eigenaufnahme eine bereits 
bestehende Originalaufnahme verwendet, müssen zusätzlich die Rechte an dieser konkreten Aufnahme 
eingeholt werden.

Für Ihren Verein ist der entscheidende Punkt:

•	 Mitgliedschaft bedeutet Mitwirkung im Verein
•	 Mitgliedschaft bedeutet aber nicht automatisch Zustimmung zu jeder Aufnahme und jeder Online-

Veröffentlichung

Gerade bei Konzert- oder Probenmitschnitten kommen mehrere Rechteebenen gleichzeitig zusammen.

Zu prüfen sind insbesondere:

•	 Rechte am gespielten Werk 
Wenn geschützte Stücke gespielt werden, ist die bloße Aufführung nicht automatisch gleichbedeutend 
mit einer freien Online-Veröffentlichung des Mitschnitts

•	 Rechte der ausübenden Musiker an ihrer Darbietung 
Die konkrete musikalische Leistung der Mitwirkenden ist rechtlich nicht bedeutungslos

•	 Persönlichkeitsrechte der erkennbaren Personen 
Gerade bei Videoaufnahmen oder deutlich identifizierbaren Tonaufnahmen ist Zurückhaltung sinnvoll

•	 gegebenenfalls Rechte weiterer Beteiligter 
Zum Beispiel Dirigent, Solisten, Gastmusiker oder Arrangeure

Deshalb ist die Annahme „Alle sind Vereinsmitglieder, also dürfen wir posten“ regelmäßig zu pauschal.

Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen:
•	 interner Nutzung
•	 bloßer Archivierung
•	 öffentlicher Veröffentlichung auf Social Media, Website oder YouTube
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Ein Mitschnitt, der intern zur Nachbereitung oder Übezwecken verwendet wird, ist rechtlich etwas anderes 
als ein Clip, der öffentlich gepostet und möglicherweise dauerhaft abrufbar gemacht wird.

Gerade Probenmitschnitte werden oft unterschätzt. Viele Vereine nehmen an, eine Probe sei weniger 
sensibel als ein Konzert. Für die Veröffentlichung kann aber auch bei Proben gelten:
•	 geschützte Werke sind hörbar
•	 Musiker sind identifizierbar
•	 der Clip wird öffentlich verbreitet
•	 die Nutzung kann werblichen Charakter haben

Damit ist auch ein kurzer Probenclip nicht automatisch frei verwendbar.

Besonders heikel wird es, wenn:

•	 nicht alle Mitwirkenden mit einer Veröffentlichung rechnen
•	 ein Mitschnitt unvorteilhafte oder unfertige Probensituationen zeigt
•	 Minderjährige beteiligt sind
•	 Solisten hervorgehoben werden
•	 der Mitschnitt später zusätzlich für Werbung oder Trailer genutzt wird

Für Ihren Verein ist deshalb die sichere Linie:

•	 Vereinsmitgliedschaft nicht als pauschale Veröffentlichungsfreigabe behandeln
•	 zwischen Aufführung, Aufnahme und Veröffentlichung sauber unterscheiden
•	 bei Konzert- und Probenmitschnitten vorher klären, ob und in welchem Umfang gepostet werden darf
•	 bei Videoaufnahmen und Social Media besonders sorgfältig sein

Praktisch sinnvoll sind klare interne Regeln, etwa dazu:

•	 ob und wann mitgeschnitten wird
•	 wer über Veröffentlichungen entscheidet
•	 für welche Kanäle Freigaben gelten
•	 ob Mitschnitte nur intern oder auch öffentlich genutzt werden dürfen
•	 wie mit Austritt, Dirigentenwechsel oder späteren Einwänden umgegangen wird

Kurz gesagt:
Nein, Konzert- oder Probenmitschnitte sollten regelmäßig nicht ohne weitere Absprachen gepostet werden, 
nur weil alle Musiker Vereinsmitglieder sind. Die Mitgliedschaft ersetzt weder automatisch die erforderliche 
Abstimmung über die Veröffentlichung noch klärt sie von selbst die Rechte an Werk, Darbietung und 
Aufnahme. Gerade bei öffentlichen Posts sollte Ihr Verein daher vorher klare Freigaben und interne Regeln 
haben.
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Welche Rolle spielt es, ob einzelne Musiker als Solisten 
besonders hervortreten (z. B. Solokadenz, Nahaufnahme)?

Das spielt eine erhebliche Rolle.
Je stärker einzelne Musiker individuell herausgestellt werden, desto sensibler wird die Veröffentlichung 
rechtlich und praktisch. Eine Aufnahme, in der das Orchester als Ganzes erscheint, ist etwas anderes als ein 
Clip, der gezielt einen Solisten in Szene setzt.

Für Ihren Verein ist der wichtigste Unterschied:
Wer nur als Teil des Ensembles erscheint, wird anders wahrgenommen als jemand, der bewusst individuell 
hervorgehoben wird.

Besonders relevant wird das bei:

•	 Solokadenzen
•	 instrumentalen Einzelpassagen
•	 Nahaufnahmen im Video
•	 gezielter Kameraführung auf einzelne Musiker
•	 namentlicher Hervorhebung im Post
•	 Verwendung als Teaser, Reel oder Werbeausschnitt

In solchen Fällen geht es nicht mehr nur um einen allgemeinen Konzertmitschnitt, sondern oft um die 
gezielte Präsentation einer einzelnen künstlerischen Leistung.

Warum das rechtlich und organisatorisch wichtig ist:

•	 Die individuelle Darbietung tritt stärker in den Vordergrund
•	 Die Person wird klar identifizierbar
•	 Die Aufnahme kann stärker in die persönliche Außendarstellung des Musikers eingreifen
•	 Die Nutzung wirkt schneller wie eine gezielte Einzelverwertung als wie bloße Ensemble-Dokumentation

Gerade bei einer Nahaufnahme ist das besonders deutlich. Gesamtaufnahmen einer Veranstaltung können 
rechtlich anders zu bewerten sein als gezielte Nahaufnahmen einzelner Personen. Auf Veranstaltungsbilder 
kommen Ausnahmen vom Einwilligungserfordernis eher in Betracht als bei porträthaften Einzelaufnahmen; 
auf eine solche Ausnahme sollte sich der Verein bei einer fokussierten Solistenaufnahme aber gerade nicht 
pauschal verlassen.

Für Ihren Verein bedeutet das praktisch:

Je stärker ein Musiker als Einzelperson oder als künstlerischer Mittelpunkt erscheint, desto eher sollten 
Sie nicht nur an den allgemeinen Mitschnitt, sondern an eine gesondert abstimmungsbedürftige Nutzung 
denken.

Besonders sensibel sind Situationen wie:
•	 der Solist ist im Clip dauerhaft im Mittelpunkt
•	 der Beitrag wirbt gezielt mit seiner Leistung
•	 der Musiker wird namentlich hervorgehoben
•	 die Aufnahme wird in Reels, Trailern oder Imageposts eingesetzt
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•	 es handelt sich um einen jungen Musiker oder Minderjährigen
•	 der Mitschnitt zeigt eine besonders persönliche oder exponierte Bühnensituation

In solchen Fällen sollte Ihr Verein sich nicht auf ein allgemeines Vereinsverständnis verlassen.

Typische Fehlannahmen sind:

•	 „Er ist ja Vereinsmitglied, also ist die Nahaufnahme unproblematisch.“
•	 „Die Solokadenz gehört eben zum Konzert, also dürfen wir sie posten.“
•	 „Wir meinen es doch positiv, weil wir den Musiker loben wollen.“
•	 „Es ist nur ein kurzer Ausschnitt.“

Gerade wenn ein Clip den Solisten besonders attraktiv oder werblich ins Zentrum stellt, kann die Situation 
deutlich sensibler sein als bei einem neutralen Gesamtmitschnitt.

Für die Praxis ist deshalb diese Faustregel sinnvoll:

Je mehr ein Musiker aus dem Ensemble herausgelöst und individuell inszeniert wird, desto eher sollte eine 
ausdrückliche Freigabe eingeholt werden.

Besonders ratsam ist das bei:
•	 Nahaufnahmen
•	 Solo-Posts
•	 namentlicher Bewerbung
•	 werblicher Nutzung
•	 plattformübergreifender Veröffentlichung
•	 dauerhaft abrufbaren Videos

Kurz gesagt:
Ja, es macht einen deutlichen Unterschied, ob einzelne Musiker als Solisten besonders hervortreten. 
Eine Solokadenz oder Nahaufnahme ist rechtlich und tatsächlich oft sensibler als die bloße Abbildung des 
gesamten Ensembles. Je stärker ein Musiker individuell erkennbar und künstlerisch hervorgehoben wird, 
desto eher sollte Ihr Verein eine gesonderte und möglichst klare Freigabe einholen.



Urheberrecht im Musikverein – BVBW – 128

Was sollten Sie beachten, wenn externe Aushilfen, 
Gastsolisten oder ein Kooperationsorchester mitwirken?

Dann sollten Sie besonders sorgfältig sein.
Sobald externe Aushilfen, Gastsolisten oder ein Kooperationsorchester mitwirken, wird die Rechte- und 
Abstimmungslage meist deutlich empfindlicher als bei einem reinen Vereinsauftritt.

Der Grund ist einfach:

Diese Beteiligten sind nicht automatisch in Ihre vereinsinterne Organisation eingebunden. Was bei 
langjährigen Mitgliedern informell eingespielt sein mag, trägt bei externen Mitwirkenden oft nicht mehr 
zuverlässig.

Für Ihren Verein ist deshalb der wichtigste Grundsatz:
Mitwirkung bedeutet nicht automatisch Freigabe für Aufnahme, Veröffentlichung und Werbung.

Besonders zu beachten sind folgende Punkte:

•	 Aufführung ist nicht gleich Veröffentlichung 
Auch wenn externe Musiker beim Konzert mitspielen, heißt das regelmäßig noch nicht, dass der Verein 
Konzertmitschnitte, Probenclips oder Nahaufnahmen ohne weitere Abstimmung posten darf

•	 Die Darbietung externer Musiker ist eine eigene sensible Rechteebene 
Gerade bei Gastsolisten oder hervorgehobenen Aushilfen sollte der Verein nicht davon ausgehen, dass 
deren Leistung selbstverständlich in Reels, Trailern oder dauerhaften Mitschnitten genutzt werden darf

•	 Kooperationsorchester bringen eigene Strukturen und Erwartungen mit 
Dort stellt sich zusätzlich die Frage, wer überhaupt über Foto-, Video- und Social-Media-Nutzung 
entscheiden darf

Praktisch besonders wichtig ist, vorab klar zu regeln:
•	 darf überhaupt mitgeschnitten werden
•	 dürfen Audio- und Videoaufnahmen veröffentlicht werden
•	 dürfen Probenmitschnitte genutzt werden
•	 dürfen Nahaufnahmen einzelner externer Musiker gezeigt werden
•	 dürfen Inhalte für Werbung, Social Media und Website verwendet werden
•	 dürfen Mitschnitte dauerhaft online bleiben
•	 wer darf die Inhalte posten

Ihr Verein, der Partnerverein, beide gemeinsam oder nur nach Abstimmung?

Gerade bei Kooperationsprojekten sollte außerdem geklärt werden:

•	 wer organisatorisch federführend ist
•	 wer Kommunikationshoheit hat
•	 wer Freigaben einholt
•	 wer im Streitfall Inhalte wieder entfernen muss
•	 ob beide Ensembles das Material parallel nutzen dürfen
•	 ob Dritte wie Stadt, Veranstalter, Verband oder Sponsoren Material erhalten dürfen
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Ohne solche Klarstellungen entstehen später oft typische Konflikte.

Besonders sensibel sind dabei:
•	 Gastsolisten mit eigenem künstlerischem Profil
•	 professionelle Aushilfen
•	 Dirigenten oder Ensembleleiter anderer Gruppen
•	 Jugendorchester oder Minderjährige
•	 Mitwirkende, die nur für ein einzelnes Projekt engagiert sind

Je stärker eine Person individuell hervorgehoben wird, desto weniger sollte sich Ihr Verein auf 
stillschweigende Erwartungen verlassen.

Typische Fehlannahmen sind:

•	 „Wer mitspielt, ist mit allem einverstanden.“
•	 „Der Konzertabend ist öffentlich, also dürfen wir auch alles online stellen.“
•	 „Wenn der Partnerverein nichts sagt, können wir posten.“
•	 „Es ist nur ein kurzer Ausschnitt mit dem Gastsolisten.“
•	 „Die Aushilfe ist bezahlt, also ist auch die Mediennutzung mit erledigt.“

So pauschal sollten Sie gerade bei externen Beteiligten nicht denken.

Für Ihren Verein empfiehlt sich daher eine klare schriftliche Regelung, jedenfalls bei größeren 
Projekten oder professioneller Außenwirkung. Darin sollte möglichst festgelegt sein:
•	 welche Aufnahmen gemacht werden dürfen
•	 welche Veröffentlichungen zulässig sind
•	 für welche Kanäle die Freigabe gilt
•	 ob werbliche Nutzung erlaubt ist
•	 ob Namensnennung erfolgen soll oder muss
•	 ob Inhalte bearbeitet, geschnitten oder gekürzt werden dürfen
•	 ob das Material später erneut genutzt werden darf
•	 was gilt, wenn einzelne Beteiligte Einwände erheben

Kurz gesagt:
Wenn externe Aushilfen, Gastsolisten oder ein Kooperationsorchester mitwirken, sollte Ihr Verein nicht 
mit denselben stillschweigenden Annahmen arbeiten wie bei rein internen Auftritten. Gerade dann sollten 
Aufnahme, Veröffentlichung, werbliche Nutzung, Nahaufnahmen, Plattformen und spätere Weiterverwendung 
vorab klar geregelt werden. Je externer und individueller die Mitwirkung ist, desto wichtiger sind 
ausdrückliche Freigaben und saubere Zuständigkeiten.
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14. KI-Tools in der 
Vereinskommunikation und 
Musikpraxis

> EINSATZ VON KI FÜR TEXTE, BILDER, AUDIO

Darf ein Verein KI-Tools (z. B. ChatGPT, Midjourney, DALL-E) 
nutzen, um Texte, Grafiken oder Musik für Social Media zu 
erstellen?

Grundsätzlich kann ein Verein KI-Tools für Texte, Bilder oder Audio einsetzen. Rechtlich zulässig ist das 
aber nicht pauschal schon deshalb, weil ein Ergebnis „von der KI“ stammt. Entscheidend sind vielmehr vier 
Punkte:
•	 ob der konkrete Account und Tarif die Vereinsnutzung überhaupt erlauben
•	 ob Eingaben und Outputs datenschutz- und vertragskonform verwendet werden
•	 ob das Ergebnis Rechte Dritter verletzt oder irreführend wirkt
•	 ob im Einzelfall Transparenzpflichten ausgelöst werden
Deshalb sollte Ihr Verein KI nur nach einer Tool-, Daten- und Ergebnisprüfung einsetzen.

Bei KI-gestützten Texten ist vor allem zu beachten:

•	 Die Verantwortung für den veröffentlichten Inhalt bleibt beim Verein 
Auch wenn der Text von einem Tool vorgeschlagen wurde, haftet nicht „die KI“, sondern derjenige, der 
den Text übernimmt und veröffentlicht

•	 Fehler, Übertreibungen oder Rechtsverletzungen können im Ergebnis trotzdem beim Verein landen 
Das betrifft etwa falsche Tatsachen, unzulässige Werbeaussagen oder die Übernahme geschützter 
Inhalte

•	 Personenbezogene Daten, interne Unterlagen und sonstige vertrauliche Inhalte dürfen nicht einfach in 
ein externes KI-Tool eingegeben werden 
Erforderlich sind vielmehr eine DSGVO-konforme Rechtsgrundlage, Datenminimierung, eine Prüfung der 
Anbieterrolle und der Vertragslage sowie klare interne Freigaberegeln. Reine „Zurückhaltung“ reicht als 
Maßstab nicht aus.

Bei KI-Bildern und Grafiken gibt es keine allgemeine Vermutung, dass die Ergebnisse „grundsätzlich frei 
nutzbar“ seien. Ob Ihr Verein sie verwenden darf, hängt vom konkreten Toolvertrag, vom Account-Typ, vom 
Einsatzzweck und von möglichen Rechten Dritter ab. Zu prüfen ist insbesondere:

•	 Was erlauben die Nutzungsbedingungen des jeweiligen Tools?
•	 Darf das Ergebnis für Vereinskommunikation, Social Media und Werbung verwendet werden?
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•	 Enthält das Bild erkennbare Personen, Marken, Logos oder bekannte Gestaltungselemente?
•	 Wirkt das Ergebnis so, als zeige es reale Mitglieder, Dirigenten oder Dritte, obwohl diese nie fotografiert 

wurden?

Gerade bei KI-Bildern kann die praktische Gefahr weniger darin liegen, dass das Bild „künstlich“ ist, sondern 
darin, dass es zu nah an realen Personen, fremden Werken oder bekannten Markenauftritten liegt.

Bei KI-generierter Musik oder Audio ist besondere Vorsicht geboten.
Hier sollte Ihr Verein nicht vorschnell annehmen, KI-Musik sei automatisch frei verwendbar.

Zu prüfen sind vor allem:

•	 Darf die erzeugte Musik für Social Media, Trailer, Reels und Website genutzt werden?
•	 Sind kommerzielle oder werbliche Nutzungen vom Tool abgedeckt?
•	 Klingt die Musik erkennbar wie ein bestimmter bekannter Song oder Stil in problematischer Nähe?
•	 Werden Stimmen, Sprecher oder Künstler erkennbar imitiert?

Gerade bei Audio entstehen schnell zusätzliche Risiken, wenn eine KI-Ausgabe wie eine 
konkrete bekannte Stimme oder wie ein bestimmter Titel wirkt.

Für Ihren Verein sind deshalb drei Ebenen besonders wichtig:

•	 vertragliche Ebene 
Was erlaubt der konkrete Tarif, Account-Typ und Anbieter?

•	 inhaltliche Ebene 
Ist das Ergebnis rechtlich und tatsächlich unbedenklich?

•	 datenschutz- und organisationsbezogene Ebene 
Welche Informationen werden eingegeben und auf welcher Rechtsgrundlage?

•	 transparenzbezogene Ebene 
Löst der konkrete Einsatz Kennzeichnungs- oder Offenlegungspflichten aus?

Typische Fehler in der Praxis sind:

•	 Man verlässt sich darauf, dass KI-Ausgaben schon automatisch rechtssicher sein werden
•	 Mitgliederfotos, Noten, Konzertmitschnitte oder interne Dokumente werden unbedacht hochgeladen
•	 KI-Bilder werden verwendet, obwohl erkennbare Marken, Personen oder geschützte Elemente 

auftauchen
•	 KI-Texte werden ungeprüft übernommen, obwohl sie sachlich falsch oder werblich problematisch sind
•	 KI-Musik wird eingesetzt, obwohl die Lizenz oder der Stilbezug nicht sauber geprüft wurde

Für Social Media im Verein ist die sichere Linie daher:

•	 KI-Ausgaben immer redaktionell prüfen
•	 keine sensiblen oder personenbezogenen Daten unbedacht eingeben
•	 Nutzungsbedingungen des Tools auf Vereins-, Werbe- und Social-Media-Einsatz prüfen
•	 Ergebnisse nicht verwenden, wenn sie erkennbar an reale Personen, bekannte Werke oder Marken 

anlehnen
•	 bei KI-Audio und KI-Musik besonders streng kontrollieren
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Kurz gesagt:
Ein Verein kann KI-Tools für Social Media einsetzen, aber nicht schematisch und nicht mit jedem beliebigen 
Account oder Tarif. Zulässig und sinnvoll ist der Einsatz nur, wenn Toolbedingungen, Account-Modell, 
Datenschutz, Transparenzpflichten und mögliche Rechte Dritter vorab geprüft werden. KI nimmt Ihrem 
Verein die rechtliche Verantwortung nicht ab. Gerade deshalb sollte KI im Verein als Hilfsmittel, nicht als 
automatischer Freibrief verstanden werden.



Urheberrecht im Musikverein – BVBW – 133

Wem gehören die Urheberrechte an KI-generierten 
Inhalten?

Die kurze, aber entscheidende Antwort lautet:
Urheberrechtlich gehört ein rein KI-generierter Inhalt nicht schon deshalb automatisch dem Verein. 
Vertraglich können dem Nutzer je nach Tool aber weitgehende Nutzungsrechte oder eine Zuweisung 
etwaiger Output-Rechte eingeräumt werden. Die KI selbst ist kein Urheber.
Ob an KI-generierten Inhalten überhaupt Urheberrechte im klassischen Sinn entstehen, hängt maßgeblich 
davon ab, wie stark ein Mensch den schöpferischen Beitrag geprägt hat.

Für Ihren Verein ist dabei vor allem Folgendes wichtig:
Urheberrecht setzt grundsätzlich eine menschliche geistige Schöpfung voraus.

Das bedeutet:
•	 Eine KI kann nicht selbst Urheber im rechtlichen Sinn sein
•	 Ein rein automatisch erzeugter Inhalt ist urheberrechtlich oft gerade nicht wie ein klassisches Werk zu 

behandeln
•	 Allein das Klicken auf „Generieren“ reicht regelmäßig nicht aus, um automatisch Urheber zu werden
Entscheidend ist also die Rolle des Menschen.

Wenn ein Mensch die KI nur sehr allgemein bedient, etwa mit einem knappen Standardprompt, und das 
Ergebnis weitgehend maschinell entsteht, dann ist es oft zweifelhaft, ob am Endprodukt überhaupt ein 
originäres Urheberrecht des Nutzers entsteht.

Wenn der Mensch dagegen das Ergebnis kreativ prägt, kann die Lage anders aussehen. Das kann eher 
näherliegen, wenn jemand
•	 sehr gezielt konzipiert
•	 mehrfach kreativ steuert und auswählt
•	 Ergebnisse kombiniert, verändert und weiterbearbeitet
•	 eigene Texte, Bildideen, Kompositionselemente oder Strukturen prägend einarbeitet
Dann kann jedenfalls an den menschlich geprägten Anteilen oder an der konkreten Bearbeitung und 
Auswahl ein Schutz eher in Betracht kommen.

Für die Praxis ist deshalb die wichtigste Unterscheidung:

1.	 Rein KI-generierter Inhalt 
oft kein gesichertes klassisches Urheberrecht an dem Ergebnis als solchem 

2.	 Menschlich geprägter KI-gestützter Inhalt 
je nach Einzelfall eher Schutz an den schöpferischen menschlichen Beiträgen möglich 

3.	 Bearbeitete oder kuratierte KI-Inhalte 
möglicherweise Schutz an Auswahl, Anordnung, Gestaltung oder Weiterbearbeitung

Für Ihren Verein besonders wichtig ist außerdem: Nutzungsrecht und Urheberrecht sind nicht 
dasselbe.
Auch wenn an einem KI-Inhalt kein starkes klassisches Urheberrecht des Nutzers entsteht, kann der Verein 
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ihn dennoch verwenden, wenn die Nutzungsbedingungen des Tools das zulassen. Das ist dann aber eine 
vertragliche Nutzungsfrage und nicht automatisch ein Beweis dafür, dass der Verein selbst Urheber ist.

Typische Fehlannahmen sind:

•	 „Wir haben den Prompt eingegeben, also gehören uns automatisch alle Urheberrechte.“
•	 „Die KI hat das erstellt, also ist alles automatisch frei verwendbar.“
•	 „Wenn kein menschlicher Urheber da ist, gibt es gar keine rechtlichen Grenzen mehr.“
•	 „Die Tool-Nutzung macht uns automatisch zum alleinigen Rechteinhaber.“
So pauschal sollten Sie gerade bei KI-Inhalten nicht argumentieren.

Für die Vereinsarbeit bedeutet das praktisch:
•	 nicht vorschnell behaupten, der Verein sei stets Urheber eines KI-Ergebnisses
•	 prüfen, ob das Ergebnis nur generiert oder zusätzlich schöpferisch bearbeitet wurde
•	 die Nutzungsbedingungen des eingesetzten Tools gesondert im Blick behalten
•	 bei wichtigen Inhalten lieber auf nachvollziehbare menschliche Gestaltung und Dokumentation setzen

Besonders bei Texten, Bildern und Musik ist es sinnvoll, intern festzuhalten:

•	 welches Tool genutzt wurde
•	 wer den Inhalt erstellt hat
•	 welche menschlichen Bearbeitungsschritte erfolgt sind
•	 ob der Inhalt nur generiert oder redaktionell wesentlich weiterentwickelt wurde

Das hilft später, die Rechtslage sauberer einzuordnen.

Kurz gesagt:
Urheberrechte an KI-generierten Inhalten entstehen nicht automatisch beim Verein oder beim Nutzer. 
Maßgeblich ist, ob ein hinreichend prägender menschlicher schöpferischer Beitrag vorliegt. Bei rein 
automatisch erzeugten Inhalten ist ein klassisches Urheberrecht oft unsicher oder eher fernliegend. 
Dagegen können menschliche Bearbeitung, Auswahl und kreative Ausgestaltung durchaus rechtlich 
relevant werden. Für Ihren Verein ist deshalb wichtig, Urheberstatus und bloße Nutzungsbefugnis sauber 
auseinanderzuhalten.
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Gibt es rechtliche Risiken bei der Nutzung von KI-Tools (z. 
B. Urheberrechtsverletzungen, wenn die KI auf geschützte 
Werke zurückgreift)?

Ja, solche Risiken bestehen durchaus.

Gerade bei KI-Tools ist die größte Fehlannahme oft:
„Wenn die Maschine den Inhalt erzeugt, kann keine Urheberrechtsverletzung vorliegen.“
So einfach ist es nicht.

Für Ihren Verein ist wichtig zu verstehen, dass die Risiken an mehreren Stellen entstehen können:
•	 bei den eingegebenen Inhalten
•	 beim erzeugten Ergebnis
•	 bei der späteren Veröffentlichung
•	 durch die Nutzungsbedingungen des Tools

Ein erstes Risiko liegt schon in der Eingabe.
Problematisch kann es sein, wenn Sie in ein KI-Tool hochladen oder hineinkopieren:
•	 geschützte Texte
•	 Noten
•	 Fotos
•	 Grafiken
•	 Konzertmitschnitte
•	 interne Arrangements
•	 personenbezogene oder vertrauliche Inhalte
Dann stellt sich nicht nur eine urheberrechtliche, sondern oft auch eine datenschutz- und 
vereinsorganisatorische Frage.

Ein zweites Risiko liegt im Ergebnis selbst.
Auch wenn die KI ein neues Ergebnis ausgibt, bedeutet das nicht automatisch, dass dieses rechtlich 
unbedenklich ist.

Besonders heikel wird es, wenn das KI-Ergebnis:

•	 einem bekannten Werk sehr nahekommt
•	 charakteristische Elemente eines geschützten Werkes übernimmt
•	 wie ein konkreter bekannter Song, Text oder Stil in problematischer Nähe wirkt
•	 erkennbare Figuren, Designs, Marken oder Bildwelten nachahmt
•	 den Eindruck erweckt, von einem bestimmten Künstler oder Fotografen zu stammen
Gerade dann kann ein Konflikt entstehen, obwohl der Verein das Ergebnis nicht bewusst kopieren wollte.

Für die Praxis wichtig ist dabei:

Nicht jede stilistische Anlehnung ist automatisch rechtswidrig. Aber je näher das Ergebnis an einem 
konkreten fremden Werk liegt, desto größer wird das Risiko.

Bei Musik ist besondere Vorsicht geboten.
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Ein KI-generierter Track kann problematisch sein, wenn er
•	 erkennbar an ein bestimmtes bekanntes Werk erinnert
•	 markante Melodien oder Strukturen übernimmt
•	 eine konkrete Künstlerstimme imitiert
•	 wie eine täuschend ähnliche Version eines bekannten Songs wirkt
Gerade in Reels, Trailern oder Vereinsvideos kann das schnell heikel werden.

Bei Bildern gilt Ähnliches. Problematisch können etwa sein:
•	 erkennbar übernommene Bildkompositionen
•	 starke Anlehnung an bekannte Werke oder Figuren
•	 imitiertes Marken- oder Verpackungsdesign
•	 Bilder, die reale Personen täuschend ähnlich zeigen
•	 KI-Porträts, die aussehen wie konkrete Mitglieder, Dirigenten oder Dritte

Ein drittes Risiko liegt in der Veröffentlichung durch den Verein.
Selbst wenn die KI den kritischen Inhalt erzeugt hat, bleibt der Verein verantwortlich für das, was er online 
stellt.

Das bedeutet:
•	 Der Verein kann sich nicht einfach darauf berufen, dass „die KI das gemacht hat“
•	 Die rechtliche Prüfung vor Veröffentlichung bleibt notwendig
•	 Problematische Inhalte sollten nicht deshalb übernommen werden, weil sie technisch beeindruckend 

wirken

Hinzu kommt eine weitere Unsicherheit:

Die rechtliche Bewertung von KI und urheberrechtlich geschützten Trainingsinhalten ist in Teilen noch im 
Fluss. Gerade deshalb sollte Ihr Verein nicht mit zu großzügigen Annahmen arbeiten.

Typische Fehlannahmen sind:

•	 „KI-Ergebnisse sind immer neu und deshalb frei.“
•	 „Wenn wir den Prompt selbst geschrieben haben, kann nichts passieren.“
•	 „Die Verantwortung liegt beim Anbieter des Tools.“
•	 „Wenn der Inhalt nicht identisch ist, ist er automatisch ungefährlich.“
•	 „Starke stilistische Nähe ist unproblematisch, solange wir keinen Namen nennen.“

Diese Annahmen können in der Praxis schnell zu Problemen führen.

Für Ihren Verein ist deshalb diese Vorsichtslinie sinnvoll:

•	 keine geschützten Vereinsunterlagen, Noten oder Aufnahmen unbedacht in KI-Tools hochladen
•	 KI-Ergebnisse vor Veröffentlichung inhaltlich und rechtlich prüfen
•	 Inhalte nicht verwenden, wenn sie einem konkreten Werk oder Künstler zu nahekommen
•	 bei Musik, Stimmen, Marken und erkennbaren Personen besonders streng sein
•	 wichtige Veröffentlichungen nicht allein auf automatisch erzeugte Ergebnisse stützen
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Kurz gesagt:
Ja, bei der Nutzung von KI-Tools bestehen rechtliche Risiken. Diese betreffen nicht nur die Frage, ob die 
KI möglicherweise auf geschützte Werke zurückgreift, sondern auch, was Sie selbst eingeben, wie nah 
das Ergebnis an fremden Werken liegt und wie der Verein den Inhalt später veröffentlicht. KI schafft also 
keine rechtsfreie Zone. Gerade deshalb sollte Ihr Verein KI-Ausgaben nicht ungeprüft in die Kommunikation 
übernehmen.
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Welche typischen Lizenz- und Nutzungsbedingungen 
der KI-Anbieter sind für Vereine besonders relevant 
(z. B. kommerzielle Nutzung, Trainingsnutzung, 
Haftungsregelungen)?

Für Vereine sind bei KI-Anbietern nicht nur die Ergebnisse wichtig, sondern vor allem die 
Vertragsbedingungen dahinter.

Der typische Fehler besteht darin, nur auf die technische Funktion zu schauen und die Lizenz- und 
Nutzungsbedingungen zu übergehen. Gerade dort stehen aber oft die Punkte, die später über zulässige 
Vereinsnutzung oder über Streitrisiken entscheiden.

Besonders relevant sind für Vereine vor allem diese Regelungsbereiche:

1.	 Vereinsnutzung, Business Use und werbliche Nutzung 
Viele Vereine halten ihre Nutzung vorschnell für rein ideell. Das ist rechtlich und vertraglich oft zu kurz 
gedacht. Öffentlichkeitsarbeit, Ticketwerbung, Sponsorenkommunikation, Mitgliedergewinnung oder 
Imagepflege können nach den Tool-Bedingungen bereits als Organisations-, Business- oder kommerziell 
geprägte Nutzung einzuordnen sein. Ihr Verein sollte deshalb nicht nur abstrakt auf „kommerziell ja oder 
nein“ schauen, sondern prüfen, ob gerade der gewählte Tarif und Account-Typ die Nutzung durch eine 
Organisation abdecken. 

2.	 Rechte an den erzeugten Inhalten 
Wichtig ist die Frage, ob und in welchem Umfang der Verein die ausgegebenen Texte, Bilder, 
Audioinhalte oder Grafiken überhaupt verwenden darf. Dabei sollte geprüft werden:

•	 darf der Verein die Outputs veröffentlichen
•	 darf er sie bearbeiten
•	 darf er sie auf mehreren Kanälen einsetzen
•	 darf er sie dauerhaft archivieren
•	 darf er sie für Website, Social Media, Print und Video zugleich nutzen 

3.	 Trainingsnutzung der Eingaben und Ausgaben 
Für Vereine besonders sensibel ist, ob der Anbieter Eingaben oder Outputs speichert, intern 
weiterverarbeitet oder für Modellverbesserung nutzt. Das ist nicht nur eine abstrakte AGB-Frage, 
sondern kann je nach Dienst, Tarif und Einstellungen unterschiedlich ausgestaltet sein und muss konkret 
geprüft werden. Das ist vor allem kritisch, wenn der Verein eingibt:

•	 interne Texte
•	 Mitgliederdaten
•	 Protokolle
•	 Fotos
•	 Noten
•	 Konzertmaterial
•	 nicht veröffentlichte Inhalte 

Gerade hier sollte Ihr Verein sehr genau prüfen, was mit den Daten geschieht. 

4.	 Vertraulichkeit und Datenschutz 
Viele Vereine arbeiten mit personenbezogenen Daten, Kinder- und Jugendbezug, internen 
Abstimmungen oder sensibler Kommunikation. Deshalb ist wichtig zu prüfen:
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•	 werden Inhalte gespeichert
•	 wer hat Zugriff
•	 wie lange werden Daten aufbewahrt
•	 ist die Eingabe sensibler Daten überhaupt zulässig
•	 gibt es organisatorische Einstellungen, die eine Nutzung für Trainingszwecke begrenzen 

5.	 Haftungsregelungen und Haftungsausschlüsse 
Viele Anbieter begrenzen ihre Verantwortung deutlich. Für den Verein ist dann wichtig:

•	 wer trägt das Risiko bei rechtsverletzenden Ergebnissen
•	 wer haftet bei Fehlern, Ausfällen oder unzulässigen Inhalten
•	 gibt es Freistellungspflichten zulasten des Nutzers
•	 wird die Verantwortung für Urheberrechts-, Marken- oder Persönlichkeitsrechtsverletzungen weitgehend 

auf den Nutzer verlagert 
Gerade im Vereinsalltag wird oft übersehen, dass nicht der Anbieter, sondern am Ende häufig der 
veröffentlichende Verein das praktische Risiko trägt. 

6.	 Zulässige Nutzungsarten und verbotene Inhalte 
Viele KI-Anbieter beschränken bestimmte Nutzungszwecke oder Inhaltsarten. Relevant kann sein, ob 
verboten oder eingeschränkt sind:

•	 bestimmte politische oder sensible Inhalte
•	 Imitation realer Personen
•	 bestimmte Audio- oder Musiknutzungen
•	 Massenveröffentlichungen
•	 automatisierte Veröffentlichungssysteme
•	 bestimmte gewerbliche oder agenturähnliche Nutzungskonstellationen 

7.	 Account- und Nutzerstruktur 
Für Vereine ist wichtig, ob das Tool von

•	 einer Einzelperson
•	 einem Vorstand
•	 einem Social-Media-Team
•	 mehreren Verantwortlichen 

genutzt werden darf. Oft sind Einzellizenzen enger, als Vereine annehmen. Problematisch kann es 
werden, wenn ein Mitglied den Account privat führt, der Verein aber alle Outputs dauerhaft nutzt. 

8.	 Weitergabe an Dritte und Rechtekette 
Zu prüfen ist, ob der Verein die erzeugten Inhalte an

•	 Druckereien
•	 Agenturen
•	 Dachverbände
•	 Partnervereine
•	 Sponsoren 

weitergeben darf. Nicht jede Nutzungsbedingung deckt eine solche Weitergabe selbstverständlich ab. 

9.	 Bearbeitung, Kombination und Wiederverwendung 
Gerade für Social Media werden KI-Ergebnisse selten unverändert genutzt. Deshalb ist wichtig, ob der 
Verein sie

•	 kürzen
•	 umgestalten
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•	 mit Logos versehen
•	 in Videos einbauen
•	 plattformübergreifend wiederverwenden 

darf. Auch das sollte nicht stillschweigend unterstellt werden. 

10.	 Dauer der Rechte und Kündigungsfolgen 
Vereine sollten prüfen, was nach Kündigung, Tarifwechsel oder Austritt eines verantwortlichen Mitglieds 
gilt. Relevant ist etwa:

•	 dürfen bereits erstellte Inhalte weiter genutzt werden
•	 bleiben Rechte an alten Outputs bestehen
•	 gehen Zugänge oder Nachweise verloren 

Gerade hier entstehen später viele praktische Probleme. 

11.	 Kennzeichnungs- oder Transparenzpflichten 
Ein allgemeiner Kennzeichnungszwang für jeden KI-Post besteht nicht. Relevante Offenlegungspflichten 
können aber insbesondere bei künstlich erzeugten oder manipulierten realitätsnahen Bild-, Audio- 
oder Videoinhalten greifen, vor allem wenn Deepfake-Charakter vorliegt. Deshalb sollte Ihr Verein 
bei synthetischen Stimmen, realistisch wirkenden Personenabbildungen und ähnlichen Inhalten eine 
ausdrückliche Transparenzprüfung vorsehen.

Für Ihren Verein sind diese drei Fragen besonders praxisrelevant:

•	 Darf der Verein die Outputs überhaupt im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit nutzen?
•	 Was passiert mit den eingegebenen Daten und Inhalten?
•	 Wer trägt das Risiko, wenn ein KI-Ergebnis rechtlich problematisch ist?

Typische Fehlannahmen sind:
•	 „Nicht gewinnorientiert heißt automatisch nicht kommerziell.“
•	 „Was die KI ausgibt, gehört uns vollständig.“
•	 „Eingegebene Inhalte bleiben selbstverständlich intern.“
•	 „Wenn etwas rechtswidrig ist, haftet der Anbieter.“
•	 „Ein Privataccount eines Mitglieds reicht für die Vereinskommunikation.“
Gerade diese Annahmen können in der Praxis gefährlich werden.

Für Ihren Verein ist deshalb die sichere Linie:

•	 kommerzielle und werbliche Nutzung ausdrücklich mitprüfen
•	 Trainingsnutzung und Datenspeicherung besonders ernst nehmen
•	 Haftungsklauseln nicht überlesen
•	 Accountstruktur und Berechtigung im Verein sauber organisieren
•	 wichtige Outputs dokumentieren und nicht nur privat bei Einzelpersonen belassen

Kurz gesagt:
Für Vereine sind bei KI-Anbietern besonders relevant: kommerzielle Nutzbarkeit, Rechte an den Outputs, 
Trainingsnutzung der Eingaben, Datenschutz, Haftungsregelungen, Nutzerkreis, Weitergabe an Dritte und 
Fortbestand der Rechte nach Vertragsende. Genau diese Punkte entscheiden oft darüber, ob ein KI-Tool für 
die Vereinskommunikation praktisch brauchbar und rechtlich vertretbar ist.
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Dürfen Sie KI nutzen, um bestehende Noten oder 
Aufnahmen zu analysieren, umzuschreiben oder stilistisch 
nachzuahmen, und wo liegen hier rechtliche und praktische 
Grenzen?

Ja, aber nicht pauschal.
Bei bestehenden Noten oder Aufnahmen muss Ihr Verein sauber zwischen drei Dingen unterscheiden: 
Analyse, Bearbeitung und stilistische Anlehnung.

1.	 Analyse vorhandener Noten oder Aufnahmen 
Das bloße Anhören, Lesen oder interne Auswerten vorhandenen Materials ist rechtlich etwas 
anderes als das Hochladen in ein externes KI-Tool. Sobald geschützte Noten, Partituren, Stimmen, 
Probenmitschnitte oder Konzertaufnahmen in ein KI-System eingespeist werden, stellt sich regelmäßig 
die Frage, ob diese Nutzung von Ihren Rechten, Lizenzen und vom Toolvertrag gedeckt ist. Das gilt erst 
recht, wenn das Material nicht vom Verein selbst stammt.

2.	 Umschreiben, arrangieren, transkribieren 
Soll ein bestehendes Werk mit KI umgeschrieben, harmonisiert, gekürzt, instrumentiert oder sonst 
bearbeitet werden, reicht der bloße Zugang zum Ausgangsmaterial regelmäßig nicht aus. Dann muss 
geprüft werden, ob die Rechtekette auch diese Form der Bearbeitung und spätere Nutzung abdeckt. 
Das betrifft nicht nur Komposition und Text, sondern je nach Fall auch Ausgabe, Arrangement und 
Aufnahme. 

3.	 Stilistisch nachahmen 
Der Stil als solcher ist urheberrechtlich grundsätzlich nicht monopolisiert. Rechtlich heikel wird es aber, 
wenn die KI nicht nur „ähnlich“ arbeitet, sondern konkret wiedererkennbare Elemente eines Werkes, 
einer Melodie, eines Arrangements, einer Stimme, einer charakteristischen Klanggestalt oder eines 
Kennzeichens übernimmt. Dann geht es nicht mehr nur um Stilnähe, sondern um mögliche Eingriffe in 
fremde Rechte. 

4.	 Besonderheit bei Aufnahmen 
Bei Aufnahmen ist nicht nur an das Werk selbst zu denken. Auch die konkrete Einspielung kann eigene 
Rechte auslösen. Deshalb ist besondere Vorsicht geboten, wenn eine KI aus vorhandenen Aufnahmen 
Stimmen, Soli, Klangfarben oder markante Performance-Elemente herausarbeitet, nachbildet oder 
variiert. 

5.	 Praktische Grenze für den Verein  
Ihr Verein sollte fremde Noten, Stimmenauszüge oder Aufnahmen nicht in externe KI-Tools hochladen, 
solange Rechte, Lizenzkette, Datenschutz und Toolbedingungen nicht geklärt sind. KI-Arrangements 
oder KI-Umschreibungen geschützter Werke sollten nicht veröffentlicht, online gestellt oder aufgeführt 
werden, ohne die dafür erforderlichen Rechte zuvor sauber zu prüfen. Und bei stilistischen Prompts gilt: 
allgemeine Stilnähe ist etwas anderes als die Übernahme konkret wiedererkennbarer Elemente.
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Kurz gesagt:
KI darf auch im musikalischen Bereich als Hilfsmittel eingesetzt werden. Erlaubt ist das aber nicht 
schematisch. Entscheidend sind die Rechte am Ausgangsmaterial, die konkrete Art der KI-Nutzung, die Nähe 
des Ergebnisses zu einem bestimmten Werk oder einer bestimmten Aufnahme und die vertraglichen Regeln 
des eingesetzten Tools.
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15. Haftung, Freigabe-
prozesse und pragmatische 
Vereins-Compliance

> VERANTWORTUNG IM VEREIN UND RISIKOMANAGEMENT

Wer sollte im Verein typischerweise verantwortlich sein für 
Rechteklärung und Freigaben bei Social Media?

Die Verantwortung sollte im Verein nicht ungeordnet „irgendwie beim Social-Media-Team“ liegen.
Gerade bei Social Media ist es sinnvoll, Verantwortung organisatorisch klar zuzuweisen, statt sie 
stillschweigend auf einzelne engagierte Mitglieder abzuwälzen.

Typischerweise sollte man zwischen zwei Ebenen unterscheiden:
•	 strategische Verantwortung
•	 operative Prüfung und Freigabe

Auf strategischer Ebene liegt die Verantwortung beim Verein als Organisation; organschaftlich wird sie 
im Regelfall durch den Vorstand wahrgenommen. Operative Prüf- und Freigabeaufgaben können intern 
auf Medienverantwortliche, Kommunikationsteams oder besondere Zuständigkeiten übertragen werden. 
Das ändert aber nichts daran, dass die organisatorische Gesamtverantwortung für klare Prozesse, 
Zuständigkeiten und Kontrollen typischerweise beim Vorstand verbleibt. Das bedeutet:
•	 Der Vorstand sollte die Grundlinien festlegen
•	 Der Verein sollte interne Regeln schaffen
•	 Es sollte klar sein, wer veröffentlichen darf und wer nicht

Gerade weil Social Media Außenkommunikation des Vereins ist, sollte die Verantwortung nicht allein bei 
einem einzelnen Helfer ohne klare Zuständigkeit liegen.

Operativ ist es sinnvoll, eine klar benannte Stelle zu bestimmen, etwa:

•	 einen Medienverantwortlichen
•	 eine Social-Media-Beauftragte Stelle im Verein
•	 ein kleines Kommunikationsteam mit festen Rollen
Wichtig ist dabei nicht nur, wer posten darf, sondern vor allem, wer vorher prüft.

Für die Praxis bewährt sich oft dieses Modell:

•	 Der Vorstand oder ein verantwortliches Vorstandsmitglied legt die Regeln fest
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•	 Ein Medienverantwortlicher prüft Inhalte vor Veröffentlichung
•	 bei sensiblen Fällen erfolgt eine zusätzliche Freigabe durch Vorstand, Dirigat oder Projektleitung

So bleibt die Verantwortung arbeitsfähig, ohne dass jeder Post erst durch den gesamten Vorstand laufen 
muss.

Besonders wichtig ist, dass die Zuständigkeit nicht zu diffus ist. Problematisch sind Modelle wie:

•	 „Jeder darf posten, der Zugang hat“
•	 „Das macht meistens irgendwer aus dem Orchester“
•	 „Die Jugendleitung postet einfach selbst“
•	 „Bei Reels entscheiden wir spontan“
Solche informellen Strukturen wirken bequem, sind aber rechtlich und organisatorisch oft die größte 
Schwachstelle.

Für Ihren Verein sollte typischerweise klar geregelt sein, wer prüft:

•	 Musikrechte
•	 Foto- und Videofreigaben
•	 Einwilligungen bei Einzelpersonen oder Minderjährigen
•	 Nutzung von Stockmaterial, KI-Inhalten oder fremden Fotos
•	 werbliche Aussagen und Sponsorendarstellung
•	 Plattformwahl und Veröffentlichungsumfang

Sinnvoll ist außerdem, zwischen Standardfällen und sensiblen Fällen zu unterscheiden.

Standardfälle können etwa sein:

•	 allgemeine Veranstaltungsankündigungen mit intern freigegebenem Material
•	 neutrale Rückblicke mit bereits geklärten Fotos
•	 Beiträge mit vereinseigenen, unproblematischen Inhalten

Sensible Fälle sollten dagegen zusätzlich vorgelegt werden, etwa wenn es geht um:

•	 Konzertmitschnitte mit geschützten Werken
•	 Nahaufnahmen einzelner Musiker
•	 Gastsolisten oder Kooperationsorchester
•	 Kinder und Jugendliche
•	 Stockmaterial oder KI-generierte Inhalte
•	 bezahlte Social-Media-Werbung
•	 kritische oder rechtlich grenznahe Inhalte

Für die Vereins-Compliance ist deshalb am sinnvollsten:

•	 eine hauptverantwortliche Stelle benennen
•	 interne Freigabewege festlegen
•	 Sonderfälle definieren, die nicht ohne Rücksprache veröffentlicht werden dürfen
•	 Zugriffsrechte auf Social-Media-Konten begrenzen
•	 Entscheidungen und Freigaben zumindest in Grundzügen dokumentieren
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Kurz gesagt:
Typischerweise sollte im Verein nicht „jeder ein bisschen“, sondern eine klar benannte Funktion für 
Rechteklärung und Freigaben bei Social Media zuständig sein. Der Vorstand sollte die organisatorische 
Gesamtverantwortung und die Regeln setzen, während ein Medienverantwortlicher oder ein kleines 
Kommunikationsteam die operative Prüfung übernimmt. Bei sensiblen Inhalten sollte zusätzlich eine 
Vorstands-, Dirigats- oder Projektfreigabe vorgesehen sein. Genau diese klare Zuständigkeitsstruktur ist 
meist der wichtigste Schritt zu praxistauglicher Vereins-Compliance.



Urheberrecht im Musikverein – BVBW – 146

Welche Mindestdokumentation hilft, um bei Nachfragen 
schnell reagieren zu können (Lizenznachweise, 
Einwilligungen, Rechteketten)?

Die beste Dokumentation ist nicht die umfangreichste, sondern die, die im Ernstfall sofort auffindbar ist.
Für Vereine bringt es wenig, wenn Unterlagen theoretisch existieren, aber praktisch niemand weiß, wo sie 
liegen, wer sie verwaltet und welcher Beitrag dazu gehört.

Für die Praxis genügt oft schon eine schlanke, aber konsequent geführte Mindestdokumentation.
Sie sollte vor allem dazu dienen, bei Rückfragen innerhalb kurzer Zeit beantworten zu können:
•	 Woher stammt der Inhalt?
•	 Wer durfte ihn verwenden?
•	 Wofür durfte er verwendet werden?
•	 Wer hat die Veröffentlichung freigegeben?

Folgende Mindestdokumentation ist besonders hilfreich:

1.	 Herkunft des Inhalts 
Zum Beispiel

•	 eigenes Foto
•	 eigene Aufnahme
•	 Stockplattform
•	 KI-Tool
•	 externer Fotograf
•	 Mitglied
•	 Agentur 

So vermeiden Sie schon die erste typische Lücke: Niemand weiß mehr, woher das Material überhaupt 
stammt. 

2.	 konkreter Rechteinhaber oder Ansprechpartner 
Wer war Urheber, Fotograf, Arrangeur, Komponist, Anbieter oder Freigebender?

•	 Lizenznachweis oder Nutzungsvereinbarung
•	 Dazu gehören je nach Fall
•	 Rechnung
•	 Lizenztext
•	 Bestätigung per E-Mail
•	 Vertrag
•	 Freigabe durch Mitglied oder Externen 

Wichtig ist, dass nicht nur „irgendwo etwas gekauft wurde“, sondern dass der konkrete Nutzungsumfang 
nachvollziehbar bleibt.

3.	 Dokumentation der erlaubten Nutzung 
Es sollte erkennbar sein, ob der Inhalt genutzt werden durfte für

•	 Website
•	 Social Media
•	 Print
•	 Video
•	 Werbung
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•	 Archiv 
Gerade hier entstehen die häufigsten Missverständnisse.

4.	 Einwilligungen oder Freigaben abgebildeter oder mitwirkender Personen 
Vor allem bei

•	 Nahaufnahmen
•	 Solisten
•	 Kindern und Jugendlichen
•	 Gastmusikern
•	 Videoaufnahmen 

Diese Unterlagen sollten nicht lose bei Einzelpersonen liegen, sondern zentral erfasst sein.

5.	 Rechtekette bei vereinseigenen Inhalten 
Wenn der Inhalt aus dem Verein stammt, sollte dokumentiert sein:

•	 wer komponiert hat
•	 wer arrangiert hat
•	 wer fotografiert oder gefilmt hat
•	 wer die Aufnahme erstellt hat
•	 welche Nutzungsrechte dem Verein eingeräumt wurden
•	 Freigabeentscheidung im Verein 

Es genügt oft schon, knapp festzuhalten:
•	 wer geprüft hat
•	 wer freigegeben hat
•	 wann die Freigabe erfolgt ist 

Das ist besonders hilfreich, wenn es später personelle Wechsel gibt.

6.	 Zuordnung zum konkreten Post oder Projekt 
Die Unterlagen sollten nicht nur gesammelt, sondern einem bestimmten Beitrag, Video, Flyer oder 
Konzertprojekt zugeordnet sein.

Praktisch besonders sinnvoll ist eine kleine Standardakte pro Inhalt oder Kampagne.
Diese muss nicht kompliziert sein. Schon eine zentrale digitale Ablage mit klaren Unterpunkten hilft oft 
erheblich.

Sinnvoll ist etwa folgende Struktur:

•	 Datei oder Vorschau des verwendeten Inhalts
•	 Quelle und Datum
•	 Lizenz oder Freigabe
•	 Einwilligungen betroffener Personen
•	 interne Freigabe
•	 Vermerk, wo der Inhalt veröffentlicht wurde

Für Social Media ist zusätzlich hilfreich zu dokumentieren:

•	 auf welchen Plattformen veröffentlicht wurde
•	 ob der Beitrag organisch oder als bezahlte Anzeige lief
•	 ob später Bearbeitungen oder Wiederverwendungen erfolgten
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Denn genau bei späteren Erweiterungen wird die ursprüngliche Dokumentation oft unbrauchbar, wenn sie 
nur den ersten Einsatz erfasst.

Typische Dokumentationsfehler im Verein sind:

•	 Unterlagen liegen nur im privaten E-Mail-Postfach eines Mitglieds
•	 die Lizenz ist vorhanden, aber nicht dem konkreten Bild oder Song zugeordnet
•	 Einwilligungen wurden mündlich eingeholt, aber nirgends festgehalten
•	 nach einem Vorstandswechsel weiß niemand mehr, was geprüft wurde
•	 Social-Media-Posts werden veröffentlicht, ohne dass irgendein Freigabevermerk existiert

Für Ihren Verein reicht als Mindeststandard oft schon dieses Set:

•	 Quelle des Inhalts
•	 Name des Rechtegebers oder Anbieters
•	 Lizenz oder Freigabenachweis
•	 Angabe des erlaubten Nutzungsumfangs
•	 Nachweise zur jeweiligen Rechtsgrundlage bei relevanten Personenaufnahmen oder Mitwirkungen
•	 interner Freigabevermerk
•	 zentrale und dauerhafte Ablage

Kurz gesagt:
Die hilfreichste Mindestdokumentation besteht darin, dass Ihr Verein für jeden verwendeten Inhalt schnell 
nachweisen kann, woher er stammt, auf welcher Grundlage er genutzt wird, welche Personen zugestimmt 
haben und wer intern die Veröffentlichung freigegeben hat. Entscheidend ist nicht Papiermenge, sondern 
klare Zuordnung, zentrale Ablage und schnelle Wiederauffindbarkeit.
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Wann ist es sinnvoll, vor einer Veröffentlichung eine 
rechtliche Prüfung einzubauen, statt später zu „löschen 
und zu hoffen“?

Eine rechtliche Prüfung vor der Veröffentlichung ist immer dann sinnvoll, wenn der Beitrag nicht mehr klar im 
unkritischen Alltagsbereich liegt.
Die Strategie „erst posten, im Zweifel später löschen“ wirkt zwar pragmatisch, ist aber oft gerade keine gute 
Risikosteuerung.

Warum nicht?
Weil eine spätere Löschung häufig zu spät kommt. Denn schon vor der Entfernung können
•	 Screenshots gemacht werden
•	 Beiträge weiterverbreitet werden
•	 Abmahnungen oder Beschwerden ausgelöst werden
•	 Unterlassungsansprüche entstehen
•	 Konflikte mit Mitgliedern, Fotografen, Musikern oder Rechteinhabern eskalieren
Löschen beseitigt also das Risiko oft nicht rückwirkend.

Für Ihren Verein ist eine vorherige rechtliche Prüfung besonders sinnvoll, wenn mindestens einer dieser 
Punkte vorliegt:
•	 Musik, Konzertmitschnitte oder Probenclips sind enthalten 

Gerade hier treffen häufig mehrere Rechte zusammen
•	 fremde Bilder, Videos, Texte, Noten oder Grafiken werden verwendet
•	 Stockmaterial oder KI-generierte Inhalte werden eingesetzt
•	 einzelne Musiker, Solisten oder Kinder deutlich hervorgehoben werden
•	 Gastsolisten, externe Aushilfen oder Kooperationspartner beteiligt sind
•	 der Beitrag werblichen Charakter hat 

Zum Beispiel Konzertwerbung, Imagekampagne, Sponsorendarstellung oder Mitgliederwerbung
•	 das Material dauerhaft oder plattformübergreifend genutzt werden soll
•	 die Rechtekette nicht sauber dokumentiert ist
•	 bereits intern Unsicherheit oder Uneinigkeit besteht
•	 das Motiv emotional, sensibel oder konfliktträchtig ist

Besonders wichtig ist eine Prüfung vorab auch dann, wenn der Beitrag viel Reichweite oder strategische 
Bedeutung hat. Das betrifft etwa:
•	 große Kampagnen
•	 Jubiläumsfilme
•	 professionelle Trailer
•	 bezahlte Social-Media-Anzeigen
•	 Beiträge mit erheblicher Außenwirkung für den Verein
Denn je größer die Sichtbarkeit, desto größer ist regelmäßig auch das praktische Risiko.

Für die Praxis hilft eine einfache Unterscheidung:

Unkritische Standardfälle können oft mit interner Freigabe auskommen, etwa:
•	 einfache Hinweise auf eigene Termine
•	 neutrale Vereinsinfos
•	 bereits geklärte, unproblematische eigene Fotos
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Vorherige rechtliche Prüfung ist dagegen deutlich sinnvoller bei:
•	 unsicherer Rechtekette
•	 fremden Inhalten
•	 Musik und Video
•	 Personenfokus
•	 Minderjährigen
•	 Werbung und Sponsoring
•	 KI-Inhalten mit möglicher Werknähe
•	 Konstellationen, in denen der Verein selbst nicht sicher sagen kann, warum die Nutzung erlaubt sein soll

Ein sehr brauchbarer Warnsatz für Ihren Verein lautet: Wenn man den Beitrag nur mit Bauchgefühl 
freigeben würde, ist das oft gerade ein Signal für eine vorherige Prüfung.

Typische Fehlannahmen sind: 
•	 „Im Zweifel löschen wir es halt wieder.“
•	 „Es wird schon niemand merken.“
•	 „Es ist nur ein kurzer Clip.“
•	 „Wir meinen es doch nur gut.“
•	 „Andere Vereine machen das auch.“

Gerade diese Haltung führt oft dazu, dass aus einem kleinen Kommunikationsvorgang ein unnötiger 
Rechtsfall wird.

Für Ihren Verein ist deshalb die sinnvollste Linie:

•	 Standardfälle intern sauber freigeben
•	 bei Unsicherheit nicht spontan veröffentlichen
•	 riskantere Inhalte vorab prüfen lassen
•	 insbesondere Musik, Video, Solisten, Minderjährige, Fremdmaterial und Werbung als Prüfungsfälle 

behandeln

Kurz gesagt:
Eine rechtliche Prüfung vor der Veröffentlichung ist immer dann sinnvoll, wenn der Beitrag rechtlich nicht 
mehr offensichtlich unproblematisch ist oder eine größere Außenwirkung hat. Die Strategie „löschen und 
hoffen“ ist regelmäßig schwach, weil Rechtsverletzungen oft bereits mit der Veröffentlichung entstehen und 
durch spätere Löschung nicht zuverlässig beseitigt werden. Für Ihren Verein ist eine Vorabprüfung deshalb 
vor allem bei Musik, Video, Fremdmaterial, Personenfokus, Minderjährigen, Werbung, KI-Inhalten und 
unklarer Rechtekette sinnvoll.
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Welche Inhalte verursachen erfahrungsgemäß die meisten 
Abmahn- und Sperrrisiken bei Musikvereinen?

Die meisten Abmahn- und Sperrrisiken entstehen bei Musikvereinen typischerweise nicht durch den 
harmlosen Terminpost, sondern durch Inhalte, bei denen mehrere Rechte gleichzeitig berührt werden.
Besonders gefährlich sind also gerade die Beiträge, die gut gemeint, emotional stark und schnell gepostet 
werden.

Typischerweise besonders risikobehaftet sind:

1.	 Konzertmitschnitte mit geschützten Werken 
Vor allem dann, wenn komplette Stücke oder gut erkennbare längere Ausschnitte auf Instagram, 
Facebook, YouTube oder der Website veröffentlicht werden 

2.	 Probenvideos und kurze Highlight-Clips mit hörbarer geschützter Musik 
Gerade kurze Reels oder Stories wirken harmlos, sind aber rechtlich oft keineswegs belanglos 

3.	 Trailer oder Werbevideos mit bekannter Musik im Hintergrund 
Das ist einer der klassischen Problemfälle, weil Werbung, Musiknutzung und Plattformveröffentlichung 
zusammenkommen 

4.	 Verwendung fremder Originalaufnahmen 
Etwa Musik aus Spotify, YouTube, CDs oder anderen veröffentlichten Aufnahmen, die in eigene Videos 
eingebaut wird 

5.	 Musik aus Plattformbibliotheken bei nicht rein privater oder nicht persönlicher Nutzung 
Hier drohen oft klassische Abmahnungen wie auch Sperren, Stummschaltungen oder Takedowns 

6.	 Fotos und Videos mit deutlich erkennbaren Einzelpersonen ohne saubere Freigabe 
Besonders sensibel sind Solisten, Dirigenten, Kinder, Gastmusiker und Nahaufnahmen aus dem Publikum 

7.	 Mitschnitte mit externen Aushilfen, Gastsolisten oder Kooperationsorchestern 
Weil hier häufig keine klare Absprache über Aufnahme und Veröffentlichung vorliegt 

8.	 Fremde Pressefotos oder Bilder anderer Vereine 
Gerade wenn sie kopiert, gescreenshottet oder neu hochgeladen werden und man glaubt, die 
Quellenangabe reiche aus 

9.	 Notenblätter, Liedtexte oder Projektionen im Bildhintergrund 
Das wird in Probenräumen, auf Pultfotos und Bühnenbildern besonders oft übersehen 

10.	 eingescannte Noten, PDF-Noten oder Dateien aus Messenger- und Cloud-Gruppen 
Hier liegt das Risiko weniger in Social Media selbst, aber sehr häufig in urheberrechtlich problematischer 
interner oder halböffentlicher Verteilung 

11.	 Stockmaterial oder Creative-Commons-Inhalte mit falsch verstandener Lizenz 
Zum Beispiel, wenn Vereinswerbung mit Material erfolgt, das nur redaktionell oder nur eingeschränkt 
nutzbar war 
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12.	 KI-generierte Bilder, Logos oder Musik, die zu nah an bekannten Werken oder Marken liegen 
Das ist ein wachsender Risikobereich, besonders wenn Ergebnisse erkennbar an bestehende Werke 
angelehnt sind

Für Plattformen wie Instagram, Facebook oder YouTube sind besonders sperrgefährdet:

•	 erkennbare geschützte Musik in Video-Posts
•	 fremde Originalaufnahmen
•	 urheberrechtlich problematische Konzertmitschnitte
•	 wiederverwendete Trailer mit Musik aus unpassenden Lizenzen
•	 mehrfach gemeldete Inhalte mit Personen- oder Bildrechtsproblemen

Für klassische Abmahnrisiken besonders relevant sind häufig:

•	 fremde Fotos
•	 fremde Musikaufnahmen
•	 ungenehmigte Mitschnitte
•	 Noten- und Textnutzungen
•	 werbliche Posts mit unklarer Rechtekette

Aus praktischer Sicht sind die drei gefährlichsten Kategorien für Musikvereine meist:

1.	 Musik im Video
2.	 Bilder und Videos mit unklaren Personen- oder Fotografenrechten
3.	 Noten, Texte und sonstige urheberrechtlich geschützte Inhalte im Post oder Hintergrund

Warum gerade diese Inhalte so oft Probleme machen:

Weil sie im Vereinsalltag besonders naheliegen. Genau das macht sie gefährlich. Es sind regelmäßig nicht 
die exotischen Sonderfälle, sondern die typischen Alltagsformate:
•	 Konzert-Rückblick
•	 Probeneinblick
•	 Reel mit Atmosphäre
•	 Teaser für das nächste Konzert
•	 Foto vom Pult oder Bühnenaufbau

Kurz gesagt:
Die meisten Abmahn- und Sperrrisiken bei Musikvereinen entstehen typischerweise durch Konzert- und 
Probenmitschnitte mit geschützter Musik, fremde Originalaufnahmen, Fotos und Videos ohne saubere 
Freigaben, Pult- und Hintergrundaufnahmen mit Noten oder Texten, fremde Fotos sowie falsch verstandene 
Stock-, CC- oder KI-Nutzungen. Besonders riskant sind gerade die Inhalte, die schnell, emotional und mit 
Werbewirkung veröffentlicht werden.
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